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Gesetzentwurf

der Staatsregierung

zur Anderung der Bayerischen Bauordnung

A) Problem

Die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels sind zunehmend auch in Bayern
zu spuren. Aus diesem Grund muss die Klimaanpassung beschleunigt und der Klima-
schutz ausgebaut werden. In seiner Regierungserklarung vom 21. Juli 2021 hat Minis-
terprasident Dr. Markus Sdder, MdL, dabei die wesentlichen Eckpunkte des Klima-Pro-
gramms vorgestellt.

Die wesentlichen Ziele sind die Klimaneutralitdt Bayerns bis 2040 und eine CO2-Ein-
sparung bis 2030 um 65 % im Vergleich zu 1990. In diesem Zusammenhang spielt der
Ausbau erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle. Momentan liegt der Anteil der er-
neuerbaren Energien an der Stromerzeugung bei 52 %. Der Ausbau der erneuerbaren
Energien dient nach den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dem Klima-
schutzziel des Art. 20a des Grundgesetzes und dem Schutz von Grundrechten vor den
Gefahren des Klimawandels auch im Hinblick auf einzelne MalRnahmen. lhr Ausbau
dient zugleich dem Gemeinwohlziel der Sicherung der Stromversorgung, deren Bedeu-
tung gerade die aktuellen energie- und sicherheitspolitischen Entwicklungen aufzeigen.
Deshalb missen die erneuerbaren Energien verstarkt ausgebaut werden.

Derzeit bestehen 1 269 Windrader in Bayern mit einer Leistung von 2,57 GW. Der Aus-
bau der Windenergie ist jedoch ins Stocken geraten, auch weil die Windenergie in der
Bevolkerung auf groRe Vorbehalte stofit. Die Regelung in Art. 82 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) wurde eingefuhrt, um einen gerechten Ausgleich zwischen der For-
derung erneuerbarer Energien einerseits und dem Schutz von Natur- und Landschafts-
bild andererseits zu ermdglichen. Weiteres maf3gebliches Ziel ist, dass der Ausbau der
Windenergieanlagen nicht gegen den Willen der Burgerinnen und Burger vor Ort erfolgt.

Diese Ziele gelten nach wie vor, sodass grundsatzlich an der bestehenden Abstands-
regelung festgehalten werden soll. Gleichzeitig sollen Uber eine Weiterentwicklung der
bestehenden Rechtslage mehr geeignete Flachen fir die Windkraft aktiviert werden,
beispielsweise in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, in der Nahe von Gewerbe- und
Industriegebieten, auf vorbelasteten Flachen, beim Repowering, auf Truppenibungs-
platzen der Bundeswehr und in Waldgebieten. Die hier geregelten Ausnahmen verste-
hen sich dabei als nebeneinander geltende Alternativen.

B) Lésung

Mit der am 14. August 2020 in Kraft getretenen Neuregelung der Landeréffnungsklausel
in § 249 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) durch Gesetz vom 8. August 2020
(BGBI. | S. 1728) werden die Lander ermachtigt, durch Landesgesetze zu bestimmen,
dass der Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB auf Vorhaben, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie (WEA) dienen, nur Anwen-
dung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstédnde zu den im Landesgesetz bezeichne-
ten zuldssigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten.

Dieser Mindestabstand darf hierbei héchstens 1 000 m von der Mitte des Mastful3es der
Windenergieanlage bis zur nachstgelegenen im Landesgesetz bezeichneten baulichen
Nutzung zu Wohnzwecken betragen.

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal tiberpriift. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Initiatoren.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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Die weiteren Einzelheiten, insbesondere zur Abstandsfestlegung und zu den Auswir-
kungen der festgelegten Abstédnde auf Ausweisungen in geltenden Flachennutzungs-
planen und Raumordnungsplanen, sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu regeln.

Von dieser Neuregelung wird in einem neuen Art. 82a BayBO Gebrauch gemacht und
fur die unter A) genannten sechs Fallgruppen ein Mindestabstand von 1 000 m be-
stimmt.

Gleichzeitig werden diese Fallgruppen von der bisherigen — in der Praxis in aller Regel
strengeren — sog. 10H-Regelung des Art. 82 Abs. 1 BayBO ausgenommen (neue Aus-
nahmetatbestande in Art. 82 Abs. 5 BayBO).

C) Alternativen
Keine

D) Kosten

1. Staat

Fur den Staat entstehen keine zusatzlichen Kosten.
2. Kommunen

Fur die Kommunen entstehen mit der beabsichtigten Gesetzesdnderung keine zusatz-
lichen Kosten.

3. Biirger
Fur die Burgerinnen und Burger entstehen keine zusatzlichen Kosten.
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Gesetzentwurf

zur Anderung der Bayerischen Bauordnung

§1

Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes
vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Art. 82 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 3 werden nach der Angabe ,nach Abs. 1“ die Wérter ,,, das nicht unter
Abs. 5 fallt,“ eingeflgt.

b) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefligt:

»(5) Die Abs. 1 und 2 finden ferner keine Anwendung auf Vorhaben, die der

Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, welche

1.

in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fir Windkraft im Sinn des Art. 14 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes oder auf Son-
derbauflachen oder in Sondergebieten fir Windkraft, die durch Flachennut-
zungsplan festgesetzt sind, errichtet werden,

in einem Abstand von hochstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industrie-
gebiet errichtet werden und bei denen der erzeugte Strom Uberwiegend zur
Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe-
und Industriebetriebe bestimmt ist,

ldngs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), Bundesautobahnen oder vier- oder
mehrstreifigen Bundesstralen in einer Entfernung von bis zu 500 m errich-
tet werden; die in § 9 des Bundesfernstrallengesetzes geregelten Anbau-
verbots- und Anbaubeschrankungszonen, sich aus anderen 6ffentlich-recht-
lichen Vorschriften ergebende gesetzliche Mindestabstdnde sowie im Ein-
zelfall daruber hinaus erforderliche Sicherheitsabstdnde sind hinzuzurech-
nen,

die Voraussetzungen des § 16b Abs. 1 und 2 BImSchG in der am 31. Au-
gust 2021 geltenden Fassung erfillen,

auf militarischem Ubungsgelande errichtet werden oder

im Wald im Sinn des Art. 2 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Waldgesetzes
errichtet werden, wenn von der Mitte des MastfuRes zum Waldrand mindes-
tens ein Abstand in Hohe des Radius des Rotors eingehalten wird; Voraus-
setzung ist, dass der Wald bereits am ...[einzusetzen: Datum des Inkraft-
tretens] bestanden hat.”

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

03.08.2022
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2. Nach Art. 82 wird folgender Art. 82a eingefiigt:
JArt. 82a
Feste Abstandsvorschriften fiir Windenergieanlagen

1§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Windenergie dienen, in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 genannten
Fallen nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1 000 m
zu Wohngebauden in Gebieten mit Bebauungsplanen (§ 30 BauGB), innerhalb im
Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) — sofern in diesen Gebieten
Wohngebaude nicht nur ausnahmsweise zulassig sind — und im Geltungsbereich
von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 2Art. 82 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 3Im Fall des Art. 82 Abs. 4 findet Satz 1 keine Anwendung.”

§2
Weitere Anderung der Bayerischen Bauordnung

Nach Art. 82a der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1
dieses Gesetzes geandert worden ist, wird folgender Art. 82b eingeflgt:

»Art. 82b
Windenergiegebiete

Die Mindestabstande nach Art. 82 und 82a finden keine Anwendung auf Flachen in
Windenenergiegebieten gemaR § 2 Nr. 1 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes.”

§3
Inkrafttreten

'Dieses Gesetz tritt am ...[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 2Ab-
weichend von Satz 1 tritt § 2 am ...[einzusetzen: Datum abweichendes Inkrafttreten,
zeitlich nach Inkrafttreten von Satz 1] in Kraft.

Begriindung:
Allgemeines:

Bei Einfuhrung der Regelung zum Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohn-
gebauden hat sich der Gesetzgeber von der Einschatzung lenken lassen, dass die Zu-
stimmung fur die Windkraft bei den betroffenen Anliegern in erster Linie von der Hohe
und Entfernung der Anlage abhangt. Gerade die Gesamthdhe der Anlagen 16st oftmals
eine als bedrangend empfundene Wirkung aus. Fur den Ausbau der Windenergie ist
jedoch ein breiter Konsens in der Bevdlkerung unverzichtbar. Der in Art. 82 Abs. 1 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegte Mindestabstand zu Wohngebduden
wirkt deshalb stadtebaulichen Spannungen entgegen und sorgt fur gesunde Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse. Diese Griinde haben nach wie vor Giiltigkeit. Gerade die neueren
technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Windkraftanlagen fliihren zu immer gré-
Reren Gesamthohen. Gleichzeitig erfordert der fortschreitende Klimawandel eine Wei-
terentwicklung der Regelung, um mehr geeignete Flachen fir die Windkraft zu aktivie-
ren. Unter Abwagung der widerstreitenden Interessen sollen deshalb Erleichterungen
beim Mindestabstand immer dort eingefihrt werden, wo die Landschaft in ihrer natdrli-
chen Eigenart bereits beeintrachtigt oder vorgepragt ist.
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Zu den einzelnen Vorschriften:
Zu §1:

Zu Nr. 1:

Zu Buchst. a:

Die Sonderregelung fir gemeindefreie Gebiete in Art. 82 Abs. 3 stellt im Verhaltnis zu
Wohngebauden der Nachbargemeinde(n) ebenfalls auf den Mindestabstand vom 10-fa-
chen der Héhe der Windenergieanlage ab. Da in dem neuen Art. 82a eine andere Min-
destabstandsregelung fiir die Ausnahmen des Art. 82 Abs. 5 eingeflihrt wird, werden
diese daher vom Normbereich des Abs. 3 ausgenommen.

Zu Buchst. b:

Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 neu zielt auf Standorte ab, bei denen die privaten und 6ffentlichen
Belange im Rahmen der Ausweisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten oder von
Sonderbauflachen und Sondergebieten in Flachennutzungsplanen auf Ebene der Re-
gional- oder Bauleitplanung abgewogen wurden. Die grundsétzlichen Regelungsziele
des Mindestabstands (Schutz des Landschaftsbildes und Akzeptanz in der Bevdlke-
rung) werden hier dadurch erreicht, dass bei der Aufstellung dieser Plane ortsbezogene
Konkretisierungen unter Einbindung der Gemeinden getroffen wurden.

Art. 82 Abs. 5 Nr. 2 neu zielt auf Flachen ab, die im Aufldenbereich an ein festgesetztes
oder faktisches Gewerbe- oder Industriegebiet anschlieRen und dadurch ebenfalls eine
gewisse Vorbelastung aufweisen. Dabei soll aus klimaschutz- und energiepolitischen
Erwagungen heraus die Errichtung von Windenergieanlagen erleichtert werden, die
Uberwiegend zur Energieversorgung der in diesem Gewerbe- oder Industriegebiet ge-
legenen Gewerbe- und Industriebetrieben errichtet werden. Wegen des Bezugs der 6rt-
lichen Bevolkerung zu den dort angesiedelten Gewerbe- und Industriegebieten als Ar-
beitgeber und bedeutender regionaler Wirtschaftsfaktor kann von einer erhéhten Ak-
zeptanz in der Bevolkerung ausgegangen werden.

Mit der Vorgabe einer Bestimmung der Versorgung der in diesen Gebieten gelegenen
Gewerbe- und Industriebetriebe mit dem in der Anlage erzeugten Strom soll klargestellt
werden, dass eine Durchleitung durch ein &ffentliches Netz unschéadlich ist. Uberwie-
gend bestimmt bedeutet dabei, dass der erzeugte Strom zum mafigeblichen Entschei-
dungszeitpunkt zu mehr als 50 % fir die Eigenversorgung eines oder mehrerer der in
dem Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe be-
stimmt ist.

Mit der Vorgabe einer maximalen Entfernung von 2 000 m zu einem Gewerbe- oder
Industriegebiet sollen eine betriebsnahe Lage der Anlagen und der rdumliche Bezug
der Errichtung der Anlagen fir den Bedarf der in den Baugebieten liegenden Gewerbe-
und Industriebetrieben sichergestellt werden. Zudem bertcksichtigt der Korridor von
2 000 m den zwischen den Windenergieanlagen erforderlichen Abstand in Haupt- und
Nebenwindrichtung fur den Betrieb eines Windparks. Gerade die Errichtung mehrerer
Windenergieanlagen kann die Versorgung gré3erer Industrie- und Gewerbebetriebe si-
cherstellen.

Es ist weiter zu berlicksichtigen, dass im Laufe der Nutzungsdauer einer solchen An-
lage besonders bei der Errichtung durch Dritte fur diese das Risiko besteht, dass ein
Hauptabnehmer oder einzelne Abnehmer im betreffenden Gewerbe- oder Industriege-
biet ohne Ersatzmdglichkeit wegfallen und damit ein Gberwiegender Strombezug durch
solche nahegelegenen Betriebe nicht gewahrleistet ist. Dies berihrt aber die Rechtma-
Rigkeit der erteilten Genehmigung nicht, da es fiir diese Beurteilung auf den Zeitpunkt
der letzten Behdérdenentscheidung ankommt. Zwar bestiinde nach Art. 49 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 3 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Moglichkeit eines Widerrufes, dazu be-
darf es jedoch der Gefahrdung des offentlichen Interesses. Eine solche Gefahrdung
liegt aber nicht vor, wenn eine lUberwiegende Abnahme des erzeugten Stroms nach
Errichtung der Anlage nicht mehr gewahrleistet werden kann. In einem solchen Fall
kann die Anlage weiter genutzt und der erzeugte Strom auch anderweitig vermarktet
werden.
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Art. 82 Abs. 5 Nr. 3 neu zielt auf Flachen ab, die durch bedeutende Infrastruktureinrich-
tungen ebenfalls eine Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Larmsituation aufwei-
sen. Entlang von Bundesautobahnen im Sinne des § 1 Abs. 3 des Bundesfernstralien-
gesetzes (FStrG) sowie vier- oder mehrstreifigen Bundesstrallen und entlang von
Haupteisenbahnstrecken im Sinne des § 47b Nr. 4 BImSchG soll ein raumlicher Korri-
dor definiert werden, in dem Windkraftanlagen mit einem verringerten Mindestabstand
realisiert werden kdénnen.

Da es bei Bundesautobahnen und BundesstralRen stralRenrechtliche Restriktionen fir
die Errichtung von baulichen Anlagen gibt (beispielsweise die Anbauverbots- und An-
baubeschrankungszonen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 FStrG), wird im 2. Halb-
satz klargestellt, dass der Uber die Neuregelung privilegierte Korridor rechnerisch erst
jenseits dieser Beschrankungen gilt. Gleiches gilt beispielsweise auch fur die Regelung
des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes. Die im
Einzelfall im Genehmigungsverfahren festgelegten erforderlichen Sicherheitsabstande
(z. B. zur Verhinderung von Eiswurfgefahren) zur Gewahrleistung der Sicherheit und
Leichtigkeit des Strallen- und Schienenverkehrs sind ungehindert gesetzlicher Ab-
standsregelungen hinzuzurechnen. Dazu zahlen auch Vorgaben zur Freihaltung von
Flachen, die nicht durch den Rotor Uberstrichen werden dirfen. Der Korridor schlief3t
sich damit an die gesetzlich und/oder im Einzelfall erforderlich einzuhaltenden Abstande
an. MaRgeblich ist der grote gesetzliche Mindestabstand samt eines etwaigen im Ein-
zelfall notwendigen zusatzlichen Sicherheitsabstands. Sofern sich Mindestabstande
(teilweise) Uberlappen, findet keine Addition statt.

Mit der Neuregelung in Art. 82 Abs. 5 Nr. 4 werden Standorte von der bisherigen 10H-
Regelung ausgenommen, auf denen eine bereits errichtete Windkraftanlage moderni-
siert (,repowert®) wird. Diese Repowering-Standorte eignen sich besonders fir eine Er-
leichterung vom Mindestabstand, da das Landschaftsbild bereits durch eine Windkraft-
anlage in Anspruch genommen wurde. Damit hat ein gewisser Gewdhnungsprozess
stattgefunden, weil die Umgebung nunmehr durch die Existenz der Anlage oftmals Gber
Jahre mitgepragt wird. In diesen Fallen erscheint es gerechtfertigt, wenn die Errichtung
neuerer, auch héherer Anlagen erleichtert zugelassen wird.

Auch der Bundesgesetzgeber hat mit dem neuen § 16b BImSchG (verfahrensrechtli-
che) Erleichterungen fiir die Modernisierung bestehender Windkraftanlagen
(Repowering) geschaffen.

Der neue Art. 82 Abs. 5 Nr. 4 nimmt auf die Begriffsbestimmung in § 16b Abs. 1 und
Abs. 2 Satz 1 BImSchG (,Repowering® umfasst demzufolge als ,Modernisierung®,... den
vollstandigen oder teilweisen Austausch von Anlagen oder Betriebssystemen und -gera-
ten zum Austausch von Kapazitat oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazitat
der Anlage...“) mit einer statischen Verweisung ebenso Bezug wie auf die beiden fol-
genden zusatzlichen Anforderungen in § 16b Abs. 2 Satz 2 BImSchG bei einem voll-
stédndigen Austausch der Anlage:

1. Die neue Anlage wird innerhalb von 24 Monaten nach dem Rickbau der Bestands-
anlage errichtet (speziellere Regelung gegenuber der allgemeinen bauplanungs-
rechtlichen Regelung fur Nutzungsénderungen in § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Buchst. ¢
des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit Art. 82 Abs. 5 BayBO a. F.) und

2. der Abstand zwischen der Bestandsanlage und der neuen Anlage betragt héchs-
tens das Zweifache der Gesamthdhe der neuen Anlage.

Im Ubrigen zeigt auch die in § 16b Abs. 4 BImSchG vorgesehene ,Deltapriifung“ der
artenschutzrechtlichen Voraussetzungen, dass zur Uberzeugung des (Bundes-)Ge-
setzgebers auch aus naturschutzfachlichen Erwagungen heraus ein gewisser Gewoh-
nungseffekt vorhanden ist.

Art. 82 Abs. 5 Nr. 5 neu zielt auf Flachen ab, die als militarisches Ubungsgelénde eben-
falls eine Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Larmsituation aufweisen.

Art. 82 Abs. 5 Nr. 6 neu zielt auf Flachen innerhalb von Waldgebieten im Sinne des
Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) ab. Vorausset-
zung ist, dass der Wald bei Inkrafttreten der Regelung bereits bestanden hat. Daflir
tragt der Vorhabentrager die Feststellungslast. Auch wenn moderne Windenergieanla-
gen wegen ihrer Hohe selbst bei Standorten im Wald wahrnehmbar bleiben werden, so
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wird die von der Windenergieanlage ausgehende Wirkung durch eine Einhegung im
Wald gleichwohl abgemildert. In der baurechtlichen Rechtsprechung ist anerkannt, dass
Anpflanzungen einen solch positiven Effekt auslésen kénnen (vgl. OVG Miinster, Be-
schluss vom 26.07.2017 — 8 B 396/17). Durch die Waldflachen treten aber auch stad-
tebauliche Spannungen weniger stark hervor als bei sonstigen Flachen.

Um diesen Effekt sicherzustellen, wird der Standort der Windenergieanlage dahinge-
hend eingeschrankt, dass der Standort des MastfulRes zum Waldrand mindestens einen
Abstand in Héhe des Radius des Rotors einhalt. Dieser Abstand ist in jede Richtung
einzuhalten. Ohne diese Einschrankung ware die Errichtung der Windenergieanlage
auch unmittelbar am Waldrand mdglich, womit gerade keine Abmilderung der bedran-
genden Wirkung stattfinden wirde. Waldrander in diesem Sinne kénnen aber nur Fla-
chen ausbilden, die mit Bdumen bestockt sind; nicht dagegen Flachen, die nach Art. 2
Abs. 2 BayWaldG dem Wald gleichgestellt sind. Im Ergebnis kénnen damit Windener-
gieanlagen zwar auf Flachen im Sinne des Art. 2 Abs. 2 BayWaldG errichtet werden,
aber nur unter der Voraussetzung, dass diese Flachen von Waldbdumen umschlossen
sind.

Der Vorhabentrager hat in geeigneter Weise sicherzustellen und gegeniber der Ge-
nehmigungsbehdrde darzulegen, dass wahrend der Dauer der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung der Windenergieanlage die Waldflache mindestens in einem Um-
fang des Radius des Rotors um den Mastful® nicht gerodet wird, mit Ausnahme der
zwingend fur den Betrieb erforderlich dauerhaft freizuhaltenden Flachen, wie z. B. Zu-
wegung.

Zu Buchst. c:
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.
Zu Nr. 2:

Fur die sechs Fallgruppen (Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6) wird stattdessen mit dem neu
eingefligten Art. 82a Satz 1 von der am 14. August 2020 in Kraft getretenen Neurege-
lung der Landeroffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB Gebrauch gemacht, die die Lan-
der zur Festlegung von Mindestabstanden von 1 000 m erméachtigt. Mit diesem Min-
destabstand wird fir diese Fallgruppen eine sach- und interessengerechte Lésung im
Spannungsverhaltnis der Férderung erneuerbarer Energien einerseits und der schutz-
wirdigen Belange der Bevdlkerung sowie insbesondere auch des Landschafts- und
Naturbildes andererseits ermdglicht.

In Art. 82a Satz 2 wird durch die Verweisung auf Art. 82 Abs. 2 Satz 2 klargestellt, dass
die Bezugspunkte fir die Abstandsbemessung (von der Mitte des MastfulRes bis zum
nachstgelegenen schutzwirdigen Wohngebaude) unverandert bleiben.

Zu § 2:

Nach § 249 Abs. 9 Satz 5 und 6 BauGB in der ab 1. Februar 2023 geltenden Fassung
mussen landesgesetzliche Abstandsregelungen bis zum Ablauf des 31. Mai 2023 an
die neuen Vorgaben des Bundesrechts angepasst werden: In den Landesgesetzen ist
zu regeln, dass die dort festgelegten Mindestabstande nicht auf Flachen in Windener-
giegebieten gemal § 2 Nr. 1 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes (WindBG) anzu-
wenden sind.

Diese Vorgabe setzt die in Art. 82b BayBO vorgesehene Regelung um.

Fur Windenergieanlagen, deren Standort sich in einem Windenergiegebiet befindet, gilt
ab dem Inkrafttreten des Art. 82b BayBO kein landesgesetzlicher Mindestabstand. Fur
Windenergieanlagen, deren Standort sich auf3erhalb eines Windenergiegebiets befin-
det, bleiben bei der Berechnung des landesgesetzlich erforderlichen Mindestabstands
Schutzobjekte (z. B. Hauser), die in einem Windenergiegebiet liegen, unbertcksichtigt.

Von dieser Regelung ist damit von den sechs Fallgruppen des Art. 82a in Verbindung
mit Art. 82 Abs. 5 neu nur die Fallgruppe 1 (Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sowie Son-
derbauflachen und Sonderbaugebiete, die durch Flachennutzungsplan festgesetzt sind)
erfasst. Bei allen anderen Fallgruppen bleibt es somit beim 1 000 m-Mindestabstand
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der Windenergieanlage zur geschitzten Wohnbebauung. Dies bedeutet, dass hier wei-
terhin Windenergieanlagen mit diesem Mindestabstand privilegiert zulassig sind, was
gegeniber der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten (vgl. Fristsetzung des
§ 3 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 WindBG: 31. Dezember 2027 bzw. 31. De-
zember 2032) einen ganz erheblichen Zeitgewinn (,Startvorteil“) bedeuten kann.

Zudem besteht fur die regionalen Planungsverbande dann ohnehin die Option, diese
privilegierten Vorhaben in ihre Vorrang- und Vorbehaltsgebiete — und damit in den Fla-
chenbeitragswert (s. oben) — mit einzubeziehen (ebenso wie bei Sonderbauflachen und
Sondergebieten, die durch Flachennutzungsplane fir Windkraft dargestellt sind). Zu-
dem besteht gegebenenfalls noch die Anrechnungsmdglichkeit nach § 4 Abs. 1 Satz 3
und 4 WindBG.

Die Beibehaltung des 1 000 m-Mindestabstand tragt — anders als die Bundesregelung —
einerseits zur Akzeptanzsteigerung bei Anwohnern und Kommunen bei, berlcksichtigt
anderseits aber auch starker die dringenden Belange der Beschleunigung des Ausbaus
erneuerbarer Energien, der Energiesicherheit und der Investitionssicherheit der Wind-
kraftbetreiber:

Fallt ndmlich nach der neuen Bundesregelung der bauplanungsrechtliche Mindestab-
stand insoweit weg, so treten an seine Stelle der immissionsschutzrechtlich resultie-
rende und der bauordnungsrechtliche Mindestabstand. Diese kénnen aber sehr deutlich
unter 1 000 m liegen, was zur Akzeptanzverweigerung bei den Anliegern fiihren kann.

Zudem bedarf es dann fiir die Bestimmung des aufgrund der immissionsschutzrechtli-
chen Anforderungen resultierenden Abstands in der Regel einer komplexen und zeit-
aufwandigen (gutachterlichen) Prognoseberechnung zu den Gerauscheinwirkungen
auf die Nachbarschaft, die damit das Gegenteil der an sich intendierten Verfahrensver-
einfachung und -beschleunigung bei Windenergieanlagen bewirkt.

Zu § 3:

Die Bestimmung regelt die — fir § 1 und § 2 unterschiedlichen — Zeitpunkte des Inkraft-
tretens.
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Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung
Mindestabstande von Windenergieanlagen - Verbdndeanhérung

Sehr geehrter Herr Dr. Parzefall,

fur die Méglichkeit einer Stellungnahme zur geplanten Anderung der
Regelungen des Art 82 der Bayerischen Bauordnung méchten wir lhnen
danken. Die Bayerische Architektenkammer unterstitzt nachdrtcklich
das Ziel, die Energieerzeugung in Bayern schnellstmdglich auf
regenerative Quellen umzustellen und damit einen wesentlichen Teil der
Versorgungssouveranitat des Freistaats zurlickzugewinnen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralitat Bayerns bis 2040 ist der Ausbau der
erneuerbaren Energien, insbesondere auch der Windenergie von
zentraler energie- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Gleichwohl gilt
es, den einzigartigen Landschafts- und Naturraum Bayerns mafvoll und
schitzend als Lebens- und Wirtschaftsraum flr zuklinftige Generationen
weiterzuentwickeln.

Die 2014 eingefuhrte 10H-Regel hatte, statt den sorgsamen Ausbau der
Windenergie zu férdern, im Ergebnis eine erhebliche Reduzierung der fur
die Windenergie verfligbaren Flache zur Folge. Der Ausbau der
Windenergie kam nahezu zum Erliegen. Zugleich wurde deutlich, dass
eine pauschale Mindestabstandsregelungen zu Wohnbebauungen weder
zu mehr Naturschutz noch zu einer hdheren Akzeptanz in der
Bevdlkerung gefuhrt hat. Das Ende der 10H-Regelung fur Windkraft in
der bisherigen Form ist daher aus Sicht der Bayerischen
Architektenkammer logische Konsequenz.

Vor der EinfUhrung der 10 H Regelung 2014 verabschiedete die
Vertreterversammlung der Bayerischen Architektenkammer bereits eine
entsprechende Resolution mit folgendem Wortlaut: ,, 70 H* trégt nicht zu
einer Lésung bei: Die geplante Anderung der Mindestabsténde von
Windkraftanlagen auf das Zehnfache ihrer Héhe zu Wohngebé&uden tréagt
hier nicht zu einer L6sung bei und ist fachlich nicht notwendig.

Bayerische
Architektenkammer

&

Prasidentin
Prof. AA Dipl. Lydia Haack

12.07.2022

Bayerische
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Kérperschaft des
offentlichen Rechts
Waisenhausstralle 4
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Untersuchungen zeigen, dass die pauschale Umsetzung einer
derartigen, fachlich nicht schliissig begriindbaren Regelung faktisch das
Aus fiir die Windkraft in Bayern darstellen wiirde.”

Folgerichtig unterstiitzen wir im Grundsatz die Anderung der
gesetzlichen Regelungen und die geplante Reduktion der
Mindestabstande, um den Ausbau der Windenergie voranzubringen. Die
Gesetzesnovelle gibt nunmehr, bezogen auf die sechs angefuhrten
Tatbestande, absolute Meterangeben vor und legt den Abstand von
Windenergieanlagen zu Wohngebauden nicht mehr in Abhangigkeit von
der Hohe der jeweiligen WEA fest.

Dadurch kénnen moderne WEAs in windarmeren Gebieten héher
konstruiert werden und effizienter arbeiten. Dieser Paradigmenwechsel
ist grundsatzlich wiinschenswert.

Nicht allein quantitative Kriterien diurfen Entscheidungsgrundlage
fiir die Errichtung von WEAs sein!

Windenergieanlagen greifen jedoch erheblich in das Landschaftsbild ein.
Sie mussen daher immer auf den individuellen Ort, die Eigenarten der
Landschaft, insbesondere der Topografie, abgestimmt sein.

Es geht nicht darum, die neuen Energieinfrastrukturen z.B. WEA in
bestehende Kulturlandschaften méglichst ,unsichtbar” einzubetten,
sondern den Prozess der Energiewende und ihrer Techniken als Gestalt-
und Strukturgeber von Kulturlandschaften zu begreifen.

Zwar werden die Abstandsregeln durch die Neufassung der Reglungen
des Art. 82 leichter handhabbar, sie werden aber keinesfalls diesem
qualitativen Anspruch einer positiven Entwicklung des bayerischen
Landschaftsbilds gerecht. Eine Platzierung von WEAs nach dem
Zufallsprinzip allein auf Basis eines festgelegten Mindestabstands, also
ohne individuelle Prifung und Planung, bleibt ein gravierender Fehler.
Uber Regionalplane kénnen groBraumliche Konzentrationszonen fiir den
Windkraftausbau ausgewiesen werden. Die Regionalen
Planungsverbande missen in die Lage versetzt werden, mit den
Ausweisungen unverzlglich zu beginnen bzw. diese wieder
aufzunehmen und fortzufuhren. In der Folge missen Kommunen
flachenscharf ihre tatsachlich verfiigbaren Potentiale vor Ort fir die
einzelnen regenerativen Energieerzeugungsarten aufzeigen und
bewerten.

Ob eine Windenergieanlage 6konomisch, 6kologisch technisch, vor allem
auch aus landschaftsplanerischer sinnvoll sein wird, muss in geeigneten
Ubersichtsplanen auch im kommunalen Vergleich nachgewiesen und
bewertet werden. Ein interkommunales Vorgehen ist hierbei
wulnschenswert.

Bayerische
Architektenkammer
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Art. 82, Abs. 5, Nr. 1: Festlequng von Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete fiir Windkraft kann nur Minimalkonsens sein

Die Einschrankung der Errichtung von Windkraftanlagen (WEA) auf
bestimmte Vorrangflachen greift zu kurz. Stattdessen sollte die
Standortsuche zur Errichtung von WEAs geéffnet und die Errichtung von
Blrger-Wind-Anlagen aktiv gefordert werden. Standortsuche und auch
die fUr den jeweiligen Standort geeigneten Abstande konnen auf Basis
der Regionalplanung prinzipiell den Kommunen Utberlassen werden,
soweit eine qualitativ hochwertige Integration der Windenergieanlagen in
das gewachsene Landschaftsbild bei der Standortbewertung
sichergestellt wird. Generell missen auch in den geplanten Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten — wie auch bei allen folgenden Tatbestéanden - die
jeweiligen Standorte im groReren Zusammenhang des
Landschaftsraums qualitativ betrachtet werden.

Art. 82, Abs. 5, Nr. 2: WAEs im Abstand von Gewerbe- oder
Industriegebieten

Im Kontext von Gewerbe- und Industriegebieten die Energieversorgung
durch WEAs an die Bedingung zu koppeln, dass die erzeugte Energie
vorrangig fur Betriebe dieses Gebiets zu verwenden sei, schrankt die
Entwicklungsméglichkeiten unnétig ein. Es ist doch gut, wenn auch
weitere Gebiete im Umland der Anlagen auf diese Weise versorgt
werden kénnen. Auch ist die Formulierung ,wenn der erzeugte Strom
,<uberwiegend“ zur Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industriegebiet
liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist* unprézise und
fuhrt absehbar zu Konflikten bei der Genehmigung der jeweiligen
Vorhaben. Zusatzliche Hiirden, wie die Maligabe einer Uiberwiegenden
Versorgung des Gebietes mit dem dort erzeugten Strom, sollten deshalb
vermieden werden. Auch ist sicherzustellen, dass neben der Errichtung
einer WEA im Kontext eines Gewerbebetriebs, weitere wirksame
Malnahmen zur regenerativen Energiegewinnung z.B. PV- und
Solarthermieanlagen auf Dachflachen von Gebauden und baulichen
Anlagen gleichrangig aktiviert werden.

Aufgrund dieser Unklarheiten bzw. Unbestimmtheit der Formulierung
pladieren wir fir die Streichung des 2. Halbsatzes (,und bei denen der
erzeugte Strom Uberwiegend zur Versorgung der in dem Gewerbe- oder
Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriebetriebe bestimmt ist®).

Art. 82, Abs 5, Nr. 3 Vorbelastete Gebiete

Autobahnen und Schnellstrallen eignen sich generell dazu,
Infrastrukturmaflnahmen entlang ihrer Trassen zu bindeln. Diese sollten
so nah wie technisch maoglich, zusammengefasst werden.

Bayerische
Architektenkammer
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Die bereits in diesen Bereichen aufgebaute Infrastruktur sollte also im Bayerische

. N . Architektenkammer
Sinne der Ressourcenschonung auch fir die Blindelung von
Windkraftanlagen genutzt werden.

Art. 82, Abs 5, Nr. 6 Waldgebiete

Ziel ist eine einheitliche und transparente natur- und
artenschutzrechtliche Vorgabe fur die Errichtung von WEAs und deren
zigige und konsequente Umsetzung im gesamtem Landschaftsraum.
Insofern sind die Regelungen des Abs.5 Nr. 6 fiir bestehende
Waldgebiete - auch hier unter der Voraussetzung einer qualitativen
Bewertung jedes einzelnen Standorts - zu begrifien.

Warum bei den Ausnahmetatbestanden landwirtschaftlich genutzte
Flachen, vergleichbar zu den Waldflachen, keinen Eingang gefunden
haben, erschlief3t sich nicht. Die Funktion der Landwirtschaft wird durch
Windkraft nur unwesentlich beeintrachtigt.

Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, unter Art 82 (5 neu) eine Nr.7
zu erganzen: ,auf Flachen fiir Landwirtschaft, sofern sie im
rechtskréftigen Flachennutzungsplan zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Gesetzes als solche dargestellt sind”.

Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die notwendige 6kologische
Transformation mit ihren Techniken und Infrastrukturen so erfolgt, dass
die Menschen davon begeistert sind, emotional angesprochen werden
und eine ldentifikation mit den veranderten Kulturlandschaften entsteht,
frei nach dem Motto: ,beautiful — sustainable — together*.

Die Mitglieder der Bayerischen Architektenkammer bieten hierflr
umfassende fachliche Expertise. Sie sind bereit fur die Energiewende in

Bayern!

Freundliche Grife

Prof. Lydia Hadck
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Deutscher Alpenverein

Deutscher Alpenverein e.V., Anni-Albers-Strafie 7, 80807 Miinchen

Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen,
Bau und Verkehr

Postfach 22 12 53

80502 Miinchen

Unser Zeichen Telefon E-Mail Datum
uB 089/14003-90 Ulrich.berkmann@alpenverein.de 14.07.2022

Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung:
Mindestabstidnde von Windenergieanlagen; Verbandsanh6rung

Stellungnahme des Deutschen Alpenvereins

Sehr geehrter Herr Staatsminister Christian Bernreiter,

der Deutsche Alpenverein bedankt sich fiir die Mdglichkeit, sich an oben genanntem Verfahren
beteiligen zu kdnnen und gibt im Rahmen seiner satzungsgemaBen Ziele folgende Stellung-
nahme ab.

Wir begriiBen auBerordentlich die Bemihungen der Staatsregierung den Ausbau der Windkraft
voranzutreiben und dafiir Ausnahmen von der 10H-Regelung zuzulassen. Dadurch wird ein
wichtiger Beitrag zu den nationalen und bayerischen Klimaschutzzielen geleistet.

Gleichzeitig mlissen aber weiterhin die Belange des Artenschutzes und der Bevdlkerung voll-
umfanglich bertcksichtigt werden. Gerade die im Fokus der Windkraft stehenden Waldflachen
sind von zentraler Bedeutung als Lebensraum, fir den Wasserhaushalt, das regionale Klima
und die Erholung der Bevélkerung. Naturschutzfachlich wertvolle und unzerschnittene Waldfla-
chen sollten daher weiterhin frei von Windkraftanlagen bleiben.

Wir sprechen uns weiterhin dafilir aus, dass Gebiete fliir Windenergieanlagen grundsatzlich re-
gionalplanerisch festgelegt werden. Dadurch werden von vorneherein alle relevanten Belange
abgewogen. Es muss darum gehen in mdglichst groBraumiger Betrachtung die geeignetsten
Flachen zu identifizieren.

Zudem sehen wir die Notwendigkeit eines transparenten Informationsprozess liber die Fort-
schritte des Windkraftausbau in Bayern. Dieser soll der Bevélkerung die Notwendigkeit von
Windenergieanlagen aufzeigen und dadurch Akzeptanz schaffen.
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Begriindung:

Durch die Anderung der Bayerischen Bauordnung soll eine Ausnahme von der 10 H-Regelung
flir mehrere Fallgruppen zugelassen werden. Fir diese Félle gilt dann ein Abstand von 1.000
Metern der Windenergieanlagen zur schutzwiirdigen Wohnbebauung.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Windkraft

Die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Regionalplanen stellt aus Sicht
des DAV die beste Méglichkeit dar, windhoffige sowie natur- und landschaftsbildvertragliche
Gebiete zu identifizieren und dadurch den Ausbau der Windkraft zu steuern. Da die natur-
raumlichen Gegebenheiten in den Planungsregionen sehr unterschiedlich sind, darf es hierbei
keine festgelegten Quoten geben. Neben der Akzeptanz der Bevdlkerung missen vor allem der
Artenschutz und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild eingehend geprift und abgewogen
werden. Umgekehrt sollten Gebiete auBerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete von Wind-
kraftanlagen freigehalten werden.

Flachen in der Ndhe von Gewerbe- und Industriegebieten, vorbelastete Gebiete,
Repowering-Standorte, Militirische Ubungsgelinde

Wir stimmen der Ausnahme von der 10 H-Regelung grundsatzlich zu. Jedoch missen auch hier
die artenschutzrechtlichen Belange, insbesondere des Vogelschutzes, bestmdglich berlicksich-
tigt werden. Windkraftgebiete sollten fiir diese Bereiche regionalplanerisch festgelegt werden.

Waldflachen

Windhoffige Standorte liegen regelmaBig auch auf bewaldeten Héhenrlicken. Die Einschat-
zung, dass hier die Auswirkungen auf das Landschaftsbild geringer ausfallen, teilen wir nicht.
Hochwertige, naturnahe und bisher nicht zerschnittene Waldflachen sind zudem duBerst wert-
volle Lebensrdume und sollten daher frei von Windkraftanlagen bleiben. Geeignet sind beson-
ders windhoffige und naturschutzfachlicher weniger wertvollen Standorte. Auch auf Waldfla-
chen ist eine Abwagung aller Belange im Zuge der Regionalplanung vorzunehmen.

Mit freundlichen GriiBen

ULl b,

Steffen Reich Ulrich Berkmann
Ressortleiter Naturschutz und Kartografie Ressort Naturschutz und Kartografie
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Einleitung

Energie bestimmt unser Leben und begleitet uns in nahezu allen Lebenslagen. Diesen Bedarf
ressourcen- und klimaschonend zu decken ist bereits eine grofRe Herausforderung. Vor noch
grolRere Herausforderungen stellen uns die aktuellen geopolitischen Geschehnisse der letzten
Monate. Denn der russische Angriffskrieg hat uns eines deutlich vor Augen geflihrt: wie erheblich
unsere Abhangigkeit in Europa ist und wie notwendig es daher sein wird, die Erneuerbaren Energien
noch massiver und schneller auszubauen. Nur wenn wir konsequent auf Erneuerbare Energien
setzen, schaffen wir es die Abhangigkeit von fossilen Energietrdgern und von Kohle- und
Gasimporten zu uberwinden. Wir bei den Stadtwerken Minchen (SWM) treiben mit den
Ausbauoffensiven Erneuerbare Energien und Erneuerbare Warme schon seit Jahren die Energie-
und Warmewende konsequent voran. Das ist unsere Verantwortung als kommunales
Energieunternehmen. Daher begriiBen wir den Entwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung
zur Anpassung der sog. 10 H-Regelung, um den Windkraftausbau in Bayern voran zu bringen.

Aus unserer Sicht sind aber noch folgende Anderungen notwendig:

WIR SCHLAGEN DAHER FOLGENDE ANPASSUNGEN VOR:

» Aufhebung der sog. 10 H-Regelung und verbindliche Flachenvorgabe fir die

Regionalplanung (inkl. verbindlicher Fristen fur die Ausweisung)

» Kein Konstrukt mit Ausnahmen von der 10 H-Regelung, sondern tragfahiges
Gesamtkonzept fur den Windkraftausbau in Bayern

1. Ausweisung der geeignetsten Standorte fir Windkraft in Bayern

Fur Energiewende, Klimaschutz und zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit ist der weitere
Ausbau von Windenergie an Land unabdingbar und dafiir miissen ausreichend geeignete Flachen
bereitstehen. Die Regionalen Planungsstellen sind die richtigen Stellen, um die geeignetsten
Standorte fiir Windenergieanlagen mittels transparenter und partizipativer Planungsverfahren rasch
zu identifizieren. So kénnen zum Schutz des Landschaftsbildes und zur Steigerung der Akzeptanz
in der Bevolkerung die ortsbezogenen Belange bericksichtigt werden. Zudem ware so
sichergestellt, dass der Ausbau der Windenergie geregelt ablauft.

Kinftig sollen zudem zwei Prozent der Landesflache fiir Windenergie an Land ausgewiesen werden.
Dies ist auch fiur Bayern der richtige Schritt, um die notwendige Akzeptanz flr Windenergie zu
schaffen, und dieser muss zligig umgesetzt werden. Es missen nun schnell ausreichend Flachen
identifiziert werden, die eine entsprechende Windhofigkeit haben, um einen energie- und
volkswirtschaftlich sinnvollen Ausbau der Windkraftanlagen zu erméglichen. Die SWM sehen es
allerdings fraglich, ob die Anpassung der Ausnahmen von der 10 H-Regelung, die ja weiterhin im
Grundsatz gilt, ausreichend ist, um den Flachenbeitragswert zu erreichen.

Um den Windkraftausbau in Bayern wirklich voran zu bringen fordern wir, die 10 H-Regelung
komplett aufzuheben und den Flachenbeitragswert als verbindliche Flachenvorgabe fir die
Regionalplanung — mit ebenso verbindlichen Fristen fur die Ausweisung — festzulegen.
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2. Ausnahmen von der 10 H-Regelung

Eine Privilegierung von Repowering Projekten, wie in Art. 82, Abs. 5 (4) (neu) vorgesehen, erscheint
zwar sinnvoll, jedoch kann dies am Ende nur einen sehr kleinen Beitrag zum Ausbauziel Bayerns
leisten. Auch eine bevorzugte Nutzung von vorbelasteten Gebieten, wie in Art. 82, Abs. 5 (3) (heu)
vorgesehen, erscheint zunachst sinnvoll. Allerdings muss man hier bedenken, dass sich bei der
Realisierung moderner Windenergieanlagen (mit einer Nabenhodhe von bis zu 170 m und einem
ebenfalls bis zu 170 m grof3en Rotor) von dem 500 m Korridor durch benétigte Abstandsflachen und
Sicherheitspuffer im Hinblick auf Eiswurf 0.4., die Flachen, die tatsachlich genutzt werden kénnen,
deutlich reduzieren.

Die im Gesetzesentwurf formulierten Ausnahmen fihren vielmehr dazu, dass nicht die im Sinne der
dringend notwendigen Energiewende geeignetsten Standorte entwickelt, beplant und realisiert
werden, sondern dass eben nur dort Anlagen entstehen, wo die Ausnahmen es zulassen. Zusatzlich
ist fraglich, ob durch diese Ausnahmen fur die Gemeinden ausreichend Anreize geschaffen werden,
um nun die Ausweisung von Windenergieflachen voranzutreiben, da diese auch zuvor schon tber
die Bauleitplanung von der 10-H Regel hatten abweichen kénnen.

Anstatt eines Konstrukts mit Ausnahmen sollte vielmehr ein tragfahiges Konzept (lUber die
Regionalen Planungsstellen) erarbeitet werden, mit dem grundsatzlich der Bau von
Windenergieanlagen an den geeignetsten Standorten zulassig ist. Nur so kann die
Energiewende gelingen und Bayern zukinftig ganz aus Erneuerbaren Energiequellen
versorgt werden.

3. Grundsatzliche Anmerkungen zum Windkraftausbau in Bayern

Neben den erwarteten Versorgungsengpassen aufgrund des aktuellen Kriegsgeschehens in der
Ukraine werden wir in Zukunft einen deutlich héheren Stromverbrauch durch z.B. den vermehrten
Einbau von Warmepumpen und den Zuwachs der Elektromobilitat sehen. Auch um darauf zu
reagieren missen jetzt in Bayern die Weichen fir den Bau von deutlich mehr Windradern gestellt
werden.

Zentraler Knackpunkt beim Windkraftausbau ist und bleibt die Akzeptanz in Bevdlkerung und
Wirtschaft. Hier ist es an der Palitik, allen Beteiligten klar zu machen, dass jetzt die notwendigen
Schritte getan werden missen, um unsere ambitionierten Klimaschutzziele erreichen zu kénnen. In
der Praxis zeigt sich vielfach, dass eine hohe Akzeptanz der Windenergie vor Ort dafiir sorgen kann,
dass Vorhaben reibungslos genehmigt und umgesetzt werden kénnen. Zudem mussen Planungs-
und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und die Behdrden mit entsprechend Personal
ausgestattet sein, damit der Windkraftausbau auch tatsachlich schneller vonstattengehen kann.
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Wir begriiRen das Vorhaben der Bayerischen Staatsregierung, die Bayerische
Bauordnung (BayBO) zu andern. Wir bedanken uns daher fir die Gelegenheit zum
Gesetzentwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung Stellung zu nehmen

und bitten um Beachtung unserer Anmerkungen.

I Vorbemerkung
Spatestens der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Fragen rund
um die Energieversorgung flihren uns eindriicklich vor Augen, dass unsere grofSe
Abhangigkeit von fossilen Energietragern sowie von einzelnen Landern nicht zur

Resilienz beitragt, die von Politik, Industrie und Gesellschaft gewlinscht wird.

Die Bundesregierung beschloss mit dem sogenannten Osterpaket ehrgeizige Ziele,
wie die Anhebung des Anteils erneuerbarer Energien auf mindestens 80% am
Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2030. Einen wesentlichen Beitrag hierzu soll
die Windkraft leisten, indem Ausbaupfade bis zum Jahr 2040 festgelegt wurden.
Hieraus ergibt sich fiir den Freistaat Bayern die Verpflichtung, bis Ende 2026 1,1
Prozent sowie bis Ende 2032 1,8 Prozent der Landesflache fiir die Windkraft
auszuweisen. Damit soll die Windkraft einen erheblichen mengenmafigen Beitrag

leisten.

Zu beachten ist allerdings auch, dass die erneuerbaren Energien im
Zusammenspiel aller Erzeugungsoptionen die Stabilitdt der Energieversorgung
ermoglichen. Keine Sdule sollte fehlen, um neben mengenmaBiger, auch eine
sichere Versorgung bei moglichst geringen zusatzlichen Systemelementen (z.B.
Speicher) und SteuerungsmaBnahmen zu ermdglichen. So erganzen sich schon
allein Windenergie und Photovoltaik an Standorten in Bayern meist sehr gut zur

gemeinsamen Nutzung eines Netzanschlusses, anstelle jeweils einzelner
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Anschlisse.

Grundsatzlich beflirworten wir die mit dem Gesetzesentwurf vorgelegten
Ausnahmeregelungen von der sogenannten 10H-Regelung. Allerdings sind wir
skeptisch, dass diese Lockerungen wesentlich dazu beitragen konnen, eine
Ausbaudynamik in  Bayern zu entwickeln, um den bayerischen
Flachenbeitragswert sowie die angekiindigten 800 neuen Windenergieanlagen zu
erreichen — systemgerecht und nicht allein Standort beschrankt getrieben. Der
Ausbau der Windkraft ist fir den Wirtschaftsstandort Bayern unerlasslich und ist
als ein Teil unseres zukiinftigen Energieversorgungssystems zu verstehen. Wie

zuletzt in unserer Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung zur Anderung der

Verordnung Uber das Landesentwicklungsprogramm Bayern ausfihrlich

dargelegt, fehlt auch mit dem vorgelegten Entwurf die gesamtheitliche Sicht auf
das Energieversorgungssystem, in dem etwa Speicherl6sungen oder, wo
notwendig, der Ausbau der Verteilnetze mitgedacht werden. Uberlegungen, dass
die Errichtung von Windenergie- und PV-Freiflaichenanlagen zusammengedacht
werden, um Netzanschlusspunkte zu reduzieren oder direkt im selben

Netzabschnitt Wasserstoff zu erzeugen, fehlen.

Die Grinde fir wunsere skeptische Einschatzung zum vorliegenden

Gesetzesentwurf sind die Folgenden:

. Zu den Inhalten des Entwurfs der Bayerischen Bauordnung

Zu Artikel 82 Abs. 5 Nr. 1 - Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Windkraft: Die

Einschatzungen hierzu sind von Kommune zu Kommune hdchst unterschiedlich.

Wahrend wir von einigen kommunalen Unternehmen die Riickmeldung erhalten,
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dass die politischen Gremien vor Ort sich einstimmig fir Vorranggebiete
aussprechen, gestaltet sich dies andernorts weniger eindeutig. Die kommunalen
Gremien kennen die Strukturen und die fiir den Windkraftausbau entscheidenden

Akteure vor Ort am besten, sodass dieses Werkzeug richtig und wichtig ist.

Die Entscheidungstrager vor Ort benétigen die volle Rickendeckung der
Bayerischen Staatsregierung. Birgermeister*innen und Stadtrat*innen dirfen
nicht ,mutig” sein missen. Windenergie bedarf dem Selbstverstandnis eines
begriiRenswerten Versorgungselements. Noch gibt es engagierte Politiker*innen,
Unternehmen und Birger*innen, die den Windkraftausbau in Bayern
voranbringen und die ihren Beitrag zur Energiewende leisten méchten. Wir sehen
die Gefahr, dass eine fehlende explizite und vor allem positive Flankierung des
Windkraftausbaus durch die Bayerische Staatsregierung dazu fiihren wird, dass
diese Engagierten den Mut verlieren und somit die Energiewende zum Erliegen
kommt. Eine Klimaneutralitat Bayerns bis zum Jahr 2040 ware somit eine Illusion.
Allein daher wéaren anstelle von Ausnahmen von der Ausnahme bei 10H, eine klare
Abschaffung dieser Regelung wiinschenswert. Die bewdhrten
Planungsinstrumente bis 2014 sind bekannt und nun ja auch immerhin Teil der

Lockerungen.

Eine positive Flankierung durch die Bayerische Staatsregierung kann zudem dazu
beitragen, dass auf jeder Regierungsebene das Bewusstsein Einzug halt, dass
Windkraft auch in Bayern einen wesentlichen Beitrag zu unserem zukiinftigen
Energieversorgungssystem leisten kann. Hier sollten auch die aktuellen Schritte
bereits hilfreich sein. Zugleich bedarf es der entsprechenden Personalausstattung
mit einschlagig zur Thematik und dauerhaft betrauten Personen. Dies gilt in der

vorliegenden Ausgestaltung vor allem fiir die regionalen Planungsverbande.
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Die genannten Punkte sind in unseren Augen entscheidend, um eine neue

Ausbaudynamik im Bereich Windkraft im Freistaat zu erreichen.

Zu Artikel 82 Abs. 5 Nr. 2 - Flichen in der Ndhe von Gewerbe- oder
Industriegebieten: Wir werten diese Ausnahme positiv, da unsere kommunalen
Unternehmen auf Seiten der Industrie- und Gewerbekunden ein sehr grolies
Interesse nach Strom aus einheimischen EE-Anlagen wahrnehmen. Von Seiten
dieses Kundenkreises besteht sogar die Bereitschaft, fiir nicht gebaute
beziehungsweise genehmigte Anlagen PPAs abzuschliefen. Hintergrund sind die
hohen Energiepreise, insbesondere auf dem Spotmarkt fir Strom, auf dem bei
ausreichender Einspeisung die Windkraftanlagen beziehungsweise allgemein die
regenerative Erzeugung ohne Brennstoffbedarf kostendampfend wirken. Diese
Bereitschaft in der Industrie, aber auch im Gewerbe gilt es von politischer Seite
aufzugreifen. Die kommunalen Unternehmen in Bayern stehen bei
entsprechenden Rahmenbedingungen bereit, eigene Windkraftanlagen zu
errichten und/oder sich an solchen Projekten zu beteiligen. Sie bediirfen der
Investitionssicherheit bei den Windenergieakteuren, um den Netzausbau
verlasslich zu gestalten, inklusive derzeit entstehender Ansatze zur

vorausschauenden Netzplanung.

Zu Artikel 82. Abs. 5 Nr. 3 - Vorbelastete Gebiete: Bei dieser Ausnahme weisen
Mitgliedsunternehmen darauf hin, dass der bis zu 500 Meter breite Korridor zum
vorbelasteten Gebiet zu gering bemessen sei. Hintergrund ist, dass etwa aufgrund
von Eisabwurf bereits heute ein relativ groRer Abstand zwischen den

Windenergieanlagen zu diesen Verkehrsachsen eingehalten werden muss.

Um entlang dieser Trassen fiir die Windenergie substantiellen Raum zu schaffen,

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.



ViU

schlagen wir folgende Anderung vor:

Vorschlag: Idngs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), Bundesautobahnen oder vier- oder
mehrstreifigen BundesstrafSen in einer Entfernung von bis zu 1.000 m errichtet
werden; die in § 9 des Bundesfernstrafsengesetzes geregelten Anbauverbots- und
Anbaubeschridnkungszonen, sich aus anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
ergebende gesetzliche Mindestabstdnde sowie im Einzelfall dariiber hinaus
erforderliche Sicherheitsabstdnde sind hinzuzurechnen,

Zu Artikel 82. Abs. 5 Nr. 4 - Repowering-Standorte: Diese Ausnahme ist
ausdriicklich zu begriBen, um der technischen Weiterentwicklung mit héheren
und deutlich leistungsfahigeren Windenergieanlage gerecht zu werden. Von
einzelnen kommunalen Unternehmen erhalten wir jedoch die Riickmeldung, dass
das Potential durch Repowering-Standorte sehr stark von den ortlichen
Netzverhaltnissen abhangig ist. Hierbei sind die jeweiligen Netzparameter bis hin
zur Auslegung der Betriebsmittel zu bericksichtigen. Vor diesem Hintergrund
pladieren wir, wie bereits eingangs erwahnt, dafiir das Energieversorgungssystem
als Ganzes zu betrachten und die Verteilnetzebene zu beriicksichtigen. Somit ist
die Flachenkulisse gegebenenfalls um nicht eintreffende Hoffnungen beim

Repowering zu erweitern, sofern der Netzausbau nicht vorankommt.

Insgesamt ist damit zu rechnen, dass der Beitrag durch die Repowering-Standorte
zu den Ausbauzielen Bayerns eher gering ausfallen wird. Stattdessen sollte der

Fokus auf einem beschleunigten Ausbau der Windenergie an sich liegen.

Zu Artikel 82 Abs. 5 Nr. 5 - Militdrisches Ubungsgelinde: Kommunale
Unternehmen, die sich mit diesen Flachen bereits befasst haben, weisen darauf
hin, dass Windenergieprojekte auf Luftwaffenstandorte sehr schwer zu realisieren
seien und es sich bei ehemaligen US-Truppenibungspldatze teilweise um

naturschutzfachliche Ausschlussgebiete handelt. Somit ist nicht damit zu rechnen,
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dass auf diesem Wege Windenergieanlagen in grofRerer Stlickzahl errichtet

werden dirften.

Zu Artikel 82 Abs. 5 Nr. 6 - Waldfldche: Laut einer Pressemitteilung aus dem

StMWIvom Juni 2021 wird in den bayerischen Waldern ein Potential von circa 300

Windenergieanlagen gesehen. Von mindestens einem geplanten Projekt haben
wir die Rickmeldung erhalten, dass es bei der Umsetzung zu Schwierigkeiten
kommen wird. Hintergrund ist die in der Begriindung des Gesetzesentwurfs
verankerte Regelung, wonach der festgelegte Abstand zum Waldrand in jede
Richtung einzuhalten ist. Durch diese Regelung ware ein Teil des Projekts
privilegiert im Sinne dieser Ausnahmeregelung, wahrend eine geplante
Windenergieanlage aufgrund eines nicht ausreichenden Abstandes zum Waldrand
einem Bauleitverfahren unterzogen werden misste. Alle geplanten Anlagen
stiinden allerdings im identischen Waldstlick, waren aber aufgrund der
vorliegenden Regelung unterschiedlich zu behandeln. Ein reduzierter Abstand zum
Waldrand als im Gesetzentwurf vorgesehen oder die Moglichkeit einer

Sondergenehmigung wiirde solchen Projekten zum Erfolg verhelfen.

Insgesamt lasst sich feststellen, dass in Anbetracht des Mangels an verfligbaren
Flachen fir die Windenergie und trotz dieser angedachten Ausnahmen pauschale
Abstandsregeln in unseren Augen nicht vertretbar sind, da sie zu einer
Reduzierung und Verkleinerung der verfligbaren Flachen flihren. Dies gilt vor
allem dahingehend, dass die geeignetsten, windhoffigsten Standorte entwickelt,
beplant und realisiert werden sollten. Der Grundsatz der verbrauchsnahen
Erzeugung gilt auch fiir erneuerbare Energien effizienzsteigernd. Fir die
Steigerung der Akzeptanz gibt es bessere Ansatze als pauschale

Abstandsregelungen, wie zum Beispiel die Moglichkeit der finanziellen Beteiligung
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betroffener Kommunen gemal} § 6 EEG, die VerdauRBerung von Windparkanteilen
an Ortliche Blrgerenergiegenossenschaften oder die Zusammenarbeit mit

Unternehmen aus der Region.

Das politisch richtige Signal an die Unternehmen und die Bevdlkerung ware, die
10H-Regelung vollstandig abzuschaffen und nicht nur mit dem vorliegenden
Gesetzesentwurf eine Ausnahmeregelung einer Ausnahmeregelung vorzulegen.
Zu prifen ware, inwiefern dies mit dem Ziel des Biirokratieabbaus in Bayern
vereinbar ist. Die aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen sind fir alle
Beteiligten eine Herausforderung, doch bieten sie die optimale Gelegenheit
gerade zur Windkraft hinderliche Entscheidungen wie die Einfihrung von 10H zu
revidieren, um die bayerischen Abhangigkeiten im Energiebereich zu reduzieren.
Unsere Unternehmen stellen infolge der Entwicklungen in den vergangenen
Monaten bei vielen Akteuren ein Umdenken fest, welches es fir mutige

Entscheidungen zu nutzen gilt.

AbschlieBend verweisen wir auf unsere ausfuhrliche Stellungnahme aus dem April

2020 im Rahmen der Evaluation der 10H-Regelung, an deren wesentlichen

Aussagen sich auch in den zuriickliegenden beiden Jahren nichts gedndert hat.
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Dariber hinaus halten wir an unseren folgenden, bundesweiten Positionen fest:

1. Mehr Personal fiir Behorden und Gerichte

Die fir die Genehmigung von Erneuerbare-Energien-Vorhaben zustdndigen
Behorden sollten mit mehr Personal ausgestattet werden. Gleiches gilt fir die
Oberverwaltungsgerichte, die bei Klagen gegen die Genehmigung von Windparks
in erster Instanz zustandig sind. Dariber hinaus ist die Einrichtung einer speziellen
Kammer, die sich mit Fragen des Genehmigungsrechts von EE-Anlagen vorrangig
und qualifiziert beschaftigt, in Erwagung zu ziehen.

Begriindung:

Um fir Projekttrager und Kommunen zugig Klarheit und damit sicherere und
attraktivere Investitionsbedingungen zu schaffen, bedarf es auch eines deutlich
schnelleren Vollzugs von Genehmigungsverfahren durch die zustandigen Stellen.
Gerade im Bereich der Fach- und Ordnungsbehorden hat sich der Personalstand
in den vergangenen Jahren nicht entlang der gegebenen Bedarfe entwickelt.
Verfahrensdauern von flinf Jahren und mehr sind keine Seltenheit. Da sich diese
langen Fristen schon heute auch auf Personalmangel zurlickflhren lassen, ist es
bei einer Erhohung der jahrlichen Ausbauziele unabdingbar, neben rechtlichen
und naturschutzfachlichen MalRnahmen auch eine deutliche Aufstockung der
Stellenausstattung auf Landes- und kommunaler Ebene anzustreben und
bundesseitig zu unterstltzen — auf das Beispiel des Paktes fir den offentlichen
Gesundheitsdienst sei verwiesen. Klagen gegen die Genehmigung einer
Windenergieanlage werden aufgrund des erst kirzlich erlassenen
Investitionsbeschleunigungsgesetzes in erster Instanz vor den
Oberverwaltungsgerichten verhandelt. Dies sollte der Verfahrensbeschleunigung
dienen. Doch die Oberverwaltungsgerichte sind Uberlastet. Verfahrensakten
bleiben mehrere Jahre liegen. Dem VKU wurde von einem Klageverfahren

berichtet, welches sich gegen eine im Oktober 2018 erteilte Genehmigung richtet.
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Laut Auskunft des zustdandigen OVG werden sich die Richter friihestens im Jahr

2022 mit der Klage befassen kénnen.

2. Bessere Anreize zur Biirgerbeteiligung

Die Akzeptanz des Wind- und Solarenergieausbaus sollte weiter gestarkt werden,
indem bessere Rahmenbedingungen fir Blirgerbeteiligungsmodelle geschaffen
werden.

Begriindung:

In der Praxis zeigt sich vielfach, dass eine hohe Akzeptanz fir die erneuerbaren
Energien dazu beitragen kann, dass Vorhaben reibungslos genehmigt und
umgesetzt werden. Vorhabentrager, die den Birgerinnen und Birgern
Beteiligungsmoglichkeiten anbieten, miissen in den Ausschreibungen einen
Verfahrensbonus erhalten, damit sich ihr Engagement nicht zu ihrem Nachteil
auswirkt — schlieRlich herrscht in den Ausschreibungen bislang ein reiner

Preiswettbewerb.

3. Anpassung der Flachenkulisse an die tatsachliche Nutzbarkeit

Erfolgte Festlegungen flir Windvorrangflachen sollten regelmaRig dahingehend
Uberprift werden, inwieweit die Flachen tatsachlich fir die Windenergie nutzbar
sind. Im Falle, dass Vorrangflachen sich als dauerhaft nicht bebaubar erweisen,
sollte in einem zligigen Verfahren eine Anpassung der Flachenkulisse moglich sein.

Begriindung:

In der Praxis erweisen sich Teile von Windvorrangflaichen aufgrund von
Interessenskonflikten als nicht nutzbar fiir die Windenergie. Auf diese Umstédnde
mussen Planungstrager flexibel reagieren konnen, um ausreichend Flachen fir

den Ausbau der Windenergie zur Verfligung stellen zu kénnen.
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4. Bindung der Genehmigungsbehérden an Abwagungsentscheidungen des

Planungstragers

Bei Vorhandensein einer bestandskraftigen Flachenausweisung sollten
(6ffentliche) Belange, die bereits im Rahmen des Ausweisungsverfahrens gepriift
worden sind, einer Genehmigung nicht (erneut) entgegenstehen bzw. verzogernd
wirken.

Begriindung:

Es dient der Verfahrensbeschleunigung und der Rechtsklarheit, wenn
Genehmigungsbehorden an Abwadgungsentscheidungen des Planungstragers
gebunden sind. Dem VKU liegt ein Fallbeispiel vor, in dem die Regionalplanung
eine geringfiigige Uberlappung des Windeignungsgebietes mit einem
Landschaftsschutzgebiet zugunsten der Windenergie abgewogen hat. Im
Genehmigungsverfahren wurde der Projektierer dann mit einer Argumentation
konfrontiert, die die Abwadgungsentscheidung der Regionalplanung infrage stellte.
Der Argumentation der Genehmigungsbehdrde zufolge hatte die Flache nicht als
Windeignungsgebiet ausgewiesen werden dirfen. Das Unternehmen sah sich
gezwungen, gegen die Ablehnungsentscheidung zu klagen. Die damit
verbundenen Zusatzkosten und die Verzégerung belasten das Projekt

wirtschaftlich erheblich.

5. Digitalisierung von Genehmigungsverfahren

Genehmigungsverfahren sollten digitalisiert werden. Die Behorden sollten die
hierfir notwendige Ausstattung erhalten. Zudem sollte die Bearbeitung von
Windenergieprojekten in den Behdrden mehr Prioritdat bekommen.

Begriindung:
In einem digitalisierten Genehmigungsverfahren konnten Unterlagen elektronisch
ziigig und nachvollziehbar zwischen den zahlreichen beteiligten Behoérden und

dem Vorhabentridger ausgetauscht werden. Ubersichtlichkeit und parallele

VERBAND KOMMUNALER
UNTERNEHMEN e.V.



ViU

Dokumentenbearbeitung ermoglichen eine fachbezogene und zeitnahe
Bearbeitung. Hierzu missen die Behdérden entsprechend ausgestattet werden.
Dariiber hinaus mussen alle beteiligten Behérden Windenergieprojekte mit mehr
Prioritat behandeln. Neben der entsprechenden personellen Ressourcenplanung
und Ausstattung der jeweiligen Behorde beinhaltet dies auch, die Zielstellung
einer stringenten Bearbeitung von Windenergievorhaben in der gesamten

Verwaltungshierarchie ausdricklich zu verankern.
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Bayerische IngenieurekammerBau SchloBschmidstrae 3 80639 Minchen

per E-Mail:
verbaendeanhoerung@stmb.bayern.de

Herrn Ministerialrat

Dr. Parzefall

Bayerisches Staatsministerium
fir Wohnen, Bau und Verkehr
Franz-Josef-Straul-Ring 4
80509 Munchen

Gz.: 25-4611.10-2-78
Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung:
Mindestabstinde von Windenergieanlagen; Verbandsanhorung

Sehr geehrte Herr Ministerialrat Dr. Parzefall,

Korperschaft des 6ffentlichen Rechts

SchlofRschmidstrale 3
80639 Munchen
Telefon 089 419434-0
Fax 089 419434-20
info@bayika.de

www bayika.de
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vielen Dank fir die Moglichkeit, zum Gesetzesentwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung

,Mindestabstande von Windenergieanlagen" Stellung nehmen zu kénnen.

Die Bayerische Ingenieurekammer-Bau begriifit den Vorschlag zur Anderung der starren 10H-Rege-
lung in der Bayerischen Bauordnung in Artikel 82, denn die Notwendigkeit des Ausbaus von regenera-

tiven Energieerzeugungsanlagen ist offenkundiger denn je.

Wertminderungen von Immobilien im Bereich von Windenergieanlagen, Schallemissionen oder
Schlagschatten sind bekannte Probleme, fiir die Losungen gefunden werden mussen.

Neben der Anderung der Bauordnung milssen auch Beteiligungsmodelle fur die Betroffenen besser
werden. Es reicht nicht, wenn nur der Industrie eingerdumt wird, den lokal erzeugten Strom lokal zu
nutzen. Den Marktzugang fiir lokalen Windstrom wollen auch Birger. Das beweisen die vielen bereits
existierenden Solaranlagen. Die regionale Wertschdpfung muss auch regional splrbar werden.

Mit freundlichen GriRen

[() : % %—'?’?

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken
Prasident

UniCredit HypoVereinsbank
IBAN: DE82 7002 0270 0666 8958 78
BIC; HYVEDEMMXXX

Sparkasse Gunzburg-Krumbach
IBAN: DE39 7205 1840 0040 655 17
BIC: BYLADEM1GZK
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Stellungnahme des BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) zum Gesetz zur
Anderung der Bayerischen Bauordnung: Mindestabstande von
Windenergieanlagen,;

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Uberarbeitung der Mindestabstandsregelung fiir Windenergieanlagen in der
Bayerischen Bauordnung, kurz auch 10H genannt, ist eine zentrale Forderung des
BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN). Daher begruf3en wir es sehr, dass nun
endlich die deutschlandweit restriktivste Regelung, die sich als
Windkraftverhinderungsmalinahme ersten Ranges herausgestellt hat, angepasst
wird.

Leider mussen wir jedoch feststellen, dass das in Zeiten der sich dramatisch
zuspitzenden Klima- und Artenschutzkrise benétigte deutliche Signal fur ein starkes
Windland Bayern auch mit der vorgelegten Uberarbeitung verpasst wurde. Dennoch
sind die vorgenommenen Verbesserungen, vor allem in den Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten und im Rahmen des Repowerings, zu begruf3en, auch wenn sie
nach Uberzeugung des BUND Naturschutz nicht ausreichend sind.

Der BN fordert die komplette Abschaffung der 10H-Regelung und lehnt
Mindestabsténde fur Windkraftanlagen neben den bestehenden, ausreichenden
Immissionsschutzregelungen ab. Es ist nicht akzeptabel, dass der Ausbau der
Windkraft in Bayern durch diese Abstandsregel gebremst wird, wahrend fur
Autobahnen und fossile Kraftwerke die bundesweiten gesetzlichen Regelungen als
ausreichend angesehen werden.

Nur wenn von der Staatsregierung das Signal ausgesendet wird, dass Windenergie
die entscheidende Saule der Energieversorgung — vor allem im Winter — fir ein
wirtschaftsstarkes, sozial gerechtes Bayern ist, kann die Windkraft auch die
Akzeptanz und Forderung durch Burger*innen, Kreis- und Stadtrat*innen und
Naturschutzbehoérden erhalten.


mailto:lfg@bund-naturschutz.de
http://www.bund-naturschutz.de/

Nur so kdnnen auch gentgend Flachen bereitgestellt werden, die einen geringen
Einfluss auf den Natur- und Artenvielfalt haben. Gerade hier kritisieren wir die sehr
einseitige Fokussierung der Staatsregierung auf den Ausbau der Windkraft im Wald.
Es gibt sicherlich viele Standorte im Wald, die fur den Ausbau der Windkraft geeignet
sind. Aber gerade den Wald bendtigen wir in Zeiten der Klimakrise als CO,- und
Wasserspeicher.

Daher fordern wir neben dem sofortigen Ausbau der Windkraft in den bestehenden
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten eine Uberarbeitung der Regionalplane
(beziehungsweise eine Schaffung von Regionalplanen in den Planungsverbanden, in
denen keine vorhanden sind), um die geeignetsten zwei Prozent der Landesflache
fur die Windkraft bereitzustellen.

Will die Staatsregierung wirklich nachhaltig die Gewahrleistung der Freiheitsrechte
der kommenden Generationen im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsurteils
sicherstellen, muss sie entschlossener handeln und die Ratschlage von
Wissenschaft und Umweltverb&dnden annehmen.

Wir bitten daher dringend um Berlcksichtigung unserer Vorschlage.

Mit freundlichen GriiRen

/@fwﬂ/&v&w; W-QA/LL\%?(

Richard Mergn Martin Geilhufe
BN Landesvorsitzender BN Landesbeauftragter
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Stellungnahme des BWE Bayern

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung der
bayerischen Bauordnung (Ausnahmen zu Art. 82 Abs. 1 Bay-
BO)

1 Vorbemerkungen

Der Bundesverband Windenergie e.V., Landesverband Bayern begriil}t jede Lockerung der Ent-
privilegierung der Windenergie, die durch Art. 82 BayBO eingefiihrt wurde. Die Regelung hat
ihr angebliches Ziel, einen gerechten Ausgleich zwischen der Férderung erneuerbarer Energien
einerseits und dem Schutz von Natur und Landschaftsbilde sowie Forderung der Akzeptanz bei
Bilirgern vor Ort andererseits komplett verfehlt. Sie ist Ursache fiir den Einbruch des Ausbaus
der Windenergie in Bayern und hat dazu gefiihrt, dass Bayern beim Windkraftausbau praktisch
zum Schlusslicht geworden ist. Der verschleppte Ausbau der Windenergie in Bayern racht sich
nun in Zeiten der Energieknappheit in einem kaum fiir moglich gehaltenen AusmaR. Der Be-
schleunigung des Windkraftausbaus ist dringender denn je.

Wir halten es aus diesem Grund keinesfalls flir ausreichend und auch nicht flr angemessen,
dass Bayern auBerhalb der hier vorgesehenen Ausnahmen weiterhin an der 10H-Regelung
festhalten will. Vielmehr ware es jetzt an der Zeit, ein klares Signal zu setzen, dass der Ausbau
der Windenergie in Bayern notwendig und sinnvoll ist. Dieses Signal verfehlt der vorgeschlage-
ne Entwurf. Er bringt stattdessen zum Ausdruck, dass man an 10H festhalten will und nur in
einzelnen Konstellationen Ausnahmen zulassen will.

Das vorgeschlagene Konstrukt wird der Notwendigkeit eines schnellen Ausbaus der Windener-
gie in Bayern nicht gerecht. Es macht gerade nicht fiir jedermann erkennbar deutlich, dass die
Zeit des Zogerns, Zauderns und Verhinderns beim Ausbau der Windenergie vorbei sein muss.
Die geplanten Ausnahmetatbestande verkomplizieren die Projektentwicklung unnétigerweise
und flhren zu neuen Rechtsunsicherheiten (Beispiel: Versorgung von Industriegebieten).

Der BWE Bayern fordert deswegen nach wie vor eine vollstandige Aufhebung von Art. 82
BayBO.

2 Zu den Regelungen im Einzelnen

Im kiinftigen Art. 82 Abs. 5 BayBO sollen Ausnahmen zu den Absatzen 1 und 2 aufgenommen
werden. Fir diese Bereiche soll kiinftig nach Art. 82a BayBO ein Mindestabstand von 1.000 m
zu der jeweiligen Wohnbebauung gelten.

Zu den geplanten Ausnahmen ist unbeschadet der Vorbemerkungen Folgendes festzuhalten:
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2.1 Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 BayBO-E: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Wind-
kraft

Die Herausnahme von bestehenden Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir die Windkraft aus
dem Anwendungsbereich von Art. 82 BayBO ist eine Forderung, die der BWE Bayern seit Lan-
gem stellt. Bei den Flachen handelte es sich schon immer um Gebiete, die zwischen den Betei-
ligten, insbesondere den Kommunen abgestimmt und akzeptiert waren. Die Geltung der 10H
Regelung in diesem Gebieten war niemals einzusehen. Wir begriiRen in diesem Zusammen-
hang ausdriicklich, dass neben Vorranggebieten nun auch Vorbehaltsgebiete aus dem Gel-
tungsbereich der 10H-Regelung ausgenommen werden.

Abzulehnen ist allerdings der mit Art. 82a BayBO-E neu eingefiihrte Mindestabstand von
1.000 m zu Wohngebduden. Der BWE Bayern lehnt diese Mindestabstandsregelung generell
ab, keinesfalls darf sie aber in ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gelten. Dies
schon deswegen, weil nach § 249 Abs. 9 S. 5 und 6 BauGB in der Fassung des mit dem am
07.07.2022 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Windflachenbedarfsgesetzes bis zum
31.05.2023 durch Landesgesetz sichergestellt sein muss, dass Abstandsregelungen nach § 249
Abs. 3 BauGB in den bisherigen Fassungen nicht innerhalb von Windflachen und damit nicht
innerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gelten. Die bayerische Regelung wird der bun-
desrechtlichen Vorgabe an dieser Stelle deswegen nicht gerecht. Bayern wire, wenn die Baye-
rische Bauordnung in der hier vorliegenden Fassung gedndert wird, gezwungen, bis zum
31.05.2023 eine weitere Anpassung vorzunehmen.

Die geplante Abstandsvorschrift nach Art. 82a BayBO-E muss deswegen in jedem Fall um ei-
ne Ausnahme fiir ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Windenergie erganzt
werden.

Gleiches muss im Ubrigen fiir ausgewiesene Sondergebiete in kommunalen Flichennutzungs-
planen gelten, sofern dort derzeit Art. 82 Abs. 1 BayBO Anwendung findet. Dies gilt zum einen
fiir Ausweisungen in Flachennutzungspldnen, die nach dem 20. November 2014 in Kraft getre-
ten sind und auf die demgemal Art. 82 Abs. 1 BayBO anzuwenden ist. Dies gilt aber auch fur
Ausweisungen von Windenergiegebieten in alteren Flachennutzungspldnen, bei denen die
Standortgemeinde oder eine betroffene Nachbargemeinde nach Art. 82 Abs. 4 Nr. 2 bzw. 3
BayBO einer Aussparung von der 10H Regelung widersprochen hat. Denn auch fir solche Fla-
chen missen landesrechtliche Abstandsregelungen nach § 249 Abs. Abs. 9 S. 5 und 6 BauGB
BauGB in der am 07.07.2022 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Fassung spatestens am
31.05.2023 beseitigt worden sein.

Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 BayBO-E ist deswegen um Sonderbauflachen und Sondergebiete in Fla-
chennutzungspldnen zu erganzen.

Um diese bundesrechtliche Verpflichtung umzusetzen, schlagen folgende Erganzung vor:

(...)

1. in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir Windkraft im Sinn des Art. 14 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes oder _in Sonderbauflichen und
Sondergebieten in Flichennutzungsplédnen errichtet werden. Ein Widerspruch der Ge-
meinde oder Nachbargemeinde nach Abs. 4 Nr. 2 und 3 ist unbeachtlich.

(..)

Landesverband
Bayern
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Ferner weisen wir darauf hin, dass einzelne Regionalplanen neben Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten und Ausschlussgebieten noch ,WeiRe Flachen” enthalten, die keiner planerischen Steu-
erung zugefuhrt wurden. Diese Flachen sollten ebenfalls von Art. 82 Abs. 1 BayBO ausgenom-
men werden, da andernfalls die regionalplanerische Vorgabe, diese Flachen eben nicht zu
Ausschlussgebieten zu erklaren, unterlaufen wirde. Denn durch die 10 H-Regelung werden
diese Flachen zu faktischen Ausschlussflachen.

2.2 Umgebung von Gewerbe- oder Industriegebieten

Der BWE Bayern halt die Errichtung von Windenergieanlagen in der Umgebung von bestehen-
den Gewerbe- und Industriegebieten grundsitzlich fiir eine sinnvolle Uberlegung. Wenn der
Strom verbrauchsnah erzeugt wird, reduziert das den Ausbaubedarf der Netze maligeblich.

Erhebliche Bedenken haben wir allerdings im Hinblick auf die Einschrankung der ,Re-
Privilegierungsregelung”, wonach der erzeugte Strom lberwiegend zur Versorgung der in dem
Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe- und Industriegebiete bestimmt sein muss.

2.2.1 Auslegungsunsicherheiten

Die Voraussetzungen, wann der erzeugte Strom zur Versorgung der jeweils ansdssigen Betrie-
be bestimmt ist, sind ihrerseits nicht hinreichend bestimmt. Unter anderem:

e Es ist unklar, ob der Strom tber Direktlieferungen geliefert werden muss (,,On-Site)
oder ob auch die Netze der allgemeinen Versorgung fiir die Belieferung genutzt wer-
den kénnen (,Off-Site“).

e Es ist unklar, welche Anforderungen an die Direktbelieferung gestellt werden. Reicht
eine subjektive Liefer- und Abnahmeabsicht oder missen zum Zeitpunkt der Geneh-
migungserteilung bereits bindende Liefervertrage bestehen? Oder genligt bereits der
Nachweis, dass der erzeugte Strom rein tatsachlich aus physikalischen Gegebenheiten
und zeitgleicher Erzeugungs- und Verbrauchskurven in dem betreffenden Gebiet ver-
braucht wird, ohne dass dies vertraglich festgelegt ist. Mit anderen Worten: Genugt
bereits ein solcher physikalischer Nachweis ohne eine kaufmannische Abnahme?

e Welche Laufzeiten miissen etwaige Vertrige haben? Wie ist mit Anderungen der Lie-
ferbeziehungen wahrend der Betriebsdauer der Windenergieanlagen umzugehen?

Diese Rechtsrisiken sind den Projektierern und Betreibern — die in der vorliegenden Konstella-
tion nicht selten die ansassigen Industrieunternehmen selbst sein werden — nicht zumutbar. Es
ist ihnen nicht zumutbar, Jahre nach der Genehmigung und gegebenenfalls Errichtung der
Windenergieanlage vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu erfahren, dass das Vorhaben
(doch) nicht privilegiert zulassig war. Der Privilegierungstatbestand muss klar und eindeutig
sein. Ein weiterer Fall ,Wargolshausen” oder , Pfettrach“ muss vermieden werden.

2.2.2 Praktische Schwierigkeiten

Wir gehen ferner davon aus, dass es sicherlich einige groRe Industriebetriebe geben wird, die
den Strom aus einer oder mehreren Windenergieanlagen unmittelbar aufnehmen kénnen. Der
weit Uberwiegende Teil der mittelstandischen Gewerbe- und Industriebetriebe in Bayern wird
das im Hinblick auf die Erzeugungsmengen und auch die Verbrauchslastgdange nicht kdnnen.
Moderne Windenergieanlagen laufen an Spitzentagen durchgehend mit Nennleistung (aktuell

Landesverband
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5-6 Megawatt) und erzeugen dabei 120.000 Kilowattstunden oder mehr. Diese Aufnahmeleis-
tung haben die meisten Gewerbe- und Industriebetriebe schlicht nicht. In der Folge bedeutet
dies, dass die Privilegierung davon abhangen wird, dass der Betreiber der Windenergieanlage
Abnahmevertrage mit einer grofleren Zahl an Gewerbe- und Industriebetrieben schlieft. Das
verkompliziert den Ausbau der Windenergie ganz erheblich. Die Betreiber missen praktisch zu
Energieversorgern werden. Die Betriebe miussten fehlende Liefermengen aus der Windener-
gieanlage anderweitig sichern. Der Verwaltungsaufwand wdre immens.

Zur Klarstellung: Es ist aus netztechnischen Griinden sinnvoll, Windenergieanlagen in der Ndhe
der groRen Verbraucherstellen zu errichten. Das Erfordernis eines direkten Absatzes des Wind-
stroms verkompliziert die Angelegenheit aber immens und wird im Ergebnis dazu fiihren, dass
viele jetzt 10H-freien Flachen nicht genutzt werden kénnen.

2.2.3 Regulatorische Hindernisse

Hinzu kommt, dass die Direktbelieferung von Betrieben aus energiewirtschaftsrechtlichen
Grinden nach wie vor sehr groBen Einschrankungen unterliegt. Ein Beispiel: Der Strom aus
Windenergieanlagen wird in der Regel im Rahmen der Direktvermarktung im Marktpramien-
modell nach §§ 19 Abs. 1 Nr. 1, 20 EEG 2021 vermarktet. Eine Direktbelieferung von Gewerbe-
und Industriebetrieben ware demgegeniiber eine sonstige Direktvermarktung nach § 21a EEG
2021. Eine sonstige Direktvermarktung ist grundsatzlich zuldssig, jedoch muss der Betreiber
der Windenergieanlage die Anlage einer der VerauRerungsformen fest zuordnen (§ 21b EEG
2021). Ein Wechsel ist nur zum ersten Kalendertag eines jeden Monats moglich. Das Modell
,Kunde nach Bedarf beliefern und den Uberschuss nach EEG einspeisen ist rechtlich bis auf
eng begrenzte Ausnahmefille in unmittelbarer raumlicher Nihe nicht zuléssig. Eine Uber-
schusseinspeisung ist grundsatzlich gerade nicht zulassig.

Zwar kann die Anlage nach § 21b EEG 2021 auch prozentual verschiedenen VerduRerungsfor-
men zugeordnet werden, allerdings sind auch diese Prozentsatze jeweils fiir einen Kalender-
monat festzulegen. Das bedeutet, dass der Anlagenbetreiber jeweils monatlich festlegen
misste, welchen festen Prozentsatz der erzeugten Energie in jeder Viertelstunde an den an-
sassigen Gewerbe- oder Industriebetrieb geliefert wird. Da aber weder Erzeugung noch Ver-
brauch fest vorhergesagt werden kénnen, ist eine solche Zuordnung in aller Regel nicht mog-
lich.

Zweierlei ist damit festzuhalten:

e Der unmittelbare Verbrauch des erzeugten Stroms in Gewerbe- und Industriegebieten
unterliegt einer Vielzahl von regulatorischen Hemmnissen. Diese werden mit der vor-
gesehenen Regelung allesamt in die Prifung des Privilegierungstatbestandes hineinge-
zogen. Diese Konzepte missten von den Bauordnungs- und Immissionsschutzbehor-
den in jedem Einzelfall geprift werden, um festzustellen, ob der erzeugte Strom tat-
sachlich fir die betreffenden Betriebe ,bestimmt” ist. Das verkompliziert die
Genehmigungsverfahren in vollkommen unnétiger Weise und schafft nicht kalkulierba-
re Rechtsrisiken fiir alle Beteiligten.

e Eine solche Regelung ist aber auch nicht notwendig. Denn wenn es tatsachlich einen
wirtschaftlich sinnvollen und regulatorisch und technisch moglichen Anwendungsfall
fiir einen Direktverbrauch des erzeugten Stroms durch einen angrenzenden Gewerbe-
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oder Industriebetrieb gibt, werden die Beteiligten dies schon aus wirtschaftlichen Er-
wagungen von sich aus machen. Einer planerischen Vorgabe bedarf es insoweit nicht.

2.2.4 Keine Anrechenbarkeit als Windflache nach dem Wind an Land Gesetz

Dies gilt auch deswegen, weil kiinftig ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, in denen
diese Einschrankung hinsichtlich des Verbrauchs des Stroms gilt, wohl nicht nach § 4 des Wind-
flachenbedarfsgesetzes (WindBG) auf die bayerischen Zielvorgaben fiir Windflachen ange-
rechnet werden konnen. Jedenfalls besteht ein erhebliches Rechtsrisiko, dass solche Flachen
nicht angerechnet werden. Wenn durch einen auch spater durch ein Gericht festgestellten
Ausschluss der Anrechenbarkeit das Flachenziel nicht erreicht wird, hatte dies im schlimmsten
Fall zur Folge, dass die gesamte Planung eines Planungsverbandes keine Ausschlusswirkung auf
Ubrige Flachen héatte (§ 245e Abs. 1 S. 2 BauGB in der am 07.07.2022 beschlossenen Fassung.

Das ,,Direktverbrauchserfordernis” kann damit gesamte Planungskonzepte in Gefahr bringen.

Wir schlagen deswegen vor, auf das Erfordernis, dass der Strom zum Verbrauch in den Gewer-
be- und Industriebetrieben bestimmt sein muss, zu verzichten und diese Uberlegung nur als
tragende Erwagung fir diesen Ausnahmetatbestand in die Gesetzesbegriindung aufzunehmen.

Die Regelung musste dann lauten:

(...)
2. in einem Abstand von héchstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industriegebiet er-

richtet werden und-bei-denen-dererzeugte om—tiberwiegend-zurersorgung-deria

2.3 Vorbelastete Gebiete entlang von Haupteisenbahnstrecken, Bundesautob-
ahnen oder vier- oder mehrspurigen Bundesstral3en

Wir halten die Entfernungsregelung von 500m zuziiglich etwaiger Anbauverbots- und Anbau-
beschrdankungszonen fiir zu gering. Es ist flr uns nicht nachvollziehbar, warum an dieser Stelle
von dem urspriinglich geplanten 1.000 m Abstand abgewichen werden soll. Dadurch werden
wertvolle Potentialflichen und auch kleinrdumige Planungsspielrdume fir die Planungstrager
vergeben.

Wir schlagen folgende Regelung vor:

3. ldngs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), Bundesautobahnen oder vier- oder mehrstreifi-
gen BundesstrafSen in einer Entfernung von bis zu 1000500 m errichtet werden; die in §
9 des Bundesfernstrafsengesetzes geregelten Anbauverbots- und Anbaubeschrénkungs-
zonen, sich aus anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften ergebende gesetzliche Min-
destabstdnde sowie im Einzelfall dariiber hinaus erforderliche Sicherheitsabstidnde sind
hinzuzurechnen,

Landesverband
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2.4 Repowering

Das Repowering von Bestandsanlagen gemal® § 16b Abs. 1 und 2 BImSchG in der seit dem 31.
August 2021 geltenden Fassung von der bestehenden 10H-Regelung auszunehmen, wird von
uns begrift.

Allerdings wirkt hier die vorgesehene ,Ersatz-Abstandsregelung” in Hohe von 1.000 m beson-
ders kontraproduktiv, weil ein hoher Prozentsatz der aktuell hierfir in Frage kommenden Be-
standsanlagen diese Bedingung nicht erflillen kann, ohne die Voraussetzungen nach § 16b
BImSchG zu verletzen. Nach unserer Einschatzung sind hiervon aktuell ca. 75 % der bayeri-
schen Bestandsanlagen mit einen Alter von 20 Jahren und mehr betroffen. Wir fordern deshalb
ausdricklich, beim Repowering auf die ,1.000 m-Regelung” zu verzichten, eine Anwendung
der bestehenden immissionsschutzrechtlichen Vorgaben (z.B. wegen optisch bedrangender
Wirkung) halten wir hier aufgrund der bereits bestehenden Akzeptanz vor Ort fiir ausreichend.
Eine bestehende WEA mit beispielsweise 100 m Gesamthéhe und einem Abstand von 400 m
zur nachsten Wohnbebauung kdnnte somit durch eine moderne WEA (bis zu doppelte Ge-
samthohe, bis zu 5-fachen Ertrag) problemlos an einem Standort unter 1.000 m zur Wohnbe-
bauung ersetzt werden, ohne dass sich die wahrgenommenen Proportionen merklich andern.

2.5 Militdrische Ubungsgelinde

Wir haben gegen die Offnung dieser Flichen nichts einzuwenden, weisen allerdings darauf hin,
dass das dadurch erschlossene Flachenpotential duBerst gering sein wird. Denn in den meisten
dieser Flachen bestehen starke naturschutzfachliche Beschrankungen (fast ausschliefRlich FFH-
Gebiete), so dass die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb dieser Flachen in der Regel
nicht moglich sein wird. Dies gilt auch unter den neuen Vorgaben des Bundes lber das Bun-
desnaturschutzgesetz.

2.6 Innerhalb von Waldgebieten

Wir haben gegen die Offnung der Waldgebiete im Grundsatz keine Einwendungen und begrii-
Ren dies. Um die Ausbauziele zu erreichen missen Windenergieanlagen auch in den Waldern
errichtet werden.

Wir halten allerdings eine Fokussierung auf die Waldgebiete unter dem Ausschluss von Offen-
landstandorten fir sehr bedenklich. Es ist nicht nachvollziehbar, den Windenergieausbau auf
Waldgebiete zu fokussieren, wenn dafiir im Einzelfall deutlich bessere Offenlandstandorte
freigehalten werden. Hiervon gibt es sehr viele, nach unseren groben Berechnungen mindes-
tens 0,5 % der Landesflache Bayerns. Eine Férderung der Akzeptanz der Windenergie in der
Bevolkerung durch diese Fokussierung auf Waldstandorte sehen wir auch nicht. Im Gegenteil
kann der Eindruck entstehen, dass ein Teil der Bewohner diese gesetzlich festgelegten Aus-
nahmen quasi als ,Sonderopfer” akzeptieren soll, wahrend man beim anderen Teil mit 10H al-
les beim Alten beldsst. Durch diese fatale Logik wird die Akzeptanz der Windenergie weiter un-
tergraben. Wie bereits oben ausgefiihrt, halten wir deswegen eine vollstandige Aufhebung der
10H-Regelung fir erforderlich.
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Abzulehnen ist jedenfalls, die Abstandsbeschrankung von einem Rotordurchmesser zum Wald-
rand. Es handelt sich hier um ein willkirlich gegriffenes MalR, das fachlich nicht begriindet
werden kann. Diese Vorgabe ist zu streichen.

2.7 Erleichterte Abweichungen der Kommunen ermdéglichen

Unberihrt von dem Gesetzentwurf bleibt die Moglichkeit der Gemeinden, bestimmte Gebiete
durch einen Bebauungsplan aus dem Regelungsbereich des § 35 BauGB und damit auch der
10H-Regelung herauszunehmen. Hier hat sich das Erfordernis eines Bebauungsplans als groRe
und unnotige Hirde fiir die Umsetzung des planerischen Willens der Gemeinden erwiesen.
Selbst Gemeinden, die auf ihrem Gemeindegebiet der Windenergieanlagen zulassen wollen,
sind an der rechtlichen Komplexitdat und dem Aufwand von Bebauungspldanen gescheitert oder
haben sich abschrecken lassen.

Wir schlagen deswegen vor, den Gemeinden eine einfachere Mdglichkeit fiir eine Herausnah-
me von Flachen aus dem Bereich der 10 H-Regelung zu verschaffen.

Mit der unter Ziffer 2.1 vorgeschlagenen Ergdanzung, auch Gebiete in Flachennutzungspldnen
von der 10 H-Regelung auszunehmen, wiirde dieses Ziel erreicht. Denn dann kdnnten die Ge-
meinden im Rahmen der Flachennutzungsplanung Windenergieflachen bereitstellen, die dann
auch anrechnungsfahig nach § 4 WindBG waren.

Mit dem nicht gefolgt wird, sollte Art. 82 Abs. 5 um folgende Ziffer 7 erganzt werden:

(..)

7. Sofern und soweit die Gemeinde durch gemeindliche Satzung einen geringeren Ab-
stand als den in Abs. 1 oder Artikel 82a festgelegt Abstand bestimmen.

2.8 §82aBayBO-E

Die Einflihrung einer weiteren Mindestabstandsregelung von 1.000 m lehnen wir ab. Es dirfte
nunmehr allen klargeworden sein, dass Mindestabstandsregelungen ein zentrales und nicht
mehr vertretbares Ausbauhindernis bedeuten.

Die Steuerung der Windenergie wird kiinftig (wieder) im Wesentlichen durch die regionalen
Planungsverbande gesteuert werden. Im Rahmen der Planungskonzepte kann jeweils ein indi-
viduell passender Mindestabstand gewahlt werden. Dieser kann, je nach Einzelfall, groRer oder
auch kleiner als 1.000 m sein. Der Abstand zur Wohnbebauung war seit jeher und wird auch
kiinftig ein wesentliches Kriterium von Planungskonzepten sein. Eine gesetzliche Mindestab-
standsregelung ist deswegen schon nicht notwendig.

Soweit sich die Mindestabstandsvorgabe auf ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
und Gebiete in Flaichennutzungspldanen bezieht, ist die Regelung auch nicht mit § 249 Abs. 9 S.
5 und 6 BauGB des Windflachenbedarfsgesetzes vereinbar. Denn danach dirfen landesrechtli-
che Mindestabstandsregelungen fiir diese Gebiete nicht bestehen und sind bis zum 31.05.2023
aufzuheben. Der BWE Bayern fordert, dass diese Beschrankung bereits jetzt aufgehoben wird.

Landesverband
Bayern
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Zu dem Zweck sollte die Art. 82a BayBO-E, wenn man die Regelung liberhaupt einfiihren will,
wie folgt lauten:

1§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie dienen, in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 24 bis 6 genannten Féillen
nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1 000 m zu Wohn-
gebduden in Gebieten mit Bebauungspldnen (§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) — sofern in diesen Gebieten Wohngebdude nicht
nur ausnahmsweise zuléissig sind — und im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35
Abs. 6 BauGB einhalten. ?Art. 82 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. ’Im Fall des Art. 82
Abs. 4 findet Satz 1 keine Anwendung.”

Fir Rickfragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Miinchen/Landsberg am Lech im Juli 2022
Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE)
Dr. Bernd Wust, Landesvorsitzender

Kontakt:
Dr. Bernd Wust Dr. Ariane Lubberger
Landesvorsitzender BWE Bayern Landesgeschéftsstellenleitung
Tel 089 24216834 Ehrenpreisstr. 2
b.wust@bwe-regional.de 86899 Landsberg am Lech

Tel 0170 1814778

Fax 08191 4282120

by@bwe-regional.de

Der Bundesverband WindEnergie e.V. ist als registrierter Interessenvertreter im Lobbyregister des Deutschen Bundestages
unter der Registernummer R002154 eingetragen. Den Eintrag des BWE finden Sie hier.

Der Landesverband Bayern des BWE ist als registrierter Interessenvertreter im Lobbyregister des Bayerischen Landtags unter
der Registernummer DEBYLTO18F eingetragen. Den Eintrag des LV Bayern finden Sie hier.
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BAYERISCHER
A HANDWERKSTAG

Bayerischer Handwerkstag - Max-Joseph-Stralie 4 - 80333 Munchen

Herrn Ministerialrat

Dr. Helmut Parzefall

Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen,
Bau und Verkehr

Postfach 221253

80502 Muinchen

Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung: 11. Juli 2022
Mindestabstinde von Windenergieanlagen; Verbandsanhérung

Sehr geehrter Herr Dr. Parzefall,

herzlichen Dank fir die Ubersendung o. a. Gesetzentwurfs und die
Méglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen. Sehr gerne nehme ich diese
Gelegenheit wahr und fihre fiir den Bayerischen Handwerkstag wie folgt
aus:

Das Handwerk ist auf eine versorgungsichere, stabile, nachhaltige und
bezahlbare Energieversorgung dringend angewiesen. Alle MaRnahmen, die
diese Zielsetzung unterstitzen, werden deshalb von uns ausdriicklich
begrift. Mit dem Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung
werden MaRnahmentatbestande fir die Errichtung von Windkraftanlagen
geschaffen, die in besonderen Fallen ein Abweichen von der bisherigen
10H-Regelung erméglichen. Damit wird eine Méglichkeit geschaffen, ohne
Einhaltung der 10H-Regelung in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fiir
Windkraft, bei Fldchen in der Nahe von Gewerbe- oder Industriegebieten, in
vorbelasteten Gebieten, an Repowering-Standorten, in Militdrischen
Ubungsgelanden sowie in Waldflachen Standorte fur die Windenergie
auszuweisen.

Zugleich sollen die Regionalen Planungsverbande verpflichtet werden,
ausreichende Flachen an Vorranggebieten fir die Errichtung von
Windenergieanlagen festzulegen.

Das noch zu verabschiedende Wind-an-Land-Gesetz des Bundes wird den
Freistaat Bayern verpflichten, bis Ende 2026 1,1% der Landesflache und
bis spatestens Ende 2032 insgesamt 1,8% der Landesflache als
Windenergiegebiete auszuweisen. Der Freistaat Bayern wird diese
Verpflichtung aller Voraussicht nach auch an die Regionalen
Planungsverbande delegieren.

Max-Joseph-Strae 4 - 80333 Miinchen - Telefon 089 557501 - Fax 089 557522 DAS “ANE}WEBK

bht@bht-muenchen.de - www.dasbayerischehandwerk.de DIE WIRTSCHAFTSMAGHT. VON NEBENAN.
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Mit dem Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung kann damit
erreicht werden, dass bis 2026 bzw. 2032 Flachen fir die Erzeugung von
Windenergie derart ausgewiesen werden, dass méglichst geeignete und am
wenigsten stérende Gebiete priorisiert werden und bei Erfullung der
Verpflichtung, bis 2032 insgesamt 1,8% der Landesflache auszuweisen, nur
Flachen zur Verflgung gestellt werden, die raumvertraglich sind. Auch aus
diesem Gesichtspunkt wird das Gesetz zur Anderung der Bayerischen
Bauordnung vom Bayerischen Handwerkstag ausdrticklich begriRt.

Mit freundlichen GriiRen

S

Jes N
Stefan éurger
Abteilungsleiter Landes- und Kommunalpolitik, Verkehr

BAYERISCHER
HANDWERKSTAG

DAS HANSWERK
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN,
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LBV | Postfach 1380 | 91157 Hilpoltstein Landesgeschaftsstelle

Eisvogelweg 1

B isches S . . fil 91161 Hilpoltstein
ayerisches Staatsministerium fir Telefon: 09174 / 47 75 7430

Wohnen, Bau und Verkehr Telefax: 09174 / 47 75 70 75
Postfach 2212 53 info@lbv.de | www.lbv.de
80502 Miinchen

Dr. Andreas von Lindeiner
Landesfachbeauftragter Naturschutz

E-Mail: andreas.von.lindeiner@lbv.de

05.07.2022

Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung:
Mindestabstande von Windenergieanlagen, Az 25-4611.10-2-78

Sehr geehrte Damen und Herren,

der LBV bedankt sich fiir die Beteiligung an betreffendem Verfahren und nimmt dazu wie folgt Stel-
lung.

Der von der Bundesregierung beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie und den fossilen Energietragern
sowie die Umsetzung der Pariser Klimaschutzziele werden vom Landesbund fiir Vogelschutz (LBV) be-
griRt. Der schnelle Klimawandel stellt mittel- bis langfristig eine ernstzunehmende Gefahrdung auch der
heimischen Arten dar, die auch einer Reihe von Vogel- und Fledermausarten in Deutschland zum Verhang-
nis werden koénnte.

Um beide genannten Gefahrdungen angemessen zu beriicksichtigen, setzt sich der LBV fiir eine ,,naturver-
tragliche Energiewende” ein, bei der es gelingen muss, sowohl eine Energieversorgung aus erneuerbaren
Energien zu erreichen als auch den Artenschutz zu gewahrleisten. MaRnahmen zu Klima- und Artenschutz
missen daher bei allen kiinftigen Bemiihungen eine Einheit bilden! Nur dann kann tatsachlich von Nach-
haltigkeit ausgegangen werden. Bei einem Ausbau der regenerativen Energien fordert der LBV, dass die
Beriicksichtigung und der Schutz der Vogelwelt stellvertretend fiir die Artenvielfalt insgesamt eine heraus-
ragende Rolle spielen.
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Landesbund fiir Vogelschutz Gemeinndtziger, nach §63 BnatSchG Sparkasse Mittelfranken Std

in Bayern e.V. (LBV) anerkannter Naturschutzverband IBAN: DE47 7645 0000 0240 0118 33 %
Verband fiir Arten- und Amtsgericht Niirnberg BIC: BYLADEM1SRS / LBV

Biotopschutz VR 20103 Raiffeisenbank am Rothsee eG 4 NABU
Vorsitzender: Dr. Norbert Schaffer USt-Nr.: DE 188861816 IBAN: DEO4 7606 9449 0008 9590 05

Sitz: Hilpoltstein (827a Umsatzsteuergesetz) BIC: GENODEF1FYS Der LBV ist NABU-Partner Bayern
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Zu den Aspekten im Einzelnen:

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fiir Windkraft
Wichtigstes Mittel zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf windenergiesensible Vogel- und andere Tierar-

ten ist die regionalplanerische Festlegung von Windkraft-Konzentrationsgebieten. Bei deren Abgrenzung sind
die Belange des Arten- und Naturschutzes von vornherein prioritér zu beriicksichtigen. Alle auBerhalb dieser
Gebiete liegenden Flachen sind grundsatzlich von WKA freizuhalten. Aus Artenschutzsicht ist eine moglichst
starke Konzentration von Windradern an wenigen konfliktarmen Standorten ungleich besser als eine groRe
Streuung kleinerer Windparks oder gar Einzelanlagen. So kann auch der Aspekt des Landschaftsschutzes ange-
messen berlicksichtigt werden.

Da angesichts der derzeit durch 10 H eingeschrankten Planungsmoglichkeiten an den wenigen verblie-
benen potenziellen WEA-Standorten immer wieder Konflikte in Bezug zum Artenschutz aufkommen,
fordert der LBV, auch andere Aspekte, die die Planungsfreiheiten einschranken, kritisch zu hinterfra-
gen, z.B. die Zonen, die aus Griinden der Flugsicherheit ausgespart bleiben.

Eine vorbehaltlose Ubernahme aller bis 2014 ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in die
aktuelle Windkraftkulisse lehnt der LBV ab. Angesichts der z.T. sehr dynamischen Entwicklung bei den
Vorkommen windkraftsensibler Vogel- und Fledermausarten missen diese aktuell abgepriift und kon-
sequent beriicksichtigt werden. In Regionen, fiir die es keine aktuellen Erkenntnisse (jinger 5 Jahre)
Uber Vorkommen dieser Arten gibt, miissen zligig Grunderfassungen vorgenommen werden, um eine
verlassliche Planungsgrundlage zur Verfligung stellen und im Nachgang Genehmigungsverfahren be-
schleunigt abwickeln zu kénnen.

Flachen in der Nihe von Gewerbe- oder Industriegebieten

Der Vorschlag, aus klimaschutz-, energie- und wirtschaftspolitischen Griinden in diesen Bereichen Korridore
von bis zu 2.000 Metern Abstand vorzusehen, in denen WEA erleichtert zugelassen werden, klingt zunachst
nachvollziehbar, zumal hier i.d.R. bereits eine Infrastruktur zur Netzanbindung neuer Energieerzeugungsanla-
gen vorhanden sein dirfte. Gleichwohl muss auch an solchen Standorten tiberprift werden, ob nicht ggf. ar-
tenschutzrelevante Belange zu beriicksichtigen sind. Eine pauschale Genehmigungsoption in solch breiten Zo-
nen um Gewerbe- und Industriegebiete ohne vorherige Uberpriifung auf Vorkommen windkraftsensibler Arten
kann der LBV nicht beflirworten. Vielmehr sollten auch solche Bereiche tGberpriift und im Eignungsfall als Vor-
ranggebiete ausgewiesen werden.

Vorbelastete Gebiete ldngs von Haupteisenbahnstrecken, Bundesautob-ahnen sowie vier- oder mehrstreifigen

Bundesstrallen in einem Korridor von 500 Metern dirften im Regelfall geeignete Standorte fiir WEAs darstel-
len. Gleichwohl sollte auch hier ggf. eine Uberpriifung bzw. zumindest ein Abgleich mit vorhandenen Daten auf
relevante Artvorkommen erfolgen.
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Repowering-Standorte

Neue Anlagen, die im Rahmen eines Repowering geplant werden, sind artenschutzrechtlich wie Neu-
genehmigungen zu behandeln, bei denen das Totungsrisiko gegeniiber dem allgemeinen Mortalitats-
risiko geprift werden muss. Der LBV lehnt daher die aktuell geplante ,Delta-Regelung” eines neuen
§16b des BImSchG, nach der beim Repowering nur der Unterschied des Totungsrisikos im Vergleich zu
den Altanlagen prifungsrelevant sein soll, als aus Artenschutzsicht nicht zielfiihrend ab. Es gibt kaum
einen Windpark, zu dem Uberhaupt die dafiir erforderlichen Basisdaten lber ein Kollisionsmonitoring
erbracht wurden. Die Option, auch an einem andern Standort in der Ndhe zu repowern, wiirde zu einer
vollig anderen Ausgangslage flihren. Deshalb ist es zu begriiRen, dass der Abstand zwischen der Be-
standsanlage und der neuen Anlage hochstens das Zweifache der Gesamthohe der neuen Anlage be-
tragen darf.

Militdrische Ubungsgelinde
Diese Gebiete weisen oftmals einen hohen Wert fiir den Erhalt der Biodiversitat auf. So hat Bayern
20 Standortlibungsplatze als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen:

5527-401 Standortlbungsplatz Mellrichstadt

5827-371 Standortiibungsplatz 'Bronnhof' und Umgebung

5925-401 Truppeniibungsplatz Hammelburg

5930-371 Ehemaliger Standortlibungsplatz Ebern und Umgebung
6021-302 Standortlibungsplatz Aschaffenburg

6336-301 US-Truppentlibungsplatz Grafenwohr

6540-371 Standortlibungsplatz Oberviechtach

6736-302 Truppeniibungsplatz Hohenfels

6841-371 Standortlibungsplatz Roding

7038-371 Standortlibungsplatz Oberhinkofen

7042-371 Standortibungsplatz Bogen

7134-371 Standortlibungsplatz Ingolstadt - Hepberg

7230-371 Donauworther Forst mit Standortibungsplatz und Harburger Karab
7236-304 NATO-Ubungsplatz Siegenburg

8033-372 Standortlibungsplatz Maising

8041-371 Standortlibungsplatz Traunstein

8233-371 Standortiibungsplatz Spatzenhausen noérdlich Murnau
8238-301 Standortiibungsplatz St.Margarethen/Brannenburg
8238-371 Innauwald bei Neubeuern und Pionieriibungsplatz Nussdorf
8243-301 Standortlibungsplatz Kirchholz (Bad Reichenhall)

Der LBV fordert nachdrticklich, dass diese Schutzgebiete fiir die Nutzung von Windkraft Tabu bleiben
mussen.


https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=5527-401
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=5827-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=5925-401
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=5930-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=6021-302
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=6336-301
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=6540-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=6736-302
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=6841-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7038-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7042-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7134-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7230-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7236-304
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8033-372
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8041-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8233-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8238-301
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8238-371
https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=8243-301
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Waldflachen

Gerade fiir Walder gibt es vielfach massive Bedenken, ob diese fiir WEA geeignet sind. Wald hat eine
hohe Bedeutung im Hinblick auf die vielfachen Gemeinwohlleistungen, nicht zuletzt fir den Klima-
schutz. Durch die direkte Uberbauung und die Anlage von ergénzender Infrastruktur (Zufahrten,
Parkplatze, Stromtrassen), die Scheuch- und Barrierewirkung sowie Beunruhigung durch WKA (Bau-
und Betriebsldarm, Folgenutzungen, Wartungszyklen) gehen Lebensrdume im Wald, speziell im Kro-
nenbereich und im Luftraum dariiber, verloren. Dies betrifft Fledermause besonders stark, da die
meisten Arten den Wald als Fortpflanzungs-/Ruhestitte und/oder Jagdhabitat nutzen. Eine Studie
konnte zeigen, dass Flederm3use besonders hiufig WKA im Wald zum Opfer fallen®. Weiterhin muss
erst die Moglichkeit neu geschaffen werden, den erzeugten Strom einzuspeisen, zumal die nachsten
Netzknotenpunkte oftmals weit entfernt liegen.

Waldgebiete sollten als mogliche Standorte fiir WEA erst dann ins Auge gefasst werden, wenn alle
Vorranggebiete im Offenland ausgeschopft sind und das Ausbauziel noch nicht erreicht ist. Die Zer-
schneidung bzw. Verinselung geschlossener Waldgebiete sollte vermieden werden. Wenn Standorte
im Wald im Ausnahmefall beplant werden, sollten dafiir nur homogen strukturierte, intensiv ge-
nutzte Fichten- und Kiefernforste (Monokulturen) ausgewahlt werden, die nicht als Lebensraum ge-
maRk Biotopkartierung bzw. FFH-Richtlinie qualifiziert sind und fiir die zunachst ein geringeres arten-
schutzrechtliches Konfliktpotenzial anzunehmen ist.

Dass die Regionalen Planungsverbande durch ein gesondertes Rechtsetzungsverfahren zur Anderung
des Landesentwicklungsprogramms Bayern verpflichtet werden sollen, ausreichende Flachen an Vor-
ranggebieten fiir die Errichtung von Wind-energieanlagen festzulegen, begriiit der LBV. Gleichwohl
mussen dabei die hier dargelegten fachlichen Leitplanken gesetzt werden, um zu vermeiden, dass es zu
Konflikten in Bereichen mit Vorkommen windkraftsensibler Arten kommt. Der LBV wird sich hier
gerne auch auf regionaler Ebene konstruktiv einbringen.

Mit freundlichen GriiRen

Lo i

! Brinkmann et al. (2005): Untersuchungen zu méglichen betriebsbedingten Auswirkungen von Windkraftanla-
gen auf Fledermause im Regierungsbezirk Freiburg. Verfligbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/filead-
min/RP-Internet/Freiburg/Oeffentlichkeitsarbeit/_DocumentLibraries/Documents/rpf-windkraft-flederma-
euse.pdf
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bdla Bayern, Geschaftsstellenleitung, Oberer Graben 3a, 85354 Freising

Bayerisches Staatsministerium fiir Wohnen, Bau und Verkehr
Postfach 22 12 53
80502 Minchen

Minchen, 13.07.2022

Gesetz zur Anderung der BayBO: Mindestabstinde von Windenergieanlagen

Stellungnahme des Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen (bdla), Landesverband Bayern

Sehr geehrte Damen und Herren,

der bdla Landesverband Bayern bedankt sich fir die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetz
zur Anderung der BayBO (lhr Schreiben vom 29.06.2022). Wir halten den Zeitraum zur Stellung-
nahme (nur 14 Tage) fiir extrem kurz, nehmen uns aber dennoch gerne die Zeit flir eine Stellung-
nahme, da wir dies im Blick auf die Landschaft wie auch auf die Energiewende flir aulserordentlich
bedeutsam halten.

Wir begrifien es, dass die bisherige bayerische 10 H-Regelung klinftig nicht mehr kategorisch flr
alle Siedlungen mit Wohnbebauung gelten soll. Allzu lange wurde durch diese restriktive Rege-
lung der Ausbau der erneuerbaren Energien abgebremst, denn die Errichtung von Windenergie-
anlagen (WEA) war dadurch auf grofte Waldgebiete begrenzt, in denen oft wieder andere Raum-
widerstande entgegenstehen, beispielsweise der Artenschutz.

Kinftig sollen Ausnahmen von der 10 H-Regel in Form von Fallgruppen gelten. Diese Ausnahmen
sehen einen Mindestabstand von 1000 m. Nach derzeitigem technischem Stand der WEA kame
dies in etwa einem Malf’ von 4 bis 5 H gleich.

Die aufgeflihrten Fallgruppen erscheinen uns grundsatzlich sinnvoll und unterstutzenswert.

Als Landschaftsarchitekt:iinnen und Landschaftsplaneriinnen haben wir ein besonderes Augen-
merk auf die Qualitaten der vielfaltigen und unverwechselbaren bayerischen Kulturlandschaften.
Insofern halten wir den Versuch der Beschrankung der Ausnahmen z. B. auf vorbelastete Stand-
orte (Punkt 2 Gewerbegebiete, Punkt 3 grolRe Verkehrsachsen, Punkt 5 vorbelastete (!) militarische
Ubungsgelande) fiir richtig. Schon in diesen Féllen diirfte einiges an WEA-Potential vorhanden
sein, jedoch muss bedacht werden, dass es auch in den genannten Fallen zur ,Verspargelung*
kommen kann, sofern hier nicht eine steuernde Planung - hin zu geclusterten WEA-Ansammlun-
gen — vorausgeht. Bei den militarischen Ubungsgeldnden im Speziellen weisen wir auf die vielfach
vorhandenen besonderen Qualitaten von Natur und Landschaft hin, die es ebenfalls zu beachten
gilt. Auch die Reduzierung auf 1000 m Mindestabstand in Waldern (Punkt 6) halten wir flr im
Grundsatz vertretbar. Aber eben nicht in jedem konkreten Fall. Es darf also auch in den vorbelas-
teten Gebieten und Waldgebieten nicht zu ,Wildwuchs* oder ,Verspargelung” kommen. Gerade
dieser Aspekt war ja immer eines der zentralen Argumente der bayerischen Staatsregierung.

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in Regionalpldanen unter Beteiligung der Gemeinden (Punkt 1)
erscheinen uns als die allerwichtigste Fallgruppe. Dieser Ansatz ist besonders rational und effektiv
um insgesamt eine gesteuerte, geplante und damit landschaftsasthetisch akzeptable Situierung
vieler Hundert bis weniger Tausend WEA zu erreichen. Hier hat der Gesetzgeber eine enorme
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Verantwortung, namlich (1) fir das kinftige, langfristig bestehende Landschaftsbild in ganz Bay-
ern und (2) fur eine entschieden voranzutreibende Energiewende im Sinne des Klimaschutzes.

Insofern und - mit den von uns benannten Hinweisen zur Steuerung - auch in den Fallgruppen 2
bis 6 halten wir den beschriebenen Ansatz fir sinnvoll und unterstitzenswert (einschl. Punkt 4
Repowering). Auch die Verpflichtung der Regionalen Planungsverbande ,,ausreichend Flachen an
Vorranggebieten® fir die Errichtung von WEA festzulegen erachten wir flir angezeigt und unter-
stutzenswert.

Malgebliches Ziel ist laut Gesetzentwurf allerdings auch, dass ,der Ausbau der Windenergiean-
lagen nicht gegen den Willen der Blirgerinnen und Burger vor Ort erfolgt®. Hier stellt sich flir uns
konkret die Frage, wie damit umgegangen werden soll, wenn der mancherorts evtl. gegen den
Ausbau der WEA gerichtete Birgerwille den Zwecken der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fir
WEA entgegensteht. Wie sollen entsprechende Konfliktlagen mit Blirger:innen so geldést werden,
dass tatsachlich in ,,ausreichendem MaR*, in grofléer Geschwindigkeit und bayernweit in fairer Ver-
teilung der Windkraft Raum geschaffen wird?

Wir halten es flr eine Frage der Solidaritat zwischen den Regionen, Gemeinden und Birgern, dass
dort, wo es gemalf den rechtlichen Vorgaben und der raumlichen Gegebenheiten moglich ist, auch
tatsachlich WEA errichtet werden. Die Energiewende muss also unbedingt als Gemeinschaftsauf-
gabe begriffen werden und sollte nicht vom Individualwillen einzelner Gemeinden oder Blrger:in-
nen abhangig gemacht werden. Denn wenn wir es richtig verstehen ist die Einschrankung ,,nicht
gegen den Willen der Blrgerinnen und Birger® so gemeint, dass die 10 H-Regel weiter gilt, wenn
die Blrgerinnen und Burger gegen den Mindestabstand von 1000 m in Vorrang- und Vorbehalts-
gebieten sind. Hier vermuten wir eine groRe Schwachstelle! Denn dieser ,,Akzeptanzvorbehalt”
kann dazu fiihren, dass vielerorts Widerstdande entstehen, die die 0. g. Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete ad absurdum fihren. Dabei haben gerade Letztere das bei Weitem grofste WEA-Poten-
zial. Denn nur mit den 1000 m-Vorrang- und Vorbehaltsgebieten kann in Bayern in ,ausreichen-
dem MaR* der Windkraft Raum geschaffen werden, d. h. 2000-3000 WEA.

Im Ubrigen spielt die Akzeptanz der Biirgerinnen und Biirger beim Aus- und Neubau von Auto-
bahnen, beim Ausbau des Mobilfunknetzes und vielerlei anderer Infrastrukturen keine mafRgebli-
che Rolle!

Wir empfehlen, die Akzeptanz der Blrger vor allem dadurch zu férdern, dass ihnen das Recht
einer finanziellen Beteiligung an WEA schon mit geringen Einlagen (z. B. ab 1.000 €) eingeraumt
wird, wie es etwa die Gemeinde Wildpoldsried vorlebt.

Mit freundlichen Grifsen,

Y
\/- Gﬂf\go('c.v\/
Dr. Johannes Gnadinger

Vorsitzender bdla Bayern
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Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung:
Mindestabstande von Windenergieanlagen; Verbandsanhérung

Sehr geehrter Herr Dr. Parzefall,

zum Gesetzesentwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung (Mindestabsténde von
Windenergieanlagen) vom 28. Juni 2022 des Staatsministeriums fur Wohnen, Bau und
Verkehr stellen wir fest:

Der VDMA Bayern fordert bereits seit Langem, dass die Staatsregierung die viel zu strengen
Abstandsregeln beim Bau neuer Windkraftanlagen abschafft. Dass unser Anliegen endlich
Gehor findet, freut uns. Wir sehen die tberfallige Aufweichung der 10H-Regel als einen
kleinen Schritt in die richtige Richtung. Leider fallt dieser allzu z6égerlich aus. Um die
Energieversorgung Bayerns nachhaltig und zukunftssicher zu gestalten, muss die
Staatsregierung noch deutlich mutiger agieren.

e Pauschale Abstandsregeln und Verbote sowie Hohenbeschrankungen sind
abzuschaffen. Ob die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Lockerungen wirklich zu
einer ausreichenden Flachenausweisung fuhren, ist aber fraglich. Der
Mindestabstand wird hier nur reduziert statt abgeschafft, und auch das mit einer
Vielzahl an Ausnahmen.

VDMA e.V. Bayern Prasident:

Denninger Str. 84 Vorsitzender: Karl Haeusgen

81925 Miinchen, Germany Bertram Kawlath Hauptgeschaftsfuhrer:
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e Positiv ist, dass Repowering aufgenommen wurde. Die Erleichterung des
Repowerings ist in grofiem Mal3e erforderlich, vor allem durch schnelle und einfache
Genehmigungsverfahren. Repowering ist ein wichtiger Hebel zum effizienten
Erreichen der angehobenen Ausbauziele. Der Ersatz von Windenergieanlagen, die
ihr wirtschaftliches Lebenszeitende erreicht haben durch moderne Anlagen steigert
die Effizienz der Stromerzeugung, senkt die Kosten und untersttitzt die Akzeptanz der
Windenergie. Auch und gerade beim Repowering mussen immer die neusten und
effizientesten Anlagentypen zum Einsatz kommen, um Flachen effizient zu nutzen.

¢ Heutige Anlagentechnologien erméglichen aufgrund grof3erer Rotoren und Tlrme
selbst an windschwachen Standorten in Mittel- und Stddeutschland eine
kosteneffiziente Stromerzeugung. Eine faire Verteilung des Windausbaus auf alle
Bundeslander tragt dazu bei Konzentrationsflachen zu vermeiden und damit die
Akzeptanz zu erhalten.

Wir freuen uns darauf, den Dialog zwischen dem VDMA Bayern und Ihrem Hause in Zukunft
Zu intensivieren. Bitte z6gern Sie nicht, sich jederzeit an uns zu wenden.

Mit freundlichen GriiRen

gez. Dr. Pitum
Referent



Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Verband der
Bayerischen Energie- und Wasserwirschaft e. V. (VBEW) (DEBYLT0002)

Da dieses Dokument gréf3er als 1 MB ist, wird es aus technischen Grinden nicht in die
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GVB

Stellungnahme des Genossenschaftsverbands Bayern e.V. (GVB) im Rahmen der Ver-
bandsanhérung zu dem Gesetzentwurf zur Anderung der Bayerischen Bauordnung
(Mindestabstande von Windenergieanlagen)

lhr Zeichen: 25-4611.10-2-78

Sehr geehrter Herr Dr. Parzefall,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank flr lhr Schreiben vom 29.06.2022, in dem Sie dem Genossenschaftsverband
Bayern e.V. (GVB) die Mdglichkeit geben, Stellung zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Ande-
rung der Bayerischen Bauordnung (Mindestabstande von Windenergieanlagen) zu nehmen.

Nachhaltiges Wirtschaften ist ein zentrales Anliegen der bayerischen Genossenschaften. Der
GVB befiirwortet daher den Vorsto3 der Bayerischen Staatsregierung fiir eine Anderung der
Bayerischen Bauordnung (Mindestabstande von Windenergieanlagen) zur Erreichung der
Ziele des Bayerischen Klimaprogramms 2021 (Klimaneutralitdt Bayerns bis 2040 und CO2-
Einsparung bis 2030 um 65 % im Vergleich zu 1990).

Die Feststellung, dass der Ausbau der Windenergie durch Vorbehalte in der Bevdlkerung ins
Stocken geraten sei, teilt der GVB allerdings nicht. Richtig ist, dass der Ausbau der Windener-
gie durch die Einfihrung der 10-H-Regelung in der Bayerischen Bauordnung nahezu zum Er-
liegen gekommen ist und dass diese Gesetzesanderung in der Bevodlkerung die Akzeptanz
neuer Windenergieanlagen nicht geférdert hat.

Bis zum Jahr 2014 gab es einen Boom im Windenergieausbau in Bayern, der von vielen Bir-
gern unterstitzt wurde (It. Energieatlas Bayern wurden in diesem Jahr Gber 160 Windenergie-
anlagen in Betrieb genommen). Im Jahr 2014 lag die Zahl der Energiegenossenschaften bei
249. Von diesen hatte ein grofier Teil vor, den Bau und Betrieb von Windenergieanlagen fur
die Energiewende und im Sinne der Burger umzusetzen. Dies wurde im November 2014 ab-
rupt durch die Einflihrung der 10-H-Regelung verhindert. Anlagen, die in den Folgejahren neu
errichtet wurden, basierten grofitenteils auf Altgenehmigungen, die vor Einfihrung der 10-H-
Regelung erteilt worden waren. Im November 2014 waren bereits weit Uber 20 genossen-
schaftliche Windenergieanlagen in Planung, die gréftenteils nicht mehr umgesetzt werden
konnten.

Seitdem ist die Anzahl der Energiegenossenschaften deutlich gewachsen. Derzeit sind Uber
280 Energiegenossenschaften in Bayern Mitglied beim GVB. Von diesen haben immer noch
viele Interesse an Windenergieprojekten. Ab 2014 wurde die Umsetzung solcher Projekte al-
lerdings nahezu unmaoglich. Dies lag insbesondere an der 10-H-Regelung und den unklar de-
finierten Naturschutzauflagen. Aufierdem wurde durch die Einfihrung der Ausschreibungs-
pflicht im EEG ein weiteres Hemmnis aufgebaut. Dieses wird durch die neuen Regelungen flr
Birgerenergiegesellschaften etwas abgemildert.

Um beim Ausbau der Windenergie in Bayern die Klimaziele der Staatsregierung zu erreichen
und gleichzeitig unabhangig von Energieimporten zu werden und die regionale Wertschop-
fung zu steigern ist die Einfihrung der sechs Fallgruppen mit einem Mindestabstand von
1.000 m ein erster positiver Teilschritt. Weitere missen jedoch folgen.



Wir stehen derzeit vor gewaltigen Herausforderungen insbesondere bei den Klimazielen und
der Versorgungssicherheit. Diese lassen sich nur durch ambitionierte MalRnahmen erreichen.
Ein unentbehrlicher Eckpfeiler der Energiewende in Bayern ist und bleibt dabei auch die
Windkraft. Daher sollte die 10-H-Regelung komplett abgeschafft und durch die bundesweite
Mindestabstands-Regel von 1.000 m ersetzt werden.

Der GVB stimmt dem maligeblichen Ziel zu, ,dass der Ausbau der Windenergieanlagen nicht
gegen den Willen der Blirgerinnen und Blrger vor Ort erfolgt.“ Die Losung dazu und zur Er-
reichung der Akzeptanz liegt aber nicht in der 10-H-Regelung, die den Ausbau verhindert,
sondern in der Burgerbeteiligung und Gewahrleistung der Akteursvielfalt.

Nur durch die direkte Beteiligung der Blrger, z. B. als Mitglied einer Energiegenossenschaft
und damit die Mitsprache an der Planung, kdbnnen passende Standorte friihzeitig identifiziert
und die Birger bei der Umsetzung dieser Vorhaben mitgenommen werden.

Die Uber 280 im Genossenschaftsverband Bayern organisierten Energiegenossenschaften
gelten heute in Bayern als Synonym fir eine burgerbeteiligte Energiewende schlechthin.
Energiegenossenschaften stehen fir eine bedarfsgerechte Produktion und Versorgung mit
Energie, ,Aus der Region, fir die Region®.

Im Detail zu den geplanten gesetzlichen Anderungen:

Die aktuell geplante Neuregelung der Bayerischen Bauordnung bietet zumindest fur die
sechs Fallgruppen die Reduzierung des Mindestabstands auf 1.000 m (§82 Abs. 5 Nr. 1 bis
8 neu):

1. Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete fur Windkraft auf Ebene der Regionalplanung

Hier bleibt weiterhin die groflte Hirde erhalten, dass zur Ausweisung von Vorrang- oder
Vorbehaltsgebieten fir Windkraft zunachst die Kommunalpolitik aktiv werden muss.
Diese sieht sich oftmals starken Vorbehalten, bspw. von Windkraftgegnern gegenuber.
Damit diese Regelung den Ausbau der Windenergie tatsachlich deutlich steigern kann,
ist daher erganzend eine Verpflichtung aller Bayerischen Landkreise/Kommunen/Pla-
nungsverbande zur Ausweisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten fur Windkraft in
Hohe von mindestens 2 % ihrer Flache erforderlich.

2. Flachen, die im AuRenbereich an ein Gewerbe- oder Industriegebiet anschlielen
(Abstand maximal 2km)

Die direkte Versorgung von Gewerbe- oder Industriegebieten mit Strom aus Windener-
gieanlagen ist zu begrifien. Allerdings sollte kein maximaler Abstand festgelegt werden.
Je nach topographischer Lage dieses Gebietes und der vorliegenden Windhoéffigkeit kann
auch ein langerer Abstand erforderlich sein.

3. Flachen mit Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Larmsituation durch Infrastruk-
tureinrichtungen (z. B. Autobahn)

Es ist positiv zu beurteilen, dass zu den 500 m die gesetzlichen Mindestabstande und er-
forderlichen Sicherheitsabstande hinzuzurechnen sind. Da die Larmbelastung durch
diese Infrastruktureinrichtungen haufig jedoch deutlich héher ist als durch Windenergie-
anlagen sollte hier ein ahnlich hoher Abstandswert wie bei der 10-H-Regelung berlck-
sichtigt werden, also statt 500 m beispielsweise 2.000 m.



4.

.Repowering“: Modernisierung, vollstandiger, teilweiser Austausch z. B. zur Effizienz-
oder Kapazitatssteigerung

Grundsatzlich ist zu begrifien, dass ,Repowering” von der 10-H-Regelung ausgenom-
men werden soll. Allerdings sind die zeitlichen und raumlichen Vorgaben in Art. 82 Abs. 5
Nr. 4 zu eng.

Bei den derzeitigen Planungs- und Genehmigungszeiten einer Windkraftanlage, insbe-
sondere der Dauer einer Netzanschlusszusage und der deutlich verlangerten Lieferzeiten
fur viele Produkte, ist die Errichtung einer neuen Windenergieanlage innerhalb von

24 Monaten nach Rickbau der Bestandsanlage ein zu eng gesetztes Zeitfenster.

Da beim ,Repowering“ haufig mehrere Anlagen durch eine neue Anlage ersetzt werden,
kann es leicht vorkommen, dass die neue Anlage zwischen mehreren alten Anlagen er-
richtet wird. In diesem Fall ist der vorgegebene maximale Abstand in Héhe des Zweifa-
chen der Gesamthohe der neuen Anlage zwischen der Bestandsanlage und der neuen
Anlage viel zu kurz bemessen.

Die Erlduterung zu dieser Neuregelung bestatigt auch, dass die artenschutzrechtliche
Genehmigung ebenfalls Uberarbeitet werden sollte.

Flachen mit Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Larmsituation durch militarische
Einrichtungen

Der Ansatz ist positiv, sollte aber nicht durch andere Regelungen, wie beispielsweise Ein-
schrankungen aufgrund von Einflugschneisen wieder zunichtegemacht werden.

Flachen innerhalb von Waldgebieten die bei Inkrafttreten der Regelung bereits bestanden
haben (Abstand zum Waldrand mindestens Rotorradius)

Grundsatzlich ist zu begrifien, dass Windenergieanlagen in Waldgebieten damit von der
10-H-Regelung ausgenommen werden sollen. Die Voraussetzung, dass der Wald bei In-
krafttreten der Regelung bereits bestanden hat, verhindert allerdings, dass neue Waldfla-
chen in gleicher Weise genutzt werden kdnnen. Dabei sollte die Anpflanzung neuer Wal-
der im Sinne der KlimamalRnahmen explizit geférdert werden. Daher ist diese Vorgabe
nicht sinnvoll.

Die Energiewende ist eine Generationenaufgabe und kann nur durch ein hohes Mal} an ge-
sellschaftlicher Akzeptanz gelingen. Die Energiegenossenschaften als Erfolgsmodell einer
dezentralen und birgernahen Energiewende sind daher auf verlassliche und férdernde Rah-
menbedingungen angewiesen. Die Politik ist daher gefordert, sich fiir Planungssicherheit bei
der Errichtung und Genehmigung von Windkraftanlagen einzusetzen.

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit fiir einen weiteren, vertiefenden Austausch zur Verfigung.

Minchen, 12. Juli 2022

Genossenschaftsverband Bayern e.V.
Tlrkenstrasse 22-24, 80333 Minchen



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Ich rufe nun den Tagesordnungs-

punkt 5 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung der Bayerischen Bauordnung (Drs. 18/23858)

- Erste Lesung -

Begrundung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begrundung

erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann das Wort.

Staatsminister Dr. Florian Herrmann (Staatskanzlei, Bundesangelegenheiten und
Medien): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute schon ein-
mal beim ersten Tagesordnungspunkt dartiber gesprochen, aber ich finde, man kann
es auch noch einmal wiederholen: Bayern ist Spitzenreiter bei den erneuerbaren Ener-

gien.

(Florian von Brunn (SPD): Ach so? — Gisela Sengl (GRUNE): Was? Das ist schon

lange widerlegt!)

Seit gestern haben wir das amtlich, notariell bestatigt und mit Apostille versehen vom
Bundesministerium des Herrn Habeck. Ich finde, das sollte jetzt einmal Anlass flr Sie
alle sein, mit dieser standigen Schlechtrederei der Erneuerbaren in Bayern und des

Fortschritts, der in Bayern gemacht wurde, aufzuhéren,
(Zuruf des Abgeordneten Jirgen Mistol (GRUNE))

einfach mit lhren Lligengeschichten aufzuhéren und keine Fake News mehr zu ver-

breiten.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Sie wissen es doch ganz genau: Die Schriftliche Anfrage der Kollegin Weisgerber hat
bestatigt, was wir ja schon die ganze Zeit sagen, was aber standig geleugnet oder

falsch gerechnet wird — so lange, bis es dann in lhren Kram und in Ihre Argumentation


descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
https://www.bayern.landtag.de/webangebot2/webangebot/vorgangsanzeige?wp=18&drsnr=23858
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000356.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000356.html

Protokollauszug
123. Plenum, 27.09.2022 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode

passt. Aber Tatsache ist: Aus keinem anderen Bundesland kommt so viel Strom aus

regenerativen Quellen wie aus Bayern.
(Beifall bei der CSU)

Der Freistaat belegt mit knapp 22 Gigawatt deutlich Platz eins bei der installierten
Leistung. Rechnet man die Wasserkraft mit ein, stammt rund ein Flnftel der Gesamt-

leistung in Deutschland aus Bayern, und wir bauen unseren Vorsprung bestandig aus.
(Widerspruch bei den GRUNEN und der SPD)

Auch beim Zubau von erneuerbaren Energien in diesem Jahr liegt Bayern klar in Fuh-
rung, und zwar stammt in diesem Jahr mit knapp 1,2 Gigawatt deutschlandweit sogar
rund ein Viertel aus Bayern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kritik, die seit Mona-
ten an der Staatsregierung geubt wird, entbehrt also jeder Grundlage. Horen Sie end-
lich auf, in diesen ohnehin aullerst angespannten Zeiten die Menschen durch Falsch-

aussagen und Nebelkerzen absichtlich zu verunsichern.
(Lachen bei den GRUNEN — Zuruf von der SPD: Das sagen Sie!)

Gleiches gilt Ubrigens auch fur die groRen, Uberregionalen Stromtrassen. Wir raumen
diesem Thema im Interesse der Erreichung der Klimaziele, der Versorgungssicherheit
und wettbewerbsfahiger Strompreise hohe Prioritat ein. Nun ist aber der Freistaat Bay-
ern fur die Fertigstellung gar nicht verantwortlich, sondern die Vorhabentrager sind es,
die Bundesnetzagentur und der Bund. Die Staatsregierung hat keinen Einfluss auf die

Geschwindigkeit des Stromtrassenbaus in Deutschland.
(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Zur Wahrheit gehort auch, dass der Stromtrassenbau in anderen Bundeslandern unter

der Fuhrung von Grin oder Rot auch nicht in dem gewunschten Tempo vorankommt.

Ein weiteres Marchen lautet Gbrigens, Bayern hinke bei der Windenergie hoffnungslos

hinterher. Auch das ist falsch. Wir sind zwar nicht Spitzenreiter, liegen aber bei der Ge-
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samtkapazitat mit Platz acht gut im Mittelfeld und beim Windzubau auf Platz sechs,
was auch durchaus angemessen ist im Verhaltnis der Eignung des Freistaats, seiner
Topographie fur Windkraft im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien, im Ver-
gleich zur Wasserkraft, im Vergleich zur Photovoltaik. Deshalb verzerren Sie auch
immer die Darstellung und schneiden sie genau so hin, wie Sie es brauchen. Damit

sollten Sie jetzt mal aufhoéren.

(Beifall bei der CSU — Zurufe der Abgeordneten Florian von Brunn (SPD) und Gi-
sela Sengl (GRUNE))

Wir wollen auch bei der Windenergie noch besser werden und setzen neue Mal3stabe.
Derzeit haben wir in Bayern rund 1.300 Windrader mit einer Leistung von uber 2,5 Gi-
gawatt. Baden-Wurttemberg hat ubrigens gut 800 Windrader. Diese Ausgangsposition
haben wir auch mit der bislang in Bayern geltenden 10-H-Regelung geschaffen. Sie
hat sich — ich betone das — im Kern bewahrt. Bayern baut aus, aber in Bayern entsteht
kein Windrad ohne vertraglichen Abstand zur Wohnbebauung. Diese Ziele und Uberle-
gungen gelten fur uns nach wie vor. Wir wollen die Blrgerinnen und Blrger beim Aus-
bau der Windenergie auch zuklnftig mithnehmen. Deshalb halten wir mit dem neuen
Gesetzentwurf auch grundsatzlich an der bestehenden Abstandsregelung fest. Wir

entwickeln sie aber vernlnftig weiter.

Insbesondere die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zei-
gen: Wir brauchen einen robusten Energiemix, um Energiesicherheit und Klimaschutz
auch in Zukunft bestmdglich gewahrleisten zu konnen. Dazu gehort auch der forcierte
Ausbau der Windkraft. Deshalb ermdglichen wir mehr geeignete Flachen fur die Wind-
kraft in Bayern. Wir haben daher sechs Fallgruppen entwickelt, bei denen der Mindest-
abstand bis zur nachstgelegenen schutzwirdigen Wohnbebauung auf 1.000 Meter re-

duziert wird. Die sechs Fallgruppen sind — Sie kennen sie aus den Diskussionen —:

Erstens. In der Regionalplanung ausgewiesene Vorrang- und Vorbehaltsgebiete sowie

Sonderbauflachen und Sondergebiete fur Windkraft in Flachennutzungsplanen.
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Zweitens. Flachen in Gewerbe- und Industriegebieten.

Drittens. Vorbelastete Flachen, zum Beispiel entlang von Bundesautobahnen oder

Haupteisenbahnstrecken.

Viertens. Repowering-Flachen, also Flachen, auf denen altere Windanlagen durch mo-

dernere ersetzt werden.
Funftens. Flachen auf militarischen Ubungsgelanden.
Sechstens. Bestimmte Waldflachen.

Zugleich setzen wir in einem neuen Artikel 82b der Bayerischen Bauordnung die bun-
desgesetzliche Vorgabe um. Fur Windenergiegebiete, das heil’t vor allem fiir Vorrang-
gebiete, gibt es ab dem 01.06.2023 keinen landesrechtlichen Mindestabstand zur
Wohnbebauung mehr. So hat es der Bund im Wind-an-Land-Gesetz verbindlich vorge-
sehen. Dies sehen wir mit Blick auf die Anrainer allerdings kritisch; denn wenn der
bauplanungsrechtliche Mindestabstand ganzlich wegfallt, tritt an seine Stelle der im-
missionsschutzrechtliche Mindestabstand. Er konnte je nach Einzelfall deutlich unter
1.000 Meter betragen. Hier riskieren wir dann wiederum ein grofieres Konfliktpotenzial

in der Bevolkerung.

Wir hingegen wollen mit den Ausnahmen, mit der behutsamen Weiterentwicklung der
10-H-Regelung den Spielraum nutzen, den der Bundesgesetzgeber, die Ampel, den
Landern mit den Fallgruppen einraumt, und zwar bestmoglich und vor allem im Inter-
esse der Burgerinnen und Burger. Gleichzeitig begrenzen wir die Falle, flr die es nach
dem Bundesgesetz ab nachstem Juni keinen Mindestabstand mehr geben soll, auf

das rechtlich mogliche Minimum.

Betonen mochte ich, dass wir durch die neue Bayerische Bauordnung das Prozedere
vereinfachen. So beschleunigen wir auch die Genehmigung neuer Windkraftanlagen.

Ich bin mir sicher, dass diese bayerische Losung den Ausbau der Windkraft in Bayern
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befligeln wird. Unser Ziel ist es, 1.000 neue Windenergieanlagen auf den Weg zu

bringen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf
bringen wir die Windenergie in ganz Bayern voran. Wir haben eine schnelle und einfa-
che Regelung gefunden, die den Vorgaben des Bundes entspricht. Wir starken damit
die bundesweite Fuhrungsrolle Bayerns beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir
entwickeln Windenergieanlagen mit der und nicht gegen die Bevolkerung. Deshalb

bitte ich um zlgige Beratung und am Ende um Zustimmung zum Gesetz.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Vielen Dank, Herr Staatsminister. — Ich er-
offne nun die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt nach der Ge-
schaftsordnung 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an
der Redezeit der starksten Fraktion. — Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Mar-

tin Stiimpfig von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Martin Stiimpfig (GRUNE): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! Jetzt gleich zu Beginn vom Staatsminister wieder Zahlenverdrehereien.
Es soll soundso viel installierte Leistung geben, und diese wirde soundso viel Strom

produzieren.
(Zuruf)

Herr Staatsminister Herrmann, allein hier und auch in der PM von der CSU: Sie kon-
nen nicht einmal installierte Leistung und Stromproduktion unterscheiden! Hier fangt

das Problem schon an.

(Beifall bei den GRUNEN — Staatsminister Dr. Florian Herrmann: Einfach nur

lesen!)
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Es ist dramatisch, dass Sie selbst in dieser Energiekrise, in dieser Klimakrise lhren
Kampf gegen Windmiuhlen weiter fortsetzen. Die Windkraftverhinderungskampfer von
CSU und FREIEN WAHLERN sind zwar jetzt nach dem Wind-an-Land-Gesetz deutlich
angeschlagen, aber sie geben ihren Kampf gegen die Windmuhlen nicht auf. Gleich-
zeitig haben wir die Problematik, dass wir diesen sauberen und gunstigen Windkraft-
strom so dringend brauchten, gerade im Winter, gerade in Bayern. Deswegen ist es

mehr als unverantwortlich, was Sie hier heute mit diesem Gesetz vorlegen.
(Beifall bei den GRUNEN — Zuruf des Abgeordneten Ulrich Singer (AfD))

Es ist klar: Ja, jetzt stehen die Zeichen auch in Bayern auf Ausbau der Windkraft. Das
neue Wind-an-Land-Gesetz der Bundesregierung besagt ganz klar: keine pauschalen

Mindestabstande mehr in den Vorranggebieten.

Herr Staatsminister Herrmann, Sie haben es richtig genannt, aber sagen dann gleich-
zeitig: In unserem Gesetz haben wir das bericksichtigt. Ja, aber man muss schon ein-
mal genau hinsehen: In diesem zentralen Punkt haben Sie — obwohl das Wind-an-
Land-Gesetz schon klar bekannt war — es nicht verstanden, diese Licke gleich zu
schlielen. Hier mussen erst die Verbande kommen und Sie darauf hinweisen, dass
die Regelung, die Sie hier einflhren wollen, nicht mit dem Bundesgesetz konform ist,
weil Sie namlich vorgesehen haben, dass hier noch uberall Mindestabstande gelten.
Also so viel Dilettantismus, was Sie hier vorlegen, obwohl das Wind-an-Land-Gesetz
schon lange bekannt ist, das kann doch gar nicht sein! Es ist wirklich beschamend,

was Sie hier heute vorlegen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Aber anstatt diesen Schmarrn einfach zu begraben, versuchen Sie, das nach der An-
hérung wieder zu drehen. Sie fUhren einen Artikel 2 ein, der dann Artikel 1 in dem zen-
tralen Punkt wieder aushebelt. Irgendwann, am 01.01.2023, wird dieses Gesetz in
Kraft treten. Danach gibt es aber schon eine Regelung, dass dieser eine zentrale Be-

standteil am 01.06.2023 wieder aul3er Kraft gesetzt wird. Ja, was ist denn das fir ein
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Rein und Raus aus den Kartoffeln? Wie kann man denn solche Gesetze schreiben?

Es ist wirklich unmaoglich, was Sie hier heute vorlegen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Dabei ware es sehr einfach gewesen. Den regionalen Planungsverbanden hatte man
klar sagen kdnnen: Okay, ab jetzt gilt in allen Vorranggebieten fur die Windkraft, dass
es keine pauschalen Mindestabstande mehr gibt. Es gelten dann einfach die in ganz
Deutschland seit Jahrzehnten gultigen einheitlichen Regelungen des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes. So einfach ware es gewesen. Man hatte heute schon sagen kon-
nen: Jawohl, Planungssicherheit! — Aber das haben Sie nicht getan. Sie haben wieder
einmal verzdgert, und so wird das Ganze immer komplizierter. Die Staatsregierung hat

uberhaupt keinen roten Faden bei der Energiepolitik.

Vielleicht konnen Sie mir noch einmal erklaren, Herr Minister Herrmann, was es fir
einen Sinn ergibt, wenn ich sage: Ich habe hier einen Acker, ich habe hier einen Wald.
Beide haben den gleichen Abstand zum nachsten Wohnhaus. Warum muss dieses
Windrad im Wald stehen? Warum kann es nicht auf dem Acker stehen? —Genau das
besagt Ihr Gesetz; denn auf dem Acker gelten bei Ihnen jetzt noch 2.500 Meter, und

im Wald gilt dann eben der verringerte Abstand. Was ist denn das fur ein Quatsch?
(Staatsminister Dr. Florian Herrmann: Haben wir tberall stehen!)

Dann haben wir gleichzeitig noch die enormen Kosten. Wir brauchten die Windkraft so
dringend, aber Sie machen alles kompliziert und haben es immer noch nicht verstan-

den. Das ist einfach unverantwortlich!
(Beifall bei den GRUNEN)

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung in einer unteren Immissionsschutzbehdrde
sagen — ich war dort elf Jahre lang tatig —: Dieses Rein und Raus aus den Kartoffeln

ist Gift fur einen Genehmigungsprozess. Man muss hier wissen, wo es langgeht.
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(Zuruf: Das macht doch die Bundesregierung!)
— Nein, das Wind-an-Land-Gesetz ist klar und eindeutig!
(Zuruf: Das macht doch ihr!)

Sie fUhren jetzt noch einmal etwas ein, was dann finf Monate gilt. Jeder Mann und
jede Frau in einer Genehmigungsbehdrde greift sich hier nur an den Kopf und fragt

sich: Haben die denn irgendetwas verstanden? Sie haben null Ahnung von der Praxis!
(Widerspruch — Zurufe)

Hier stellt sich jetzt nur die Frage:
(Beifall bei den GRUNEN)

Haben Sie einfach null Ahnung von der Praxis, oder wollen Sie die Windkraft nur ver-

hindern? — Wahrscheinlich wird es beides gleichzeitig sein.

(Beifall bei den GRUNEN — Zurufe — Alexander Kénig (CSU): Es ist schlecht,

wenn man so an Selbstuberschatzung leidet!)

Frau Kaniber ist jetzt leider nicht mehr hier, aber ich wollte ihr noch einen Satz mitge-
ben: Bei den Bayerischen Staatsforsten findet demnachst die Aufsichtsratssitzung
statt. Sie ist die Vorsitzende, und sie kdonnte bei den Bayerischen Staatsforsten klar
sagen: hundert Prozent Blrgerenergieanlagen. Das kdnnte sie tun, und das fordern
wir auch von der Staatsregierung ein und nicht wieder maximale Gewinnabschépfung,
dass man sagt, der Meistbietende beim Ausschreibungsverfahren bekommt es. Das

mussen zu hundert Prozent Burgerenergieanlagen werden!
(Beifall bei den GRUNEN)

Zum Abschluss noch, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die Mehrheit, 54 % der Bayeri-
nnen und Bayern, ist fur die Abschaffung von 10 H. Fast 63 % sind Uberzeugt, dass

Bayern mehr Windrader braucht, um bis 2040 klimaneutral zu werden. In den Regio-
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nen, in denen mehr Windrader stehen, ist die Zustimmung groRer. Ja, was miussen Sie
denn noch alles bekommen, damit Sie endlich einmal begreifen, dass die Bevodlkerung
draufen die Windkraft will? Sie hat es verstanden. Horen Sie endlich auf mit |hrem

Kampf gegen Windmuhlen! Schaffen Sie 10 H ab!
Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Abgeordneter!

Martin Stiimpfig (GRUNE): Dieses vermurkste Gesetz hier konnen Sie sofort begra-

ben, direkt nach der Ersten Lesung.
(Beifall bei den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist Herr Kollege Jo-
sef Schmid von der SPD-Fraktion. — Ach, von der CSU. Nachster Redner ist Herr Kol-
lege Josef Schmid von der CSU-Fraktion.

(Heiterkeit)

Josef Schmid (CSU): Sehr geehrter Herr Prasident, vielen Dank flr die kleine, aber

sehr wichtige Korrektur. Darauf lege ich schon Wert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Lieber

Herr Stimpfig, jedes Mal, wenn Sie hier sprechen, herrscht maximale Aufregung,
(Alexander Konig (CSU): Das stimmt: Viel Show um nichts!)

maximale Empdrung. Immer Extrembegriffe wie Dilettantismus und "rein und raus"!
(Zuruf)

Ich sage lhnen einmal eines: Vielleicht Gberlegen Sie sich einmal lhre Taktik und lhren

rhetorischen Auftritt; denn glaubwurdiger wird das, was Sie sagen, dadurch nicht.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WAHLER)
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Ich finde es echt kiihn, wenn Sie Staatsminister Herrmann und uns Zahlendreherei
vorwerfen, wenn diese Zahlen bestatigt aus dem Bundeswirtschaftsministerium kom-

men.
(Beifall bei der CSU)

Meines Wissens gehort Habeck nicht zur CSU. Oder vielleicht doch?
(Alexander Konig (CSU): Wirklich nicht! Das kann ich bestatigen!)

Meines Wissens gehdrt Habeck nicht zur CSU, sondern er gehort zu den GRUNEN.
(Unruhe bei den GRUNEN)

Die "Augsburger Allgemeine Zeitung" hat es als Erstes geschrieben, dann haben es

auch andere geschrieben: Aus keinem anderen Bundesland
(Anhaltende Unruhe bei den GRUNEN)

kommt so viel Strom aus erneuerbaren Energien wie aus Bayern. Herr Hartmann, es

ist so.
(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Jetzt mochte ich einmal wissen, ob das falsch ist: Sind 11,9 Terawattstunden Strom
aus Wasserkraft falsch? Sie haben gesagt, das ist ein Zahlenverdreher. Sie stellen
sich hier hin und sagen, diese Zahl ist falsch. Oder sind 9,2 Terawattstunden Strom
aus Biomasse falsch? — Wenn ja, dann kommen Sie hierher und nennen Sie die richti-
gen Zahlen. Oder sind 12,1 Terawattstunden Strom aus Solarenergie — tbrigens mehr
als Nordrhein-Westfalen, Baden-Wiurttemberg und Rheinland-Pfalz zusammen -
falsch? — Dann kommen Sie her und sagen Sie, diese Zahlen sind falsch. Die sind

aber nicht falsch, die sind richtig, und das ist unsere Spitzenleistung.

(Lebhafter Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)
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Wir sind Ubrigens auch bei den grundlastfahigen Quellen vorne. Das ist ganz wichtig,
und das muss man auch erzahlen. Das lassen Sie namlich immer weg. Es kommt
doch darauf an, dass wir den Strom in der Grundlast haben, und da ist Bayern auch
spitze. Insofern kdnnen Sie gern darlegen, was daran falsch sein soll. Was nicht falsch

ist, habe ich Ihnen gesagt.

Mir war schon klar, dass Sie jetzt mit dieser Umfrage daherkommen, die Mehrheit der
Bayern sei gegen die 10-H-Regelung, die Regelung soll komplett weg. Das kann man
heute auch in der Zeitung lesen. Ich sage lhnen ganz offen, das erinnert mich ganz
stark an etwas, was wir in der Kommunalpolitik standig erleben und was auch viele
Abgeordnete, die in den Stimmkreisen unterwegs sind, kennen. Es gibt dieses Phano-
men, fir irgendetwas zu sein, was gut klingt. Da bin ich dafir, es sei denn, es ist

gleich bei mir nebenan.
(Heiterkeit)

Mittlerweile erlebe ich sogar, dass es Widerstand gegen Schulen gibt. Vorher gab es
schon den Widerstand gegen Kindergarten. Vielleicht, weil die Kinder Larm machen.
Manchmal kommt es mir so vor, das Problem gibt es, egal flr welche Einrichtung Sie
sind. Ich habe es schon bei einem Altenheim, bei einem Seniorenheim erlebt. Auch da
gab es Widerstand. Der wird dann am Verkehr festgemacht oder an sonstigen Dingen.
Wenn Sie heute objektiv fragen: Sind Sie dafiir, dass alle Kinder betreut werden kon-
nen und dass es genlugend Kindergarten, Kinderkrippen und Kinderhortplatze gibt? —,
da sagt jeder: Ich bin daflir. — Wenn es aber nebenan ist, dann erleben Sie immer eine

Burgerinitiative, die gleich dagegen ist.
(Unruhe bei den GRUNEN)

Wie gesagt, das erlebe ich auch bei Schulen. Da habe ich ein Beispiel aus dem
Muanchner Westen. Da sagen alle: Nein. Klar, fir Schulen sind wir schon, wir sind fur
weiterfUhrende Schulen, fir ein Gymnasium, das ist doch klar, aber nicht auf dieser

Wiese, und auf der anderen geht es leider auch nicht.
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(Zuruf des Abgeordneten Toni Schuberl (GRUNE))

Ich sage lhnen, das Beste war das Seniorenheim. Genau so kommt mir diese Umfra-
ge vor, weil wir sehen, wie in der Vergangenheit vor Ort die Widerstande organisiert
waren. Da sind auch oft Parteiganger |hrer Partei dabei, die dann die Widerstande

gegen die Windrader vor Ort organisieren.
(Unruhe bei den GRUNEN und der SPD)

Das ist fir mich diese Umfrage, nicht mehr und nicht weniger.
(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Das ist Ubrigens auch der Unterschied zwischen uns und lhnen. Staatsminister Herr-
mann hat die sechs Punkte aufgezahlt: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete, Sonderbauf-
lachen, Flachen in Gewerbe- und Industriegebieten, dann da, wo schon bedeutende
Verkehrsinfrastruktur ist — also sprich: Autobahnen, vierspurige Stra3en, Bahngleise —,
dann der Ersatz — Repowering genannt, um es mit einem neubairischen Ausdruck zu
sagen —, militarische Ubungsgeldnde und Waldflachen. Da wollen wir entsprechende
Gebiete nutzen, bei denen wir von Haus aus glauben, dass wir mit mehr Unterstut-
zung der Leute vor Ort rechnen kénnen. Das kommt daher, dass wir abwagen. Wir
nehmen die Sorgen der Menschen vor Ort wahr und nehmen sie ernst. Wir wischen
sie nicht einfach weg, sondern wir versuchen, mit dieser Regelung, mit dieser Ande-
rung der Bayerischen Bauordnung einen Kompromiss zu finden, um alle Teile der Be-

volkerung bei diesem wichtigen Thema mitzunehmen, meine Damen und Herren.
(Lebhafter Beifall bei der CSU — Unruhe bei den GRUNEN und der SPD)

Herr Stimpfig, weil Sie es nicht verstanden haben, erklare ich es lhnen am Beispiel
Wald und Acker. Es ist doch voéllig klar: Wenn ich ein Windrad auf den freien Acker
stelle, wirkt das ganz anders, viel bedrohlicher, als wenn es im Wald ist. Das ist der
Grund flr die Waldflachen. Der Wald nimmt dem Ganzen schon rein optisch eine ge-

wisse bedrohliche Wirkung.
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(Zuruf des Abgeordneten Martin Stimpfig (GRUNE))

— Wenn Sie das nicht verstehen, dann bleiben Sie gerne dabei. Wir verstehen das
aber schon, weil wir die Blrger, und zwar beide Seiten, die Beflrworter und die Geg-
ner, ernst nehmen und versuchen, Kompromisse zu finden. — Das ist die Linie der
CSU. Deshalb ist dieses Gesetz gut. Es entspricht im Ubrigen auch einem Beschluss

der CSU-Landtagsfraktion. Deshalb stimmen wir diesem Gesetz zu.
(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Schmid, es gibt drei Zwischenbemer-

kungen. — Die erste kommt vom Abgeordneten Uli Henkel von der AfD-Fraktion.

Uli Henkel (AfD): Herr Kollege Schmid, statt des Staatsministers darf ich nun Sie fra-
gen: Wie bewerten Sie den Umstand, dass in den Hochspannungsschaltanlagen der
bundesweit momentan etwa 30.000 Windrader zur Isolierung Schwefelhexafluorid ver-
wendet wird, obwohl dieses SFg Uber 20.000-mal starker wirkt als Kohlendioxid und
damit von allen bekannten Chemikalien die starkste Treibhauswirkung Uberhaupt hat?
In den letzten sechs Jahren ist die SFg-Konzentration in der Atmosphare um das
Zehnfache angestiegen. Selbst die Bundesregierung konzediert deshalb, dass die
SFg-Emissionen ahnlich stark zum Treibhauseffekt beitragen wie der gesamte inner-
deutsche Flugverkehr. Deshalb meine Frage: Wenn die Staatsregierung nun heute Er-
leichterungen fur die Errichtung von Windradern vorschlagt, sollte dann nicht wenigs-
tens gleichzeitig ein SFg-Verbot bei den neuen Windradern zu einer weiteren
Einrichtungsvoraussetzung gemacht werden? Es ist doch irre, wenn wir Windrader er-
richten, um illusionare Klimaziele zu erreichen und parallel dazu mit SFg die Atmos-

phare wissentlich nachhaltig zerstoren.

Josef Schmid (CSU): Sehr geehrter Herr Henkel, ich frage mich, was diese Frage ei-
gentlich mit unserem Gesetz zu tun hat und mit der Fragestellung, die wir hier diskutie-

ren.
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(Beifall bei der CSU)

Eines sage ich lhnen: Ich habe keine Anlage zerlegt, so wie Sie das offenbar in Ihrer
Freizeit tun, und habe auch nicht nachgeschaut, wo welcher Stoff drinsteckt. Eines ist
aber klar: Sie wollen damit doch wohl nicht sagen, dass wir auf die Windkraft verzich-
ten sollen? — Das kann es ja wohl auch nicht sein, bei aller Liebe. Insofern ist diese
Frage eigentlich vollig am Sachverhalt vorbei. Unsere Weiterentwicklung der 10-H-Re-
gelung ist gut. Sie wird in Bayern daflir sorgen, dass wir die Nutzung der Windkraft
noch weiter verstarken, damit wir weiterhin die Nummer eins bei den regenerativen

Energien bleiben.
(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke. — Zu einer weiteren Zwischenbe-

merkung hat sich Herr Kollege Florian von Brunn von der SPD gemeldet.
(Uli Henkel (AfD): Gibt es keine weiteren Zulassungsvoraussetzungen?)

Florian von Brunn (SPD): Sehr geehrter Herr Schmid, wir haben schon mehrfach von
Staatsminister Herrmann und von lhnen gehort, dass es eine Antwort auf eine Anfrage
der CSU-Landesgruppe gibt, wonach Bayern angeblich bei den erneuerbaren Ener-

gien fuhrend sei.
(Zuruf von der CSU: Lesen Sie die Zeitung nicht?)

Jetzt wollte ich Sie fragen: An welchem Indikator, an welchen Kriterien wird das denn
festgemacht, an der installierten Leistung, anteilig an der Bruttostromerzeugung oder

am Bruttostromverbrauch? Sie sind doch Experte, Sie kdnnen das sicher beantworten.

Josef Schmid (CSU): Sehr geehrter Herr von Brunn, vielleicht lassen wir lhnen auch
die Antwort des Bundesministeriums zukommen, dann konnen Sie das selbst nachle-

sen. Fir den Moment behelfe ich mich mit der "Augsburger Allgemeinen Zeitung". Es
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ist ja nicht so, als ob das aus einer Verlautbarung der CSU-Landesgruppe in Berlin

kommt.
(Unruhe bei den GRUNEN und der SPD)

Da heil3t es, die installierte Gesamtleistung aus Biomasse, Solar-, Wind- und Geother-
mie in Bayern betrug Ende Juni rund 21.898 Megawatt. Niedersachsen hat
19.323 Megawatt und ist auf Platz zwei. Der Freistaat fihrt auch beim Zubau in die-
sem Jahr. Das hat der Minister bereits gesagt. Weil ich mich bei der Beantwortung
einer Zwischenbemerkung kurzfassen muss, verzichte ich darauf, alle weiteren Zah-
len, die ich vorliegen habe, vorzulesen. Ich glaube, die Landtagsfraktion ist aber so
nett und organisiert das. Die Mitarbeiter werden Ihnen die Antwort gerne zukommen

lassen, —
Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Schmid, Ihre Redezeit!

Josef Schmid (CSU): — falls Sie diese von Ihrem grinen Partner in Berlin nicht be-

kommen.
Florian von Brunn (SPD): Danke schon.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Wir haben noch eine weitere Zwischenbe-

merkung, und zwar vom Kollegen Martin Stiimpfig von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Martin Stiimpfig (GRUNE): Herr Kollege Schmid, Sie wissen schon, dass eine instal-
lierte Kilowattstunde bei einer Windkraftanlage das 2,5-Fache macht wie bei Photovol-
taik. Das ist ein Riesenunterschied. Deshalb ist es etwas eigenartig, was Sie hier vor-
tragen. Das sollte man vorher schon gelesen haben und nicht nur aus einer Zeitung

zitieren, wenn Sie schon eine Anfrage haben.

(Beifall bei den GRUNEN — Alexander Konig (CSU): Ein absoluter Schlaumeier!

Der hat schon beim Landratsamt gearbeitet!)
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Die eigentliche Frage, die ich habe, ist hingegen: Es gibt in Bayern die Vorgabe, 1,1 %
Windkraftflache bzw. 1,8 % mussen wir ausweisen. Jetzt ist es aber so, dass in dem
Windanlagengesetz nur Vorranggebiete zahlen.Praktiker in den Regionalen Planungs-
verbanden sagen mir ganz klar: Wir werden nur Vorranggebiete ausweisen. Wir wer-
den die Ausnahmen des Gesetzes, das jetzt kommen kénnte, so nicht heranziehen,
weil es sich um Flachen handelt, die nicht zahlen. — Erklaren Sie mir doch einmal,
warum man diese Ausnahmen nutzen sollte, wenn die Flachen nach dem Wind-an-
Land-Gesetz Uberhaupt nicht zahlen. Warum kann man nicht einfach Vorranggebiete
ausweisen? Die Regionalen Planungsverbande kennen ihre Region am besten. Die
Landkarte ist weill. Die Flachen kommen dann an die am besten geeigneten Standor-

te. Warum machen Sie das so schrecklich kompliziert?

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Stimpfig, Ihre Redezeit!

Martin Stimpfig (GRUNE): Warum zéhlen diese Flachen dann tberhaupt nicht?
(Beifall bei den GRUNEN)

Josef Schmid (CSU): Herr Kollege Stimpfig, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie auch
den Blick in die Zukunft gepachtet haben. Sie wissen also schon, welche unserer

sechs Moglichkeiten jetzt angewandt wird und welche nicht.
(Zuruf von den GRUNEN)

Ich weil das nicht. Ich halte das Gesetz fir ein gutes Gesetz, weil alle sechs Madglich-
keiten gute Mdglichkeiten sind. Ansonsten darf ich lhre Eingangsfrage mit einer Aus-
gangsfrage beantworten: Sie wissen aber schon, dass in Bayern mehr Sonne scheint

als Wind weht, oder?
(Beifall bei der CSU — Martin Stiimpfig (GRUNE): Und im Winter?)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Abgeordnete

Prof. Ingo Hahn von der AfD-Fraktion.
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(Beifall bei der AfD)

Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Verehrter Herr Vizeprasident, meine verehrten Damen und
Herren, liebe Bayern! Weltrekordpreise fur unsere Energie haben wir auch schon vor
dem Ukraine-Krieg gehabt. Nicht, dass jemand kommt und so tut, als wenn das alles
erst durch die aktuelle Situation bedingt ware! Nein, sie kommen daher, weil wir — alle
Kartellparteien, die hier sitzen, waren daran beteiligt — eine Energiewende haben, die
viel, viel, viel mehr Geld gekostet hat, als sie uns einbringt. Was ist die Konsequenz? —

Die Energiesicherheit ist immer noch nicht gewahrleistet.

Jetzt kommen Sie daher und wollen bei der Windkraft ein Repowering machen, also
alte Windkraftanlagen neu bauen. Sie sollen ndher an die Menschen heran, das heil3t,
sie werden in ihrer Ruhe, in ihrem Heim gestort; sie sollen hoher gemacht werden —
Thema Schattenschlag. Naher und héher — insofern wollen Sie die Menschen daran
gewohnen. Das ist das Stichwort: Sie wollen die Menschen daran gewohnen. Ich sage
Ihnen eines: Ich werde mich niemals daran gewdhnen, dass Sie die Menschen an so

etwas gewohnen wollen.

Dort, wo der Widerstand der Menschen zu grol3 wird — das ist ja durch den Taschen-
spielertrick zu erwarten; Sie wollen § 82 andern —, sagen Sie, Sie wirden die 10-H-
Regel nicht kippen. In Wirklichkeit weichen Sie sie durch das Hintertlirchen auf. Auf-
grund vieler Ausnahmeregelungen kommen die Windrader naher an die Menschen
heran. Dort, wo sich die Menschen wehren, gehen Sie dann in Gebiete, in denen sich
eben keiner wehren kann; denn die Natur kann sich nicht wehren. Sie gehen in die
letzten intakten bayerischen Walder. Selbst die "Suddeutsche Zeitung" hat geschrie-
ben, dass jetzt die Windkraftanlagen in die Bayerischen Staatsforsten einriicken. Und
das alles in einem Gesetzentwurf von CSU und FREIEN WAHLERN. Das ist ein
Drama und natirlich auch ein Kniefall vor den Klimajingern, die aus der links-griinen

Ecke kommen.
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Sie versuchen jetzt, auf eine aktuelle Problematik aufzuspringen, indem Sie sagen,
das wirde zur Energiesicherheit beitragen. Naturlich tut es das nicht, werte CSU, weil
jeder weily, dass es Jahre dauert, bis ein Windrad geplant und gebaut ist. Dabei spre-
chen wir noch gar nicht von den Netzen in Bayern. Das dauert Jahrzehnte. Es braucht
also keiner zu behaupten, dass uns das Energie fir diesen oder den nachsten Winter

bringen wurde.
(Zuruf von der CSU: Aber wir mussen einmal anfangen!)

Insofern ist dies auch Uberhaupt keine Losung. Es ist ein Schaden. Es ist ein Schaden
fur Mensch, Tier und die Natur; denn die Végel, die Fledermause, die Insekten, die
schon heute an diesen Windradern scheitern, konnen sich nicht wehren. Sie kdnnen
sich leider nicht wehren. Deshalb versuchen Sie, in diese letzten intakten Naturgebiete

hineinzugehen. Die AfD wird das nicht mitmachen.

Die letzte Frage, die sich mir stellt, lautet einfach nur: Warum? Warum tut die Regie-
rung so etwas? Fur mich gibt es zwei Moglichkeiten. Entweder Sie haben schlicht
Angst, Angst vor den links-griinen ldeologen, die hier im Haus sitzen und die Sie vor
sich hertreiben, oder — und das ist der schlimmere Fall — Sie sind selbst langst Teil der

linksradikalen Klimasekte geworden,
(Lachen bei den GRUNEN)

da Sie hier tatsachlich einen solchen Gesetzentwurf in das Haus einbringen. Die AfD

wird ihn jedenfalls ablehnen.
(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist Kollege Hans Friedl

von der Fraktion der FREIEN WAHLER.

Hans Friedl (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, verehrte Kolleginnen

und Kollegen! Heute findet die Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Staatsregierung
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zur Anderung der Bayerischen Bauordnung statt. Lassen Sie es mich mit Neil Arm-
strong — einige werden sich an die erste Mondlandung erinnern — versuchen: Ein klei-

ner Schritt fUr die Erde, ein groRRer Schritt fur Bayern.
(Ludwig Hartmann (GRUNE): Fir die CSU, oder?)

Den hier vorliegenden Gesetzentwurf sehen meine Fraktion und ich als kleinen Stein
in einem immer grélRer werdenden Mosaik. Die Auswirkungen des Klimawandels kann

niemand leugnen, und wir mussen ihn angehen — keine Frage.

Ein Beitrag dazu ist der Ausbau der regenerativen Energien. Ich méchte jetzt nicht auf
die Lesbarkeit und die Interpretation von Statistiken zu der Frage eingehen, welches
Bundesland wann welche Trager erneuerbarer Energien umgesetzt hat und welche

Zubauquoten erreicht wurden. Das ist wenig zielflhrend.

Das Ziel heute ist eine Starkung der Windkraft. Man kann dariber diskutieren, ob eine
10-H-Regel, wie sie in der Bayerischen Bauordnung verankert ist, sinnvoll ist. Heute
wollen wir aber die Landeréffnungsklausel des Baugesetzbuches fur Windrader nut-
zen, um die in der Bayerischen Bauordnung bestimmte Abstandsregelung fir Wind-
kraftanlagen zu konkretisieren. Dies wird selektiv vorgeschlagen, und das ist richtig.

Wie gesagt: Es ist ein kleiner Schritt, und er geht in die richtige Richtung.

Die bestehenden Ausnahmen von der 10-H-Regel in Artikel 80 werden erweitert und
so gefasst, dass die 10-H-Regel zum Beispiel in einem Abstand von maximal
2.000 Metern von einem Industrie- oder Gewerbegebiet fallt, wenn der erzeugte Strom
Uberwiegend in diesem Gebiet genutzt wird. Hier wurde bereits in die Landschaft ein-
gegriffen, und nun kénnten Synergieeffekte genutzt werden. Das Gleiche gilt an
Haupteisenbahnstrecken oder an Bundesautobahnen. Hier gilt es nun, die Gestal-

tungsspielraume zu nutzen.

Wir mussen aber auch ehrlich sein. Nicht nur die 10-H-Regel hat dazu beigetragen,

dass der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten ist. Abstande zu Drehfunkfeu-
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ern fUr die Luftfahrt mussten eingehalten werden. Immissionsschutzrechtliche Grenz-
werte und Artenschutz spielten und spielen auch jetzt noch eine Rolle. Fir Funkfeuer
wurde in Berlin eine Lésung gefunden. Wenn wir der Bevolkerung zum Beispiel eine
hohere Larmbelastigung zugunsten der Windrader zumuten wollen, dann brauchen wir

hierfir einen Konsens. Diesen Konsens mussen wir politisch herstellen.

Beim Artenschutz — Stichwort: Roter Milan — ist Bayern wieder einmal Vorreiter. Das
Wirtschafts- und das Umweltministerium unterstitzen die Pilotanlagen zum Vogelmo-

nitoring in der Gemeinde Fuchstal.

Die letzten Monate, aber auch die aktuelle Situation haben gezeigt, dass wir uns so-
wohl auf der Energieerzeugungs- als auch auf der -verbrauchsseite auf breiter Ebene
aufstellen mussen, auch wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien bekampft
wird.Vielleicht sind wir in Bayern uns in der Vergangenheit selbst im Weg gestanden.
Gerade deshalb mussen wir FREIEN WAHLER in der Bayernkoalition den einen oder
anderen Weg weiter korrigieren, um die nachsten Schritte gehen zu kdénnen. Viele klei-
ne Schritte lassen uns das Ziel erreichen. Deshalb werden wir, die Fraktion der FREI-
EN WAHLER im Bayerischen Landtag, dem Gesetzentwurf in allen Stadien des Ver-

fahrens zustimmen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Kollege Friedl, bleiben Sie noch am Red-
nerpult. Zu einer Zwischenbemerkung hat sich der Abgeordnete Prof. Hahn von der

AfD gemeldet.

Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Geschatzter Herr Kollege Friedl von den FREIEN WAH-
LERN, ich finde es bemerkenswert, wie Sie nun auch beim Windkraftausbau vor den

GRUNEN buckeln. Sie schreiben in lhrem Entwurf ja selbst:

Die Regelung in Art. 82 der Bayerischen Bauordnung [...] wurde eingeftihrt, um

einen gerechten Ausgleich zwischen der Forderung erneuerbarer Energien einer-


http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html
http://www.bayern.landtag.de/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000548.html

Protokollauszug
123. Plenum, 27.09.2022 Bayerischer Landtag — 18. Wahlperiode 21

seits und dem Schutz von Natur- und Landschaftsbild andererseits zu ermaogli-

chen.

Nun stelle ich fest: Der Ausbau der Erneuerbaren ist extrem schadlich fur Umwelt und
Natur; Sie selbst haben das Beispiel des Milans genannt. Windrader sind auch fur den
Menschen gesundheitsschadlich. Von der Zerstérung des Landschaftsbildes brauchen

wir wohl gar nicht zu reden.

Wie soll denn bitte dieser "gerechte Ausgleich", den Sie hier lobpreisen, aussehen?
Machen Sie sich hier im Plenum wenigstens einmal ehrlich und sagen Sie ganz Klar,
dass es beim Windkraftausbau keinerlei Gerechtigkeit, weder fir den Menschen noch
fur die Natur noch fir die Tiere, gibt, sondern lediglich volle Geldbeutel fir die Lobby-

freunde der GRUNEN, namlich die Windkraftindustrie.

Hans Friedl (FREIE WAHLER): Lieber Kollege Prof. Hahn, wir FREIEN WAHLER —
das gilt auch fur die CSU — als Teil der Bayernkoalition buckeln mit Sicherheit nicht vor

den GRUNEN.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Wir suchen nach Losungen — zielorientiert —, um den Bulrgerinnen und Burgern die
Energie bereitstellen zu kénnen. Herr Kollege Hahn, wir bekommen im Ausschuss fur
Umwelt und Verbraucherschutz immer wieder mit, dass Sie sich als Naturschitzer, In-
sektenschitzer und Vogelschutzer berufen flhlen. So sehen Sie lhre neue Aufgabe.
Glauben Sie eigentlich, dass das Vogelmonitoring-System in Fuchstal zur Gaudi instal-

liert worden ist?
(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD))

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Das Wort hat Herr Kollege Friedl. Er steht

schon am Redepult.
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Hans Friedl (FREIE WAHLER): Herr Kollege Hahn, ich glaube, dariiber diskutieren
wir besser, wenn Sie weniger Offentlichkeit haben, namlich im Umweltausschuss. Dort

werden Sie mit Sicherheit die eine oder andere Aussage zurickziehen.
(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon, Herr Friedl. — Nachster Red-

ner ist Herr Kollege Florian von Brunn von der SPD-Fraktion.

Florian von Brunn (SPD): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube das,
was in der Antwort auf die Anfrage der CSU-Landesgruppe steht. Es ist ja bekannt,
dass Bayern die hochste installierte Leistung an Photovoltaik, Wasserkraft und Bio-

energie hat. Bayern hat also ein tolles Auto mit einem 300-PS-Motor.

Aber die bayerische Wirtschaft — und generell der Freistaat Bayern mit seinen vielen
Einwohnern — ist ein Lkw. Sie wollen mit einem Pkw-Motor einen Lkw betreiben. Das
erzahlen Sie uns gerade. Damit wird das eigentliche Problem illustriert: Es geht nicht

um die installierte Leistung, Herr Herrmann.
(Beifall bei der SPD und den GRUNEN)

Es geht darum, dass wir es schaffen, mit erneuerbaren Energien das, was wir in Bay-

ern an Energie brauchen, zu erzeugen. Von diesem Ziel sind Sie meilenweit weg.

Heute legen Sie uns diesen Gesetzentwurf vor. Das ist ein Arbeitsbeschaffungspro-

gramm flr die Verwaltung.
(Beifall bei der SPD)

Der Gesetzentwurf ist super kompliziert. Sie reden die ganze Zeit von Burokratieab-

bau, legen uns aber ein Burokratiemonster vor.

Man muss zusatzlich darauf hinweisen, wie lange die Erarbeitung gedauert hat. Ir-

gendwann im Sommer letzten Jahres hatte Markus Sdder einen Entwurf angekindigt.
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Im April, nachdem Putin die Ukraine uberfallen hat und Sie schon daruber geklagt
haben, dass es mit der Energieversorgung eng werde, haben Sie einen Entwurf grof3-
spurig in einer Pressemitteilung des Kabinetts angekiindigt. Erst heute bringen Sie
einen Entwurf zur Ersten Lesung ein. Sie kritisieren die ganze Zeit die Bundesregie-

rung und bekommen selber nichts hin.

Ende des Jahres soll das Gesetz verabschiedet werden. Dann beginnt die Verwaltung,
es umzusetzen. Wenig spater findet schon die Landtagswahl statt, und das Problem
ist fir Sie erledigt. So, wie Sie es machen, kann man mit dem Thema "Energieversor-

gung der Zukunft in Bayern" nicht umgehen.
(Beifall bei der SPD und den GRUNEN)

Ich weil} nicht, ob Sie schon einmal in der Nacht hinausgegangen sind und geschaut
haben, ob die Sonne scheint. Ich kann es Ihnen sagen, Herr Herrmann: Die Sonne

scheint nicht. Also liefert auch die Photovoltaik keinen Strom.

Wenn Sie im Winter in Badehose hinausgegangen sind, werden Sie vielleicht festge-
stellt haben: Es ist nicht warm, weil die Sonne im Winter kaum warmt. Die Photovoltaik

liefert also auch im Winter nicht genug Strom.

Genau deswegen brauchen wir die Windkraft. Ich wiederhole unsere Aufforderung an
Sie — ich habe sie schon in der Aktuellen Stunde formuliert —: Legen Sie lhre ideologi-
schen Scheuklappen zur Seite, erkennen Sie die Realitdt an und bauen Sie endlich

die Windkraft aus!
(Beifall bei der SPD und den GRUNEN)

Windkraft und Photovoltaik erganzen sich hervorragend. Wenn man es zusammen be-
trachtet, kommt man zu dem Ergebnis: Die Windkraft liefert dann, wenn die Photovol-
taik nicht liefert, und die Photovoltaik liefert dann, wenn die Windkraft nicht liefert.

Dann braucht man auch weniger Speicher und weniger Leitungen.
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(Zurufe von der AfD: Unsinn! — Total Iacherlich!)

— Die Stérungen von rechts sind mir jetzt egal. — Roland Weigert ist gerade gegangen.
Der Wirtschaftsminister ist auch nicht da. Er hat sich vor Kurzem in der Oberpfalz ein
Projekt der Firmengruppe Bogl angeschaut, die genau dort Windrader gebaut hat, wo
schon Photovoltaik vorhanden ist. Aus gutem Grund hat Bégl so gehandelt; denn sie
wissen, dass sich beides gegenseitig erganzt und dass nur ein Einspeisepunkt beno-

tigt wird.

Mit Ihrem Gesetzentwurf aber kommen wir Gberhaupt nicht weiter. Damit wird es nicht
gelingen, den zukinftigen Bedarf der bayerischen Industrie und der bayerischen

Haushalte zu decken. Sie mussen einmal so ehrlich sein und das eingestehen.

Ich habe heute interessiert zur Kenntnis genommen, dass der Ministerprasident — er
war ja nicht im Landtag — Arnold Schwarzenegger mit dem Ehrenpreis des Baye-
rischen Fernsehpreises ausgezeichnet hat. Arnold Schwarzenegger hat gesagt, er
wisse gar nicht, warum. Auch wir wissen nicht genau, warum der Ministerprasident es
gemacht hat. Ich weild nicht, ob er sich als Terminator der Windkraft in Bayern sieht

oder ob er diese Auszeichnung Horst Seehofer Giberlasst.

Ich kann Ihnen nur sagen: Der Vergleich mit Arnold Schwarzenegger hinkt. Der Minis-
terprasident ist der Don Quijote in Bayern. Er kdmpft gegen Windmuhlenfligel und ist
ein Ritter von der traurigen Gestalt, was erneuerbare Energien angeht. — Vielen Dank

far Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der SPD und den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr von Brunn, es gibt noch eine Zwi-
schenbemerkung des Abgeordneten Hahn von der AfD-Fraktion. Herr Prof. Hahn, bitte

schon.

Florian von Brunn (SPD): Heute bleibt mir gar nichts erspart.
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Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Herr Kollege Brunn, ich weil3 nicht, ob Sie schon einmal
etwas von Dunkelflaute gehort haben. Sie haben ja wohl schon einmal mit Badehose
nachts draulen gestanden; das wird eine Nacht gewesen sein, in der es nicht nur
dunkel war, sondern in der auch der Wind geweht hat. Aber es gibt die Situation, dass
selbst nachts der Wind nicht weht, auch wenn Sie sich das vielleicht nicht vorstellen

konnen.

Aber zur Sache: Wir haben seit 20 Jahren die Energiewende. Der Ihrer Partei angeho-
rende damalige Bundeskanzler Gerhard Schroder startete sie, und sie wurde dann
20 Jahre lang fortgesetzt. Was ist die Konsequenz von 20 Jahren SPD-Energiewen-
de? Wir haben wahnsinnige Preise, ja Weltrekordpreise. Es stand neulich im "Focus":
Im Januar hatten wir die hochsten Preise weltweit, und das wegen der Energiewende,

weil sie so unglaublich teuer ist.

Von dieser Medizin — lhrer Windkraft — haben wir schon so viel bekommen, dass die
Leute den Strom langsam nicht mehr bezahlen kénnen; so teuer ist er geworden. Und
Ihnen fallt nichts Besseres ein als zu sagen: Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Wir

wollen mehr, noch mehr von dieser Medizin.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Denken Sie bitte an das Ende lhrer Rede-

zeit.

Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD): Dann will ich lhnen noch eines sagen: Dieses Land wird
ganz krank werden, und die Leute werden kein Geld mehr haben. Das ist auf lhre Ini-

tiative aufgebaut worden.

Florian von Brunn (SPD): Herr Hahn, wenn Sie sich zu Wort melden, dann weil} ich

schon, woher der Wind weht.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Allerdings kann ich das verneinen. Im Gegensatz zu lhnen bzw. der AfD gehe ich Ubli-

cherweise nicht nachts mit Badehose auf die StralRe. Ich kann lhnen aber sagen, dass
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Windkraft die gunstigste Form der Energieerzeugung ist. Vielleicht sollten Sie sich
nicht nur mit alternativen Fakten beschaftigen — das machen Sie ja am liebsten —, son-
dern auch mit der Realitat, mit wissenschaftlichen Fakten. Dann wissten Sie das,

Herr Professor.
(Beifall bei der SPD — Zuruf von der AfD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. — Nachster Redner ist Herr

Kollege Albert Duin von der FDP-Fraktion.

Albert Duin (FDP): Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Langsam, aber si-
cher kommt auch die Staatsregierung — scheinbar — zur Vernunft und korrigiert die
Fehler der Vergangenheit. Wir leiden heute unter zweifelhaften Entscheidungen, die in
der Vergangenheit erfolgt sind. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie Herr Ai-
wanger vor Ort gewesen ist und gegen die HGU-Leitungen gewettert hat. Heute stellt
sich heraus, dass sie doch sehr notig sind, damit wir eine vernlnftige Energieversor-

gung haben.

Ich glaube, hier wird vieles durcheinandergeworfen. Herr Stimpfig sagt, wir lagen bei
der Versorgung mit erneuerbaren Energien hinter den norddeutschen Landern zuruck.
Josef Schmid entgegnet: Wir fihren. — Herr Stimpfig redet vermutlich nur von der
Wind- und der Sonnenenergie, wahrend Josef Schmid anscheinend das ganze Paket,
mit Wasserkraft und allem Drumherum, meint. Man muss schon sehen, dass auch die

Wasserkraft zu den Erneuerbaren gehort.

Nichtsdestotrotz gilt: Wir mussen bei den erneuerbaren Energien unbedingt etwas tun
— ganz klar. Es wird auch nicht sofort funktionieren.Aber auch wenn der Prof. Hahn
sagt, das dauert noch 20 Jahre, da brauchen wir gar nicht erst anfangen —, gilt: Wenn

wir nicht anfangen, werden wir nicht fertig werden.

(Beifall bei der FDP — Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD))
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Ich finde den Schritt jetzt richtig anzufangen. Das ist ein Gesetzentwurf, und wir wer-
den noch viel Gelegenheit haben, Anderungen hineinzubringen. Vielleicht ist er auch
ein bisschen mit heilRer Nadel gestrickt, weil man doch gesehen hat, dass das jetzt
sehr naotig ist. Jetzt sollen also die Lockerungen der 10-H-Regelung kommen: Vorrang-
und Vorbehaltsgebiete, Gewerbe- und Industriegebiete, auf Truppenibungsplatzen
und so weiter und so fort. Je nach dem, wenn man mal fragt, missen 300, 600, 800

oder vielleicht 1.000 Windanlagen aufgestellt werden.

Dieses Gewurschtel bringt uns im Moment nicht weiter. Wir gaukeln den Leuten drau-
Ren vor, dass wir die Lésung haben, indem wir Windanlagen oder auch Photovoltaik-
Anlagen bauen. Aber das Ganze dauert Jahre. Wir mussen bis dahin aber Gber die

Runden kommen.

Jetzt wird schon von zwei Preiszonen in Deutschland gesprochen. Es kann ja wohl
nicht wahr sein, dass wir Uber Jahrzehnte aus Bayern einen Riesenanteil, einen Soli-
daritatszuschuss, gezahlt haben, damit eben alles aufgebaut werden kann, und auf
einmal sollen wir benachteiligt werden. Das funktioniert nicht. Wir brauchen auf alle

Falle zuverlassigen, grundlastfahigen Strom in Bayern.

Ich denke an die Industriebetriebe, die ich schon besucht habe: Das sind Glas und Ke-
ramik, und naturlich auch die Chemie oder auch kleine Unternehmen. Sie stehen
heute wirklich vor dem Ubel, fragen zu miissen: Ja, wie soll ich denn weitermachen,
wenn sich meine Energiekosten verzehnfacht haben? — Dartiber missen wir jetzt so-

fort reden. Das ist sofort auf den Tisch zu bringen.

Windkraft in Zukunft: ja. Wir mussen die Flachen gut aussuchen, und wir dirfen uns
die Bevolkerung nicht zum Feind machen, weil sie uns im Prinzip wahlt und darauf

vertraut, dass wir fur sie die richtigen Entscheidungen treffen.

Aber, Herr von Brunn, Sie haben mich leider einfach gereizt: Wenn ich im Winter mit
der Badehose tagsuber drauf’en stehe und die Sonne scheint, dann friert es mich

zwar, aber die Photovoltaik-Anlage liefert mehr Strom als im Sommer, weil namlich der
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Wirkungsgrad bei Kalte auf alle Falle steigt. Ein bisschen physikalisches Wissen sollte

man schon haben, denn sonst braucht man nichts anfangen.
(Beifall bei der FDP — Florian von Brunn (SPD): Also Herr Duin!)

Der Gesetzentwurf geht also in die richtige Richtung. Wir werden uns in Zukunft auch
nicht verschlielen. Im Moment ist das noch gewurschtelt. Wir werden noch ein biss-
chen daran rumarbeiten. So, in der vorliegenden Form, lehnen wir den Gesetzentwurf

ab.
(Beifall bei der FDP)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke. — Der nachste Redner ist der Abge-

ordnete Raimund Swoboda.

Raimund Swoboda (fraktionslos): Hohes Haus, verehrte Blrger! Die S6der-Adminis-
tration von CSU und FREIEN WAHLERN dreht ein Jahr vor der Bayern-Wahl hektisch
am Windrad; denn es geht um Sein oder Nichtsein. Nichtsein, das ist die Bedrohung
des Burgerschutzes, die Gefahrdung des Landschaftsschutzes, die Gefahrdung des

Artenschutzes und naturlich auch die Gefahrdung der politischen Vernunft.
(Tobias Reif (CSU): Ihr Nichtsein ist ja schon besiegelt!)

Sein bedeutet fur Soder das Verbleiben an der Macht. Er winschte sich das zumin-
dest. Die CSU ist aber leider labil geworden, nicht nur in ihrer Ausrichtung als christ-
lich-konservativ-burgerlich — das war einmal —, sondern auch in ihrer praktischen Poli-
tik, wie diese Anderung der Bayerischen Bauordnung einmal mehr zeigt. Die CSU gibt
damit eine verlassliche Haltung auf und schwenkt ein auf die debile, linkisch-griine Kii-

mapolitik.

Nominal bleibt die 10-H-Regel, also die Abstandsregel, erhalten. Rechtlich und tat-
sachlich reduzieren die sechs Ausnahmefallgruppen den bisherigen Abstand von zwei

Kilometern auf einen Kilometer. Vorrang- und Vorbehaltsgebiete mit bereits vorhande-
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nen Windradern — man spricht da von Vorbelastung — konnen erneuert, erweitert und
verdichtet werden, was die klnftige kommunale Planungshoheit de facto sehr be-
schranken wird. Die CSU setzt dabei auf den Gewdhnungseffekt. Man kdnnte auch
sagen: auf die Verdummung der Bevodlkerung vor Ort. Das gilt auch fir die Ausweitung

auf Waldgebiete.

Es ist eindeutig: Die CSU geht raus aus den stabilen Energietragern Atom, Kohle, Ol,
Gas und rein in die Flatterenergien Sonne und Wind. Doch ich rate der CSU: Seien

Sie vorsichtig, damit Sie selbst nicht ins Flattern kommen.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Abgeordneter, denken Sie an das

Ende lhrer Redezeit!

Raimund Swoboda (fraktionslos): In Europa vollzieht sich zurzeit ein Rechtsrutsch,
und diese Windrader, die Sie jetzt bauen und verdoppeln wollen, kénnten fur Sie zu

den Grabsteinen lhrer Macht werden.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Abgeordneter, das Ende |hrer Rede-

zeit ist erreicht.
Raimund Swoboda (fraktionslos): Ich winsche Ihnen dabei viele Bauchschmerzen.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Die Aussprache ist geschlossen. Ich schla-
ge vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss fur Wirtschaft, Landesentwicklung, Ener-
gie, Medien und Digitalisierung als federfUhrendem Ausschuss zu Uberweisen. Erhebt

sich Widerspruch? — Nein. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses fiir Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und
Digitalisierung

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 18/23858

zur Anderung der Bayerischen Bauordnung

2. Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Annette Karl,
Ruth Miiller u.a. und Fraktion (SPD)

Drs. 18/24285

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung der Bayerischen Bau-
ordnung

hier: Abschaffung der sog. 10H-Regelung

(Drs. 18/23858)

3. Anderungsantrag der Abgeordneten Jiirgen Baumgartner,
Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander Koénig u.a. und Fraktion (CSU),
Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Hans Friedl u.a. und Frak-
tion (FREIE WAHLER)

Drs. 18/24396

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung der Bayerischen Bau-
ordnung
(Drs. 18/23858)

. Beschlussempfehlung:

Zustimmung

Berichterstatter: Alexander Konig
Mitberichterstatter: Martin Stiimpfig
Il. Bericht:

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss fir Wirtschaft, Landesentwicklung,
Energie, Medien und Digitalisierung federfuhrend zugewiesen.
Der Ausschuss fur Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf endberaten.
Zum Gesetzentwurf wurden die Anderungsantrage Drs. 18/24285 und
Drs. 18/24396 eingereicht.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsiibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfii-

gung.
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2. Der federfuhrende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 64. Sitzung am
29. September 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:

CSuU:

B90/GRU:

FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

FDP:
Zustimmung empfohlen.

3. Der Ausschuss fir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat
den Gesetzentwurf und die Anderungsantrage Drs. 18/24285 und Drs.
18/24396 in seiner 86. Sitzung am 13. Oktober 2022 endberaten.

Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung

Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-

gebnis:

CSu:

B90/GRU:

FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

FDP: )
Zustimmung empfohlen mit der MaRgabe, dass folgende Anderungen

Zustimmung
Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung
Ablehnung

durchgefiihrt werden:

I. § 1 wird wie folgt gedndert:
1. Vor Nr. 1 wird folgende Nr. 1 eingefugt:
,1.In Art. 57 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b wird die Angabe ,2 m*“ durch die
Angabe ,2,5 m“ ersetzt.
2. Die bisherigen Nrn. 1 und 2 werden die Nrn. 2 und 3.

II.  Im neuen § 1 Nr. 2 Buchst. b (dort in Abs. 5 Nr. 6) und in § 3 Satz 1 wird
als Datum des Inkrafttretens jeweils der ,16. November 2022 und in § 3
Satz 2 als Datum des abweichenden Inkrafttretens der ,31. Mai 2023 ein-
geflgt.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 18/24396 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:

CSU:

B90/GRU:

FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

FDP:

Zustimmung
Zustimmung
Zustimmung
Ablehnung

Zustimmung
Zustimmung

Zustimmung empfohlen.
Durch die Aufnahme in die Stellungnahme des endberatenden Ausschusses
hat der Anderungsantrag seine Erledigung gefunden.

Hinsichtlich des Anderungsantrags Drs. 18/24285 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:

CSuU:

B90/GRU:

FREIE WAHLER:
AfD:

SPD:

FDP:
Ablehnung empfohlen.

Ablehnung
Zustimmung
Ablehnung
Ablehnung
Zustimmung
Zustimmung
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Kerstin Schreyer
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Beschluss

des Bayerischen Landtags

Der Landtag hat in seiner heutigen 6ffentlichen Sitzung beraten und beschlossen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Drs. 18/23858, 18/24537

Gesetz zur Anderung der Bayerischen Bauordnung

§1
Anderung der Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes
vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In Art. 57 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b wird die Angabe ,2 m“ durch die Angabe ,2,5 m*
ersetzt.

2. Art. 82 wird wie folgt geandert:

a) In Abs. 3 werden nach der Angabe ,nach Abs. 1 die Woérter ,, , das nicht unter
Abs. 5 fallt,“ eingefugt.

b) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefligt:

»(5) Die Abs. 1 und 2 finden ferner keine Anwendung auf Vorhaben, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, welche

1. inVorrang- und Vorbehaltsgebieten fur Windkraft im Sinn des Art. 14 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 und 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes oder auf Son-
derbauflachen oder in Sondergebieten fur Windkraft, die durch Flachennut-
zungsplan festgesetzt sind, errichtet werden,

2. in einem Abstand von hdchstens 2 000 m zu einem Gewerbe- oder Industrie-
gebiet errichtet werden und bei denen der erzeugte Strom Uberwiegend zur
Versorgung der in dem Gewerbe- oder Industriegebiet liegenden Gewerbe-
und Industriebetriebe bestimmt ist,

3. langs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn des § 47b Nr. 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), Bundesautobahnen oder vier- oder
mehrstreifigen Bundesstralen in einer Entfernung von bis zu 500 m errich-
tet werden; die in § 9 des Bundesfernstraliengesetzes geregelten Anbau-
verbots- und Anbaubeschrankungszonen, sich aus anderen 6ffentlich-recht-
lichen Vorschriften ergebende gesetzliche Mindestabstéande sowie im Ein-
zelfall dartber hinaus erforderliche Sicherheitsabstdnde sind hinzuzurech-
nen,

4. die Voraussetzungen des § 16b Abs. 1 und 2 BImSchG in der am 31. Au-
gust 2021 geltenden Fassung erfiillen,

5. auf militarischem Ubungsgelande errichtet werden oder

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschiisse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle
Sitzungstibersicht steht unter www.bayern.landtag.de — Aktuelles/Sitzungen zur Verfiigung.
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6. im Wald im Sinn des Art. 2 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Waldgesetzes
errichtet werden, wenn von der Mitte des MastfuRes zum Waldrand mindes-
tens ein Abstand in Héhe des Radius des Rotors eingehalten wird; Voraus-
setzung ist, dass der Wald bereits am 16. November 2022 bestanden hat.”

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.
Nach Art. 82 wird folgender Art. 82a eingefugt:
JArt. 82a
Feste Abstandsvorschriften fur Windenergieanlagen

1§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung
oder Nutzung der Windenergie dienen, in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 bis 6 genannten
Fallen nur Anwendung, wenn diese Vorhaben einen Mindestabstand von 1 000 m
zu Wohngebauden in Gebieten mit Bebauungsplanen (§ 30 BauGB), innerhalb im
Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) — sofern in diesen Gebieten
Wohngebaude nicht nur ausnahmsweise zulassig sind — und im Geltungsbereich
von Satzungen nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 2Art. 82 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 3Im Fall des Art. 82 Abs. 4 findet Satz 1 keine Anwendung.”

§2
Weitere Anderung der Bayerischen Bauordnung
Nach Art. 82a der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1
dieses Gesetzes geandert worden ist, wird folgender Art. 82b eingefugt:

LArt. 82b
Windenergiegebiete
Die Mindestabstande nach Art. 82 und 82a finden keine Anwendung auf Flachen in

Windenenergiegebieten gemaR § 2 Nr. 1 des Windenergieflachenbedarfsgesetzes.”

§2

Die
I.V.

§3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 16. November 2022 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt
am 31. Mai 2023 in Kraft.

Prasidentin

Karl Freller
I. Vizeprasident



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring
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Albert Duin
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Staatsminister Christian Bernreiter
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eroff-

ne die Sitzung nach der Mittagspause und rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Anderung der Bayerischen Bauordnung (Drs. 18/23858)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Anderungsantrag der Abgeordneten Florian von Brunn, Annette Karl, Ruth
Miiller u. a. und Fraktion (SPD)
hier: Abschaffung der sog. 10H-Regelung (Drs. 18/24285)

und

Anderungsantrag der Abgeordneten

Jurgen Baumgartner, Prof. Dr. Winfried Bausback, Alexander Koénig u. a. und
Fraktion (CSU),

Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Hans Friedl u. a. und Fraktion (FREIE
WAHLER)

(Drs. 18/24396)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Die Gesamtredezeit der Fraktionen betragt
nach der Festlegung im Altestenrat 32 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung ori-
entiert sich dabei an der Redezeit der starksten Fraktion. Ich eréffne die Aussprache.

Erster Redner ist der Kollege Alexander Konig von der CSU-Fraktion.

Alexander Konig (CSU): Herr Vizeprasident, Kolleginnen und Kollegen! Bis vor Kur-
zem haben BUNDNIS 90/DIE GRUNEN der Bevoélkerung erklart, wir brauchten keine
Atomkraftwerke mehr Uber den 31.12.2022 hinaus. Heute halten die GRUNEN den
Weiterbetrieb von deutschen Atomkraftwerken fur unabdingbar. Bis vor der Landtags-
wahl in Niedersachsen hielten die GRUNEN den Weiterbetrieb von nur zwei Atom-

kraftwerken in Deutschland flr ausreichend. Nach der Landtagswahl begriften
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BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Entscheidung des Bundeskanzlers, ein weiteres

Atomkraftwerk in Niedersachsen weiter zu betreiben.
(Zuruf von den GRUNEN: Genau wie Sie!)

Bis vor Kurzem erklarte uns der Kollege Stumpfig, dass es eine Gasllicke, aber dass
es keine Stromliicke gebe. Heute schlieBen die GRUNEN und ihr Wirtschaftsminister
die Stromlicke mit dem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und der Wiederinbetrieb-

nahme von Kohlekraftwerken.
(Tobias Reif® (CSU): So ist es!)

Die GRUNEN haben die eigene Wahlerschaft flir dumm verkauft.
(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Man versucht, das totzuschweigen und vom eigenen Irrtum abzulenken
(Zuruf des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

mit falschen Behauptungen Uber die Uberaus erfolgreiche Energiepolitik der Baye-
rischen Staatsregierung. Das ist eine unzutreffende Geschichte, die von Ihnen immer

wieder wiederholt wird, die dadurch aber nicht wahrer wird.

Richtig ist, dass bereits heute mehr als die Halfte der bayerischen Stromerzeugung
durch regenerative Energietrager erfolgt und Bayern sowohl nach der installierten
Leistung der regenerativen Energietrager als auch nach der Bruttostromerzeugung der

erneuerbaren Energietrager einen absoluten Spitzenplatz in Deutschland einnimmt.
(Zuruf des Abgeordneten Martin Stimpfig (GRUNE))

Sowohl bei der Wasserkraft als auch bei der Biomasse, der Photovoltaik und der Geo-
thermie haben wir in Bayern mit Abstand die grofite installierte Leistung. Bei der Wind-
energie liegen wir weit vor Baden-Wurttemberg auf einem mittleren achten Platz. Auch

bei der Bruttostromerzeugung aus regenerativen Energien sind wir in Bayern bei der
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Wasserkraft, Photovoltaik, Biomasse und Geothermie in Deutschland absolut fihrend.
Nur bei der Windkraft liegen wir im Landervergleich vor Hessen, vor Thiringen und vor

Baden-Wdrttemberg auf einem mittleren siebten Platz.
(Florian von Brunn (SPD): Haben Sie das selbst gefalscht?)

Somit ist klar: Wir brauchen einen weiteren Ausbau aller erneuerbaren Energietrager.
Wahrend der Ausbau der Photovoltaik wirklich mit Riesenschritten vorangeht — allein
im laufenden Jahr 2022 wurden bis Ende August Uber 1,3 Megawatt zusatzlicher Leis-
tung an Photovoltaik in Bayern installiert —, mussen wir bei der Windenergie, aber

auch bei der Geothermie an Tempo zulegen.

Den Ausbau der Windenergie wollen wir mit dem vorliegenden Anderungsgesetz zur
Bayerischen Bauordnung wesentlich beschleunigen. Hierzu wird bereits ab dem
16. November 2022 in sechs Fallgruppen der Mindestabstand fur Windrader auf
1.000 Meter zur nachsten Wohnbebauung reduziert: in Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten fir Windkraft, in Korridoren um Gewerbe- und Industriegebiete zur Eigenversor-
gung der dortigen Betriebe, in einem 500-Meter-Gurtel entlang von Bundesautobah-
nen, mehrspurigen Bundesstrallen und Haupteisenbahnstrecken, dort, wo bestehende
Windkraftanlagen ersetzt werden, in militarischen Ubungsgelanden — falls es der Bund
zulasst, wollen wir erst einmal schauen — und, Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt
in Waldflachen. Dort wird es bereits ab dem 16. November dieses Jahres moglich

sein, Windkraftanlagen mit einem Mindestabstand von 1.000 Metern zu errichten.

Nachdem auch dort, wo es vermeintlich Uberhaupt keine Abstandsregelung gibt,
Windrader wegen der Immissionen immer nur mit einem zu errechnenden Mindestab-
stand zur Wohnbebauung errichtet werden dirfen, sind wir davon Uberzeugt, dass die
neue 1.000-Meter-Regelung eine gute und einfache Regelung ist — eine Regelung
zudem, die alle Burgerinnen und Burger leicht verstehen kénnen und die fur jeden ein-
fach berechenbar ist. Wir gehen davon aus, dass allein fur die Fallgruppe Verkehrsfla-

chen — und hier insbesondere flr die Fallgruppe Wald — ein gro3es Potenzial weiterer
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Standorte fur sofort zu realisierende Windkraftanlagen geschaffen wird. Wir hoffen,
dass die leicht zu verstehenden Regelungen Investoren und hoffentlich auch Blrger-
genossenschaften ermutigen werden, die erforderlichen Windenergieanlagen in allen
Landesteilen und in allen Regionen Bayerns zu errichten. Wir hoffen auch, dass die

ortlichen Gemeinschaften hierbei eine besonders aktive Rolle spielen werden.

Der Beratungsverlauf des Gesetzentwurfs im Plenum und in den Ausschissen hat

keine neuen Erkenntnisse gebracht.
(Lachen des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD))

Vielmehr haben sich die Einlassungen der Opposition in Fundamentalkritik an der im
Ubrigen weiterhin geltenden 10-H-Regel erschépft. Eigene, in Bayern sofort wirksame

Vorschlage wurden seitens der Opposition nicht vorgebracht.
(Zuruf von den GRUNEN: Sie kénnen 10 H ganz einfach streichen!)

Damit kommen wir viel schneller voran als mit dem Wind-an-Land-Gesetz des Bun-
des, nach welchem erst ab dem 1. Juni 2023 in sogenannten Windenergiegebieten,
also in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten, nur noch das Bundes-Immissionsschutzge-
setz gelten wird. Dieses Bundesgesetz sieht daruber hinaus vor, dass Bayern erst bis
zum 31.12.2027, also erst in mehr als funf Jahren, einen Flachenbeitragswert von nur

1,1 % der Landesflache fur Windenergieanlagen auszuweisen hat.
(Tim Pargent (GRUNE): Sie diirfen auch mehr!)

Das ist wirklich wenig, Kolleginnen und Kollegen, angesichts des Potenzials, das wir

nach dem Windatlas tatsachlich haben,
(Tim Pargent (GRUNE): Sie diirfen mehr! Das verbietet niemand!)

wonach bereits heute 0,7 % der Landesflache fur Windenergie ausgewiesen sind. Es
stimmt nicht, was Sie sagen, und das sage ich lhnen jetzt. Es ist geradezu paradox an

dieser Bundesregelung, dass die Privilegierung fur Windkraftanlagen auf3erhalb von
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Vorrang- und Vorbehaltsgebieten nach dem Wind-an-Land-Gesetz entfallen wird, so-
bald dieser nicht sehr ambitionierte Flachenbeitragswert erreicht ist. Kolleginnen und
Kollegen von den GRUNEN und von den Roten, das ist eine energiepolitische Fehl-

steuerung des Bundes ersten Ranges!
(Unruhe bei den GRUNEN)

Bereits heute ist vollig klar, dass die Windenergie durch dieses Bundesrecht auch bei
uns in Bayern ausgebremst werden wird, sobald der Wert von 1,1 % der Landesflache

erreicht sein wird.
(Unruhe bei den GRUNEN und der SPD)

Doch zunachst geht es darum, zumindest den vom Bund vorgegebenen Flachenbeit-
ragswert von nur 1,1 % der Landesflache zu erreichen. Dazu dient der vorliegende
Gesetzentwurf, der Windkraft voranbringen wird und gleichzeitig die Beachtung der
berechtigten Interessen unserer Wohnbevolkerung durch die Aufrechterhaltung der
10-H-Regelung gewahrleisten wird. Ich bitte um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.
Es versteht sich von selbst, dass wir zum x-ten Mal den Anderungsantrag der SPD auf

Abschaffung der 10-H-Regel ablehnen werden.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke, Herr Kénig. — Es gibt eine Zwi-
schenbemerkung von Herrn Kollegen Martin  Stimpfig von BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN.

Martin Stimpfig (GRUNE): Sehr geehrter Herr Kollege Kdnig, Sie sind Jurist. Ich
habe lhnen hier schon einmal im Rahmen einer Zwischenbemerkung die Frage ge-
stellt, wie es begrundbar ist, dass man sagt: Wenn im Wald unterschiedliche Eigentu-
merverhaltnisse sind, wird abgewogen, da geht es und da nicht. — Sie haben darauf
gesagt: Ja, das sehen Sie als problematisch an. — Jetzt frage ich Sie: Wie sehen Sie

das in Abwagung Ackerflache und Wald? Wenn jemand eine Ackerflache hat und
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modchte da eine Windkraftanlage bauen, dann geht das momentan nicht. Da gilt 10 H.
Wenn das aber ein Stlck in den Wald hineinrutscht, ware das anscheinend maoglich.
Das ist juristisch sehr dinn. Ich mdéchte gern lhre Begrindung wissen, wie Sie bei
einem Rechtsstreit Investitions- und Rechtssicherheit mit diesem Gesetzentwurf ge-

wabhrleisten kdnnen.

Alexander Konig (CSU): Vielen Dank fiur die Frage, Herr Kollege Stimpfig. Zurzeit
gibt es diese Differenzierung zwischen Acker und Wald Uberhaupt nicht. Wir haben in
jedem Fall die 10-H-Regel mit dem Abstand zur Wohnbebauung. Das ist der bisher
geltende Fall. In Zukunft wird es so sein, dass es in Waldgebieten in dem Sinn eine
Privilegierung gibt, dass Windrader, die dort mit einem gewissen Rotordurchmesser
und mit einem bestimmten Mindestabstand zum Waldrand errichtet werden, nur einen

Abstand von 1.000 Metern zur Wohnbebauung haben mussen.
(Florian von Brunn (SPD): Sie haben die ganze Tribline leergeredet!)

— Lassen Sie mich bitte die Frage beantworten, Herr von Brunn. Juristisch ist das na-
turlich kein Problem, denn es ist eine Abwagung des Gesetzgebers. Wir haben hier
von dem Abwagungsrecht Gebrauch gemacht, wie wir Dinge bei unterschiedlichen
Sachverhalten unterschiedlich regeln wollen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen,
dass es sehr wohl ein grof3er Unterschied ist, ob ein Windrad im Wald mit einem ge-
wissen Mindestabstand zum Waldrand steht oder ob es auf freier Flache auf einem
Acker steht. Das ist eine wohlbegrindete Abwagung, und das ist das Ergebnis dieser
Abwagung. Juristisch ist das nach unserer Uberzeugung nicht angreifbar. Wir sind zu

dem Ergebnis gekommen, dass es sinnvoll ist, diese Differenzierung vorzunehmen, —

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Konig, bitte beachten Sie lhre Rede-

zeit.

Alexander Konig (CSU): — weil der Wald und der dann noch vorhandene Abstand
vom Windrad bis zum Rand des Waldes einen zusatzlichen Schutz flr die Wohnbevol-

kerung bieten.
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(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. — Nachster Redner ist Herr

Kollege Martin Stiimpfig von der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Martin Stiimpfig (GRUNE): Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Kolleginnen
und Kollegen! In Bayern geht es rickwarts. Die Stromproduktion hat im Jahr 2021 ab-
genommen. Sie lag die letzten Jahre bei rund 39 Terawattstunden im Vergleich zu
37,5 Terawattstunden im Jahr 2021. Dabei nahm die Windkraft besonders ab und lie-

ferte nur 5 % des bayerischen Strombedarfs.
(Zuruf)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das ist in Deutschland einmalig. Das ist bei-
spiellos. Wir stehen mitten in einer Energiekrise, und in einem Bundesland geht die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zurtck. Das ist beispiellos.
(Beifall bei den GRUNEN)

Herr Kbénig, Sie haben in lhrer Rede wieder von der Atomkraft angefangen. Es waren
sechs Kollegen aus lhrer Fraktion anwesend. Auch wenn Sie lhre Platte wieder einmal
abspielen, kénnen Sie nicht darUber hinwegtauschen, dass das die Auswirkungen
einer miserablen Energiepolitik, der Blockadepolitik der CSU und der FREIEN WAH-

LER, sind. Damit muss endlich Schluss sein.
(Beifall bei den GRUNEN)

Ein konsequenter und klug durchdachter Ausbau der Windkraft ist notwendig. Der In-
halt des heute vorliegenden Gesetzentwurfs der Staatsregierung ist in keiner Weise
die Losung. Der Inhalt ist kompliziert und rechtlich kaum haltbar. Zu den Ausflihrungen
des Kollegen Konig hinsichtlich Acker oder Wald kann man dann zu der AzP die Ant-
wort der Staatsregierung lesen, dass die Windkraftanlagen im Wald schon noch wahr-

nehmbar sind. Eine Windkraftanlage hat eine Hohe von 200 Meter. Eine Fichte ist
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30 Meter hoch. Herr Konig, die Windkraftanlagen ragen also 170 Meter Uber die
Baume hinaus. Zu behaupten, dass ein Schutz durch den Wald gegeben ware und
dieser Standort besser ware, ist rechtlich auRerst dinn. Sie werden eine Bruchlan-

dung erleiden.
(Beifall bei den GRUNEN)

Dasselbe qilt fur die Industriegebiete. Es heilt, Gberwiegend soll der Strom im Indus-
triegebiet verbraucht werden. Daflir muss der Strom bestimmt sein. Das ist alles ganz,
ganz dunn. Das ist Dilettantismus. Dieser Dilettantismus setzt sich weiter fort. In Bay-
ern gibt es 18 Regionale Planungsverbande. In 11 davon gibt es eine Regionalplanung
mit einer Ausschlusswirkung. Das bedeutet, au3erhalb der bereits ausgewiesenen
Windkraftflachen ist Windkraft nicht mdglich. Die zahlreichen Ausnahmen, die Sie sich
jetzt ausgedacht haben, greifen Uberhaupt nicht. Die gehen komplett ins Leere. Auf
zwei Dritteln der Flache Bayerns gehen die Regelungen, die Sie heute machen, kom-
plett ins Leere. Auf ein Drittel der Flache Bayerns haben die Regelungen durchaus
Auswirkungen. Das betrifft sieben Regionale Planungsverbande. Aber Sie von der
CSU und den FREIEN WAHLERN haben noch nicht auf dem Schirm, was das eigent-
lich bedeutet. Das sind die zwei Regionalen Planungsverbande in Schwaben und die
anderen funf, die bisher noch gar nichts gemacht haben: Minchen, Regensburg,
Oberpfalz-Nord, Bayerischer Untermain und Ingolstadt. Wenn das Gesetz am 16. No-
vember in Kraft tritt, ist es sofort moglich, ohne Bebauungsplan, ohne Flachennut-
zungsplan, ohne Regionalplanung in diese Flachen zu bauen, zum Beispiel in einen
Wald. Das hat mit einer klugen, durchdachten Planung fir die Windkraft GUberhaupt
nichts zu tun. Das ist Dilettantismus pur. Sie Uberfordern die Planungsverbande kom-
plett. Sie machen alles kaputt, was irgendetwas mit der Regionalplanung zu tun hat.

Das geht wirklich mehr ruckwarts als vorwarts. Das ist wirklich nur Dilettantismus.

(Beifall bei den GRUNEN)
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Hoéren Sie auf!l Wenn Sie noch einmal das Wort Verspargelung in den Mund nehmen,
kann ich wirklich nur sagen, dass Sie mit diesem Gesetzentwurf null Planung machen.
Hier wird dann irgendetwas gebaut, und das wird nicht einmal angerechnet. Nach dem
Wind-an-Land-Gesetz kdnnen wir die Flachen anrechnen. Wenn Sie jetzt einzelne An-
lagen bauen, dann geht es nur um die Rotorblattlange. Diese Bestandsanlagen gehen
dann vielleicht nur noch mit einem Zwanzigstel der Flache in die Berechnung ein, also

1,8 %. Sie wissen wirklich gar nicht, was Sie tun.

Schauen Sie sich zum Beispiel unseren Regionalen Planungsverband Westmittelfran-
ken an. Letzten Mittwoch fand eine Sitzung statt, in der wir beschlossen haben, 1,8 %
der Flache bis Oktober 2023 auszuweisen. Dann startet das Beteiligungsverfahren.
Robert Habeck hat schon beschlossen, dass dann die Projektierer mit den einzelnen
Maflnahmen beginnen kénnen. Das ist ein abgestimmter Prozess. So wollen wir das
haben. Wir wollen eine Regionalplanung, wir wollen vorangehen. Wir wollen aber
keine Flickschusterei. Bei der Sitzung des Regionalen Planungsverbandes letzten
Mittwoch war Konsens, dass daflr mehr Personal notwendig ist. In den Regionalen
Planungsverbanden gibt es Einzelkampfer. Diese sind komplett Uberfordert. Das geht
nicht. Dramatisch ist, dass der Finanzminister den Plan des Wirtschaftsministeriums
fur eine Aufstockung in diesen Bereichen komplett gestrichen hat. Alle Stellen wurden

gestrichen. So kann es einfach nicht weitergehen.
(Beifall bei den GRUNEN)

Ihr Dilettantismus kennt bei diesem Gesetzentwurf und bei dem Verfahren, das ich ge-
rade beschrieben habe, wirklich keine Grenzen. Schauen Sie nach Baden-Wdurttem-
berg; dort sollen in allen Regionalen Planungsverbanden bis spatestens 2025 1,8 %
ausgewiesen werden. Machen Sie in Bayern endlich Nagel mit Koépfen, verdoppeln
Sie das Personal in den Regionalen Planungsverbanden! Wir reden von gerade ein-
mal 18 Stellen. Wir brauchen neue Stellen in den Genehmigungsbehdrden, in allen
Landratsamtern. Das waren dann 70 Stellen. Schaffen Sie endlich die 10-H-Regel ab!

Das Gemurkse, das Sie heute vorlegen, hilft dem Ausbau der erneuerbaren Energien
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und der Windkraft Gberhaupt nicht. Wir brauchen jetzt endlich einen kraftigen Ausbau

fur den Klimaschutz und fur die Loslésung von unserer Abhangigkeit.
(Beifall bei den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Fir eine Zwischenbemerkung hat sich der

Abgeordnete Uli Henkel von der AfD-Fraktion gemeldet.

Uli Henkel (AfD): Herr Stimpfig, ich mdchte flrs Protokoll zunachst einmal festhalten,
dass die GRUNEN wohl in ihrem Kampf gegen Rechts sogar die Umwelt zu opfern be-
reit sind, nur um nicht auf einen vernlnftigen Vorschlag der AfD eingehen zu muissen.
In der Ersten Lesung zum Gesetzentwurf hatte ich darauf hingewiesen, dass in den
Hochspannungsschaltanlagen der Windrader Schwefelhexafluorid, SF6, verwendet
wird, welches Uber 20.000 Mal umweltschadlicher und klimaschadlicher ist als CO,.
Damit wird die Atmosphére nachhaltig geschadigt. Hatten die GRUNEN nach diesen
Informationen durch mich nicht wenigstens jetzt ein SF6-Verbot als Errichtungsvoraus-
setzung fur neue Windkraftanlagen in Bayern fordern mussen? Oder darf eine umwelt-
schonende Malinahme tatsachlich nur deshalb nicht umgesetzt werden, weil sie die
AfD vorgeschlagen hat, gemaly dem Motto: Lieber die Umwelt geschadigt, als der AfD

recht gegeben?

Martin Stiimpfig (GRUNE): Sehr geehrter Kollege! Der Einsatz von SF6 hat deutlich
abgenommen. Die Investoren und die Betreiber sind dabei, das Mittel immer weiter zu
reduzieren. Das Mittel wird jedoch mannigfaltig eingesetzt. Bei den Windkraftanlagen
wird ein Bruchteil eingesetzt. Die Betreiber, die Hersteller sind dabei, das Stuck fur
Stuck zu verbessern. Aber das geht naturlich nicht von heute auf morgen. Man ist am

Problem dran und wird es Stick fur Stick beheben.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. — Der nachste Redner ist der

Kollege Hans Friedl fiir die Fraktion der FREIEN WAHLER.
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Hans Friedl (FREIE WAHLER): Sehr geehrter Herr Prasident, verehrte Kolleginnen
und Kollegen! Vor genau vier Wochen, am 27. September 2022, haben wir uns in der
Ersten Lesung mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anderung der Baye-
rischen Bauordnung befasst. Nach der Diskussion im Wirtschaftsausschuss kénnte ich
jetzt einfach sagen: Unsere Position ist klar, die Bayernkoalition will die eingebrachte
Anderung mit der Erganzung der H6he von Ladestationen, Punkt, fertig, lassen Sie
uns abstimmen. — Aber das springt zu kurz. Unsere Parlamentskollegen von der SPD

haben einen Anderungsantrag eingebracht, um die 10-H-Regel ganz abzuschaffen.
(Florian von Brunn (SPD): Gut, gell?)

Ich glaube nicht, dass diese Forderung, die auch von einigen Verbanden im Rahmen
der Anhoérung erhoben wurde, wirklich zielfihrend ist. Die 10-H-Regel ist am Ende des
Tages in eine Reihe von Vorschriften eingebettet, Uber die wir in Bayern gar nicht zu

entscheiden haben.

Wir haben schon bei der Ersten Lesung erlebt, dass das Thema Artenschutz von
einem Landtagsabgeordneten der AfD besetzt wurde. Ist das nicht eigentlich die Kern-
kompetenz einer anderen Partei? Und ja, hier geht Bayern im Bund voran und treibt
das Projekt des Vogelmonitorings bei Windkraftanlagen mit Unterstitzung des Wirt-
schaftsministers Aiwanger und des Umweltministers Glauber voran. Wir dirfen auf die

Ergebnisse gespannt sein.

Es steht, so glaube ich, aul’er Frage, dass die Belange des Naturschutzes bei allen
Entscheidungen bertcksichtigt werden muissen. Genauso steht aber auch auler
Frage, dass mehr regenerative Energie wirtschaftlich erzeugt werden muss. Solche
Abwagungen kennen wir als Politiker, zumindest diejenigen von uns, die sich daheim

als Gemeinde- oder Stadtrat dieser Herausforderung immer wieder stellen missen.

Immissionsrechtliche Vorschriften stehen Windenergieanlagen auch immer wieder —
salopp formuliert — im Wege. Der Gedanke, dass nun im Vorgarten ein Windrad plat-

ziert wird, ist schon von Natur aus abwegig. Genau deshalb greifen hier die immissi-
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onsrechtlichen Vorschriften. Eine 10-H-Regel oder deren Abschaffung greift hier noch
nicht einmal. Das Korsett wird anderswo genaht. Deshalb ist die Fokussierung auf Fla-
chen, wie sie nun Eingang in die Bayerische Bauordnung finden soll, absolut richtig
und, wie ich schon in der Ersten Lesung sagte, ein kleiner Schritt in die richtige Rich-

tung.

Es gibt weitere Hemmnisse bei der Errichtung von Windradern. Diese liegen bei Ein-
richtungen der Luftwaffe. Damit wir uns nicht verkehrt verstehen: Auch ich halte ein
Windrad am Anfang oder am Ende der Lande- und Startbahn flir hinderlich. Hier
braucht es sicherlich eine abgestufte Betrachtung. Aktuell méchte eine Gemeinde in
meinem Landkreis moderne Windkraftanlagen von Burgern fur Blrger errichten. Sie
scheitert aber daran, dass die Mindestflughdhe zwar generell wohl um 200 Ful3, also
rund 60 Meter, angehoben werden soll, dass es aber weiter Anflugsektoren geben
soll, fur die das nicht zutrifft. Welche Sektoren das sein werden, wird 2023 entschie-
den. Da frage ich mich: Warum erst 20237 Im vorliegenden Fall geht es um einen Aus-
weichflugplatz der Luftwaffe. Solche muss es geben — gar keine Frage. Hier missen

aber Konzepte her, die passgenau sind, und zwar schnell.

Gibt es in Berlin doch nicht den festen Willen, die Windkraft weiter auszubauen, wie
uns das Wind-an-Land-Gesetz glaubhaft machen will? Warum wird in Berlin nicht
mehr Druck auf allen Ebenen gemacht, um die Rahmenbedingungen fir Windkraft ge-

nerell zu verbessern? Da ist die 10-H-Regel doch nur eine kleine Fessel.

Wir in Bayern gehen mit der Anderung der Bauordnung in die richtige Richtung. Davon
bin ich, davon sind wir als Fraktion der FREIEN WAHLER (Uberzeugt. Deshalb werden
wir dem Gesetzentwurf und dem Anderungsantrag von CSU und FREIEN WAHLERN
natlrlich zustimmen. Den Anderungsantrag der SPD lehnen wir aus den genannten

Grinden ab. — Vielen Dank.

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN und der CSU)
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. Bleiben Sie bitte noch am
Rednerpult. Es gibt eine Zwischenbemerkung des Abgeordneten Martin Stimpfig von

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Martin Stimpfig (GRUNE): Herr Kollege Friedl, seit 2016 gibt es in Bayern einen
Windkrafterlass, der Klagen Tur und Tor 6ffnet. Das weil® man. Die meisten Klagen
gegen Windkraftanlagen sind erfolgreich. Warum haben |hre Minister Glauber und Ai-
wanger noch nichts unternommen, um diese Fehler zu beheben? Was ist in nachster
Zeit geplant? Es geht um Themen wie Kartierung, Detektionssysteme, die erlaubt wer-
den sollten, die Anzahl der Brutvdgel usw. Das alles muss nachgebessert werden. Sie
haben einen dringenden Aufholbedarf. Momentan ist drauf3en neben dem Problem der

Flache der Windkrafterlass das gréfdte Hemmnis.

Man muss wirklich sagen: Wenn es nicht die klare Order aus Berlin gegeben hatte,
dass auch in Bayern 10 H ab 1. Juni 2023 nicht mehr gelten darf, wirde hier gar
nichts vorwartsgehen. Deshalb noch einmal die Frage: Was tun Sie vor lhrer Haustlre

mit dem Windkrafterlass, damit es bei der Windkraft endlich vorwartsgeht?
(Beifall bei den GRUNEN)

Hans Friedl (FREIE WAHLER): Lieber Kollege Stiimpfig, es war mir schon klar, dass
von lhnen eine Zwischenbemerkung kommen wird. Machen Sie erst einmal Ihre Haus-

aufgaben in Berlin, dann kdnnen wir hier weiterreden.
(Zurufe von den GRUNEN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Abgeordnete

Gerd Mannes von der AfD-Fraktion.
(Beifall bei der AfD)

Gerd Mannes (AfD): Sehr geehrtes Prasidium, sehr geehrte Damen und Herren! Die

Staatsregierung hat bei der Versorgung Bayerns mit preiswerter Energie vollig versagt.
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Schoén, Herr Koénig, dass Sie jetzt, nachdem Sie die Kernkraft lange abgeschrieben
haben, doch unsere Position Gbernommen haben, nachdem wir das vier Jahre gefor-

dert haben.

Die Energiewende und die Abschaltung grundlastfahiger Kraftwerke unter Verzicht auf
gunstige Energielieferungen aus Russland haben zu einer Vervielfachung der Energie-

preise in Deutschland gefihrt und zu sonst nichts.

(Florian von Brunn (SPD): Ich dachte, der Putin hat den Gashahn abgedreht!

Wieso verzichten wir denn?)

— Sie haben ja keine Ahnung! Fragen Sie mich nachher etwas.

(Florian von Brunn (SPD): Sie kdénnen ja weiter nach Moskau kriechen!)

Die Staatsregierung hat diese Entwicklung immer mitgetragen. — Seien Sie doch jetzt

einmal still und horen Sie zu! Da lernen Sie etwas.

(Florian von Brunn (SPD): Von lhnen wohl nicht!)

Also ist die Staatsregierung und insbesondere die Ampel-Regierung verantwortlich flr

den gravierenden Wohlstandsverlust. Da kdnnen Sie einmal zuhoren.

Mit dem Gesetzentwurf zum Ausbau der Windkraft wird diese negative Entwicklung,
die ich gerade beschrieben habe, natirlich nicht korrigiert. Windkraft macht in Bayern
12 % der insgesamt installierten Leistung aus, der Anteil an der Stromerzeugung ist
sehr klein und betragt weniger als 6 %. Das zeigt doch vor allem eines, Herr Stumpfig:
wie ungunstig die Standortbedingungen fir Windenergie in Bayern sind. Windkraftan-
lagen in Norddeutschland leisten bis zu 4.500 Volllaststunden; in Bayern sind es unge-
fahr 1.800 Volllaststunden. Oder anders ausgedrickt: Eine norddeutsche Anlage
bringt bei gleichen Baukosten einen viel hoheren Ertrag. Wenn wir jetzt noch die baye-
rischen Walder roden und die Natur zerstoren, dann ist dies doch eine vdllig absurde

Vorstellung von Umweltschutz.
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Der vorliegende Gesetzentwurf soll nun den Ausbau von Windkraft beschleunigen.
Dafur soll die Bauordnung geandert werden, um die damit geltenden Abstandsrege-
lungen aufzuweichen. Bis Januar 2027 — Herr Konig, Sie haben dies ausgefihrt — sol-
len 1,1 % der bayerischen Landesflache als Vorranggebiete, bis 2033 1,8 % als Vor-
rangflachen ausgewiesen werden. Dazu wollen Sie die 10-H-Regel faktisch aul3er

Kraft setzen.

Die AfD — ich sage es noch einmal — ist flr eine sichere Energieversorgung. Wir wol-
len aber keine Verschandelung der gesamten Landschaft durch diese rotierenden Un-
getiime. Ubrigens gibt die Staatsregierung schon in der Einleitung des Gesetzentwur-
fes zu, dass Burger keine Windrader vor ihrer Haustir wollen. Wie soll also zukunftig
eine Burgerbeteiligung aussehen, wenn dieses Gesetz in Kraft getreten ist? Eine sol-
che schleichende Aushebelung der Abstandsregeln ist aus unserer Sicht ein undemo-
kratisches Tauschungsmanover, sonst nichts. Die Ampel — das stimmt schon — hebelt
mit ihrem Wind-an-Land-Gesetz den verfassungsmaligen Fdderalismus aus. Damit
folgen Sie von der CSU deren ideologischer Planwirtschaft. Die haben namlich gar

keinen Plan.

Ich sage es noch einmal klipp und klar: Der sogenannte Klimaschutz rechtfertigt nicht
die Einschrankung der Burgerrechte. Herr Stimpfig, Klagen dlrfen hier in Bayern
auch erfolgreich sein. Was beschweren Sie sich Uber die Gerichte? Wir wollen hier
keine Zwangsverspargelung. Wir sind namlich nicht in China, wo der Staat fur Infra-
strukturprojekte die demokratischen Grundrechte untergraben kann. Wir sind hier

immer noch in Bayern.

Also, wir lehnen den Gesetzentwurf der Staatsregierung und natlrlich auch den Ande-

rungsantrag der SPD ab. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. — Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Fraktionsvorsitzen-

de der SPD-Fraktion, Florian von Brunn.
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Florian von Brunn (SPD): Sehr geehrter Her Prasident, sehr geehrte Damen und
Herren! Die CSU und die Séder-Regierung haben den Ausbau der Windkraft blockiert.
Sie haben die Stromleitungen blockiert und sie haben die Geothermie verschlafen.
Markus Séder hat als Umweltminister damals selbst den allerehrgeizigsten Plan zum
Ausstieg aus der Atomkraft vorgelegt. Er wollte bis 2020 alle bayerischen Atomkraft-
werke abschalten. Dabei hat er allerdings, auch im Handeln seiner Koalition, komplett
vergessen, den Strom aus den abgeschalteten Atomkraftwerken irgendwie zu erset-
zen. Ich weil3 nicht, was er sich dabei gedacht hat. Sollte der Strom aus der Steckdose
kommen oder Ahnliches? Die Antwort darauf ist er uns tatséchlich schuldig geblieben.

Deswegen stehen wir da, wo wir jetzt stehen.

Herr Konig, Sie haben uns wieder einmal die Marchen erzahlt, die Sie an der Stelle
immer gerne erzahlen. Die Leute oben auf der Tribine sind auch gleich hinausgegan-

gen, wahrend Sie geredet haben.

Ich kann es Ihnen gerne einmal erlautern: Wenn ein Schiler aus der zwolften Klasse
sich mit einem Erstklassler vergleicht, ist er erstaunlicherweise meistens korperlich
grolker. So ahnlich ist es auch bei Ihren Vergleichen. Ihre Vergleiche hinken bzw. sie
sind fehlgeleitet. Mit der installierten Leistung im Jahr 2021, bezogen auf die Flache,
also auf die GroRe des Bundeslandes Bayern, lagen wir auf Platz 15. Herr Kénig, neh-
men Sie das doch einmal zur Kenntnis. Mit der geschatzten Erzeugung — es kommt
immer darauf an, was man an erneuerbaren Energien erzeugt — liegt Bayern bei Wind
und Photovoltaik auf Platz 13. Das heif3t, Bayern ist energiepolitisch untermotorisiert.

Das haben Sie, die CSU und die FREIEN WAHLER, zu verantworten.
(Beifall bei der SPD)

Damit wir die entsprechende Leistung in der Energiepolitik erzeugen, brauchen wir
auch die Windkraft. Das ist ganz klar. Das geht nicht ohne die Aufhebung der 10-H-
Regel. Ohne die Aufhebung der 10-H-Regel werden wir keine Ausbaudynamik bekom-
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men, um das Industrieland Bayern, die Wirtschaft und die Menschen in Bayern mit

ausreichender, erneuerbarer, klimafreundlicher Energie zu versorgen.
(Beifall bei der SPD)

Was machen Sie jetzt? — Mit den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fur Windkraft
haben Sie eine unglaublich komplizierte Regelung in dieser Bauordnung geschaffen,
damit Sie um keinen Preis zugeben mussen, dass Sie mit der 10-H-Regel ganz falsch

lagen.

In Artikel 82 Absatz 5 Nummer 1 sind die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete geregelt.
Das hangt davon ab, wie es von den einzelnen Gemeinden und Landkreisen gehand-
habt wird. Die einen werden pro Windkraft entscheiden und die anderen nicht. Das
sagen uns die Kommunalunternehmen, die sich damit auskennen. Dadurch wird die
Dynamik gebremst. An Flachen in der Nahe von Gewerbe- oder Industriegebieten gibt
es ein groldes Interesse, um dort Windkraftanlagen zu bauen, wie zum Beispiel im

bayerischen Chemiedreieck. Das ist gut.

Ein 500 Meter breiter Korridor neben vorbelasteten Gebieten wird nicht ausreichen.
Das ist lhnen auch in der Stellungnahme der Sachverstandigen gesagt worden. Die

Kommunalunternehmen haben gesagt, dass wir mindestens 1.000 Meter brauchen.

Der nachste Punkt ist Repowering. Das erste Problem dabei ist, dass die bayerischen
Netze den Strom an vielen Stellen gar nicht richtig aufnehmen kénnen. Insgesamt wird
ein eher geringflgiger Beitrag erwartet. Dann wollen Sie noch neben Flugplatzen
bauen. Wie soll das funktionieren? In ehemaligen Militargelanden haben wir meistens
einen strengen Naturschutz. Das Fazit ist, dass nur noch der Wald bleibt. Dort, so sagt
das Wirtschaftsministerium selbst, konnen wir 300 Windrader hineinstellen. Branden-
burg hat 3.000 mehr. Daran sehen Sie doch schon die Schwachen, die Ihre Bauord-
nung hat, auch wenn Sie revidiert wird. Deshalb sagen wir ganz klar: Wenn wir Bayern
energiepolitisch verniinftig versorgen wollen, dann muss 10 H weg, deshalb unser An-

derungsantrag.
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(Beifall bei der SPD)

Vielleicht noch ein Wort zu dem Unsinn, der gerade von der AfD verzapft worden ist,
die Windkraft wirde sich in Bayern nicht lohnen. Fahren Sie in den Landkreis Lands-
berg in die Gemeinde Fuchstal. Der Burgermeister, Herr Karg, fuhrt Sie gerne herum.
Er hat 2017, 2018 und 2019 mit seinen neuen Windkraftanlagen jeweils 19 % Rendite
erwirtschaftet, eine Rendite, von der man heutzutage nur trdumen kann. Deshalb ist

die Windkraft auch in Bayern gut. — Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit.

(Beifall von der SPD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr von Brunn, es gibt noch zwei Zwi-
schenbemerkungen. Die Erste kommt vom Abgeordneten Gerd Mannes von der AfD-

Fraktion.

Gerd Mannes (AfD): Herr Brunn, es ist Fakt, dass im Norden mehr Wind weht als im
Suden. Da kdnnen Sie noch so viel erzahlen. Ich wollte lhnen aber noch einmal etwas
sagen. lhr Kanzler ist vielleicht etwas dement und Sie scheinen es vielleicht auch zu
sein. Die Energieversorgung wurde von lhrem Parteikollegen Gerhard Schroder mit
dem Gas aus Russland organisiert. Notwendig wurde das Gas deshalb, weil Sie die
Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Sie haben deren Leistung ersetzen mussen. lhre
Regierung, die Ampel in Berlin, hat einen massiven Schaden angerichtet. Ich glaube,
noch keine Regierung zuvor hat so einen gro3en Schaden energiepolitischer Art an-
gerichtet. Die Preise flur die einfachen Blrger und auch fir die Unternehmen sind ab-

solut explodiert. Kaum einer kann sich das noch leisten. Das ist politisch verschuldet.

Jetzt habe ich einfach noch einmal eine Frage.

Florian von Brunn (SPD): Aber |hre Zeit ist gleich vorbei.

Gerd Mannes (AfD): Sie fordern immer nur Windkraft. Meine Frage: Welchen Plan

haben Sie denn fir die Grundlastversorgung?
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Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Kollege Mannes, Ihre Redezeit!

Florian von Brunn (SPD): Ich antworte lhnen jetzt, auch wenn Sie keine Frage ge-
stellt haben. Bei lhnen ist es immer schwierig. Man erklart es bei jeder Zwischenbe-

merkung der AfD, und immer wieder kommen Sie mit dem gleichen Schmarrn an.

(Gerd Mannes (AfD): Das ist kein Schmarrn! Sie haben keine Ahnung!)

Ich weil3 nicht, ob es ein intellektuelles oder ideologisches Problem ist. Das kann man
vielleicht an anderer Stelle klaren. Ich kann Ihnen nur sagen: Sie haben heute wieder
offengelegt, dass Sie ein Putin-Fan sind und dass Sie auf Russlands Seite stehen und

nichts anders. Das ist die Wahrheit. Mehr muss man dazu nicht sagen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr von Brunn, es gibt noch eine zweite

Zwischenbemerkung, vom Kollegen Konig von der CSU-Fraktion.

Alexander Konig (CSU): Herr von Brunn, Sie haben wieder einmal bestritten, dass
wir die meisten installierten erneuerbaren Energietrager haben. Jetzt will ich Ihnen die

Zahlen vorlesen und Sie fragen, ob Sie anderen Zahlen haben.

Bei der Biomasse haben wir 3.956 Anlagen mit 1.946 Megawatt. Das sind jeweils die
Zahlen bis August. Auf Platz zwei liegt Niedersachen. — Bei der Photovoltaik haben wir
721.866 Anlagen mit 17.543 Megawatt bis August. Haben Sie andere Zahlen? Auf
Platz zwei ist Baden-Wirttemberg. — Bei der Windkraft haben wir bis August 1.272 An-
lagen mit 2.587 Megawatt und liegen dabei, wie ich vorhin ausgeflihrt habe, auf Platz
acht. — Bei der Geothermie sind von insgesamt 55 Megawatt in Deutschland 45 Mega-
watt in Bayern installiert. — Bei der Wasserkraft haben wir rund 2.400 Megawatt von

insgesamt 5.500 Megawatt in Deutschland installiert.
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Wie kommen Sie darauf, dass wir nicht fuhrend sind? Geht es Ihnen nur darum, Bay-
ern schlechtzureden? Ist es die Politik der SPD, immer nur alles schlechtzureden?

Oder haben Sie andere Zahlen?

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Kollege, lhre Redezeit ist zu Ende.

Florian von Brunn (SPD): Ich erklare es Ihnen gerne, Herr Kénig, und ich rede jetzt
ein bisschen langsamer, damit es auch ankommt. Wenn eine Photovoltaikanlage in
der Landschaft steht und Sie bei Nacht hinausgehen, stellen Sie vielleicht fest, dass
die Sonne nicht scheint. Dann liefert diese Anlage nicht. Da nutzt Ihnen die installierte

Leistung nichts. Auch im Winter liefert sie nicht.

(Alexander Konig (CSU): Das geht vollig an der Frage vorbei!)

— Lassen Sie mich doch ausreden! Deshalb haben Sie doppelt so viele Volllaststunden
bei der Windkraft wie bei der Photovoltaik. Es geht um die Erzeugung. Sie kénnen
auch Fabrikhallen herumstehen haben. Wenn dort nichts erzeugt wird, bringt es

nichts.

(Alexander Konig (CSU): Sie haben von installierter Leistung gesprochen, Herr

von Brunn!)

Sie mussen endlich verstehen, dass es um Erzeugung geht und dass es natrlich
auch um die Landesflache geht. Sie wollen es aber nicht verstehen, sondern Sie wol-
len die Leute tauschen, und deshalb verbreiten Sie diese falschen Zahlen. Fakt ist:
Bayern produziert ungefahr nur die Halfte des eigenen Bedarfs mit erneuerbaren
Energien. Deswegen sage ich: Dank der CSU oder wegen der CSU ist Bayern ener-

giepolitisch untermotorisiert.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Nachster Redner ist der Kollege Al-

bert Duin von der FDP-Fraktion.
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Albert Duin (FDP): Verehrter Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuerst

einmal mochte ich sagen: Ich habe Energie eingespart. Ich habe schon abgenommen.

Erst einmal will ich zur Windkraft kommen. Die Windkraft wird uns nicht retten. Es ist
eine Mar, wir mussten nur genugend Windrader bauen, um dann perfekt ausgestattet
zu sein. Wir brauchen immer parallel zur Windkraft auf alle Falle sichere Kraftwerke.
Das sind Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke oder Ahnliches. Das weiRt du doch auch,
Martin. Du weil3t, dass wir in Bayern nur 1.700 Stunden Wind im Jahr haben. An der
Nordsee sind es 5.000 Stunden. Wenigstens ist es aber nun so weit. Der von Rot-
Grln ersehnte Wegfall der 10-H-Regel kommt langsam ein bisschen naher. Ich verste-
he die Staatsregierung, dass sie jetzt nicht sagt, wir I6sen die Regelung auf. Sie na-
hern sich aber auf alle Falle dem Beschluss des Bundestags an, sodass wir
irgendwann Windrader werden bauen konnen.Aber die Planung, der Bau und bis wir
es machen konnen wird ebenso wie die Beantwortung der Frage, wer sie bauen soll,
noch einige Zeit dauern. — Martin Stumpfig, ich finde besonders lustig, dass du sagst,
der Windertrag sei 2021 im Vergleich zu 2020 von 39 Terawattstunden auf 37 Tera-
wattstunden zurickgegangen. — Daran ist die Staatsregierung nicht schuld, sondern
der Wind. Das ist dir schon klar? Wenn der Wind nicht weht, dann kann auch kein

Strom erzeugt werden.

(Beifall der Abgeordneten Bernhard Pohl (FREIE WAHLER) und Tobias Gotthardt
(FREIE WAHLER))

Leute, hort auf, die Bevolkerung mit eurer Naivitat Gber Windrader irrezufihren, weil

sie euch irgendwann noch glaubt
(Ruth Muller (SPD): Das ware doch so schon!)

und sich wundern wird, dass wir irgendwann keinen Strom mehr haben.
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Kommen wir einmal zur Kernkraft: Ich bin auch froh, dass die Kernkraftwerke in Zu-
kunft direkt in der Slowakei, Tschechien usw. gebaut werden, weil sie namlich sichere

Kernkraftwerke haben, damit wir unsere Schrottmeiler abschalten kdnnen. Ironie off!
(Beifall des Abgeordneten Uli Henkel (AfD))

Tatsachlich ist das reine Ironie. Wir sollten doch froh sein, wenn wir selbst Gberwachen

konnen, woher wir unsere Energie flr die Zukunft kriegen.
(Florian von Brunn (SPD): Durfen wir den Mull dann in deinem Garten lagern?)

— Horst du einmal auf, immer dazwischenzuquatschen? Du bist immer ein echter Klug-

scheil3er!

(Beifall bei der FDP, der CSU, den FREIEN WAHLERN sowie Abgeordneten der
AfD)

Wir haben gerade von Repowering gehdrt; auch ich bin flir Repowering. Das ist ein
ganz klarer Fall. Aber wenn bei Wasserkraftwerken die Turbinen ausgetauscht werden
sollen und dort eine groRere und leistungsfahigere Turbine hineinpassen wirde, dann
scheitert es am Denkmalschutz. Wir haben nicht alle Tassen im Schrank! Im geschlos-

senen Gehause sieht hinterher keiner, was darin ist.

Wie gesagt, auch unserer Meinung nach ist die 10-H-Regelung uberflissig. Ich verste-
he die Staatsregierung, dass sie nicht sofort darauf eingehen kann. Auch das wird

noch kommen.
(Ruth Muller (SPD): Die Frage ist nur wann!)

Es wird sich fur die Windkraftbetreiber auf alle Falle positiv auswirken, wenn es immer
mehr Genossenschaften gibt, bei denen die Leute aus der Kommune beteiligt sind.
Das Beispiel von Fuchstal ist gerade genannt worden. Aber sie beweisen ja geradezu,

dass man daneben flr einen permanenten Energiehaushalt einen Speicher braucht.
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Zum Windstandort Bayern: Ich weil3 nicht genau, was es ist. Ich habe kein Problem
damit, wenn wir Windkraftanlagen bauen. Ich ware aber schon dafir, dass das urbane
arrogante Minchen dann endlich anfangt, zwei oder drei Windrader im Englischen

Garten aufzustellen,

(Beifall bei den FREIEN WAHLERN, der AfD sowie des Abgeordneten Alexander
Kdnig (CSU))

weil der landliche Raum wie immer unter allem leiden soll. In der Stadt alles, aber vom
Land nichts. Das war’s. Wir werden den Gesetzentwurf naturlich ablehnen, weil wir
auch wollen, dass die 10-H-Regelung irgendwann einmal gestrichen wird. Den ande-

ren beiden Nachzlglern werden wir auf alle Falle zustimmen.

(Beifall bei der FDP — Florian von Brunn (SPD): Wie kommt jetzt der Atommdill in

deinen Garten?)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Das Wort hat nun der fraktionslose Abge-

ordnete Raimund Swoboda. — Herr Swoboda, Sie haben das Wort.

Raimund Swoboda (fraktionslos): Hohes Haus, verehrte Blrger! Wir reden hier Uber
die Windrader, und zwar nur Uber die Windrader; denn deren Bau soll nun durch die
Anderung der Bayerischen Bauordnung privilegiert werden. Einmal mehr tauscht die
CSU das bayerische Staatsburgerrechtsvolk. Sie, die Séder-Administration, verteidi-
gen einerseits die 10-H-Regelung, wenn Sdder landauf und landab reist, schaffen aber
in der Bauordnung einen Ausnahmekatalog, der klnftig die Windrader nicht nur aus
dem Wald herauswachsen, sondern auch ganz nahe bei Wohngebieten der Burger —
bis zu einem Abstand von 1.000 Metern — entstehen lasst. 800 davon sind in Planung,
die meisten 250 Meter hoch. Das ist Séder'sche Burgernahe. So war es bereits bei der
Tauschung mit der Klimallge, der Corona-Lige, der Impflige und jetzt eben mit der

Energiellge.

(Christoph Maier (AfD): Und der Fluchtlingsltge!)
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Die in der Bundesrepublik bereits vorhandenen 28.000 Windkraftanlagen decken den
Strombedarf der Bundesrepublik von circa 500 Terawatt eigentlich ab, aber die Krux
ist: Der Wind musste 365 Tage im Jahr wehen. Das tut er nicht; denn es gibt soge-
nannte Dunkelflauten, das heil3t, Zeitrdume, in denen Uber Tage und Wochen hinweg
der Wind nicht weht. Das fuhrt im nicht windhoéffigen Bayern mit 1.272 Windradern zu

einer permanent reduzierten Stromausbeute von nur 23 % der Nennleistung.

Selbst wenn Sie den Windradbau vervierfachen wurden, wirde die Stromausbeute
nicht wesentlich steigen, weil wir eben in Bayern diese Dunkelflauten haben. Wer
Energiesicherheit will — hier schlie®e ich mich Herrn Duin an —, braucht zuverlassige
spitzen- und grundlastfahige Stromversorgung. Das konnen Windrader nicht leisten,

auch nicht, wenn es immer mehr werden. Ohne Wind —

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Herr Swoboda, lhre Redezeit ist zu Ende.

(Florian von Brunn (SPD): Zum Glick! — Ruth Muller (SPD): Der Wind ist aus!)

Raimund Swoboda (fraktionslos): — schaffen sie nichts bzw. zu wenig. Ich winsche

der CSU frohliches Weiterflattern im Wind.

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Das Wort hat nun der Staatsminister Chris-

tian Bernreiter fur die Staatsregierung.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr
Prasident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wir konnten streiten, wo Bayern
in der Tabelle steht. In absoluten Zahlen ist Bayern auf alle Falle vorne mit dabei; wir
konnen aber auch andere Zahlen nehmen. Ich habe noch einmal im Faktencheck des
"BR" nachgeschaut; er hat das bestatigt. Wir kbnnen es aber auch umdrehen und auf

Sandkdrner umrechnen; dann liegen wir vielleicht ganz hinten.

(Florian von Brunn (SPD): Einigen wir uns darauf, dass der FC Bayern auf

Platz zwei ist!)
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— In der Champions League auf Platz eins, Gott sei Dank. — Es geht darum, dass wir
hier vernlnftig vorangehen missen und auch beim Ausbau der Windenergie neue
Malstabe setzen. Die in Bayern geltende 10-H-Regelung hat sich — das sage ich aus

Uberzeugung — im Kern bewahrt.
(Ruth Muller (SPD): Was hat sich bewahrt, wenn man nichts baut?)

Mit der bestehenden 10-H-Regelung haben wir einen gerechten und vertraglichen
Ausgleich zwischen dem Ausbau und der Forderung erneuerbarer Energien und dem
Schutz von Natur- und Landschaftsbild geschaffen. Gleichzeitig haben wir die Wind-

energie mit und nicht gegen den Willen der Bevolkerung vor Ort ausgebaut.

Jede Gemeinde kann und konnte von der 10-H-Regelung abweichen, wenn unter Be-
teiligung der Offentlichkeit geeignete Flachen ausgewiesen wurden. Es gibt Regionen,
die einen sehr hohen Anteil an Windenergie haben und jetzt schon die geforderten
Windenergieflachen erflllen. Das sorgt flir Akzeptanz vor Ort, und die Ansiedlung von

Windenergieanlagen wird vertraglich gesteuert.

Bayern baut weiter aus; wir wollen die Blrgerinnen und Bulrger auch zukunftig bei der
Windenergie bestmoéglich mithehmen. Deshalb halten wir mit dem neuen Gesetzent-
wurf zwar grundsatzlich an den bestehenden Abstandsregelungen fest, aber entwi-
ckeln sie weiter. Ein komplettes Abschaffen der 10-H-Regelung — wie von der Opposi-
tion gefordert — kommt flr uns nicht in Betracht. Das hatte auch negative
Auswirkungen. Sie haben ja die Planungsverbande angesprochen. Es gibt Bereiche,
in denen es keine Vorranggebiete und auch unbeplante Gebiete gibt. In Schwaben
sind 85 % der Flachen unbeplant. Wenn wir die 10-H-Regelung abschaffen wirden,
dann ware das dort Uberall privilegiert und man kénnte entsprechend ohne Steuerung
sofort mit dem Bau beginnen. Vorhin haben Sie sich selbst dafur ausgesprochen, dass

die Regionalen Planungsverbande das entsprechend planen sollen.

Mit unserem Gesetzentwurf aktivieren wir mehr geeignete Flachen fur die Windkraft;

die neue Regelung kommt auch den Gemeinden zugute. Sie haben klinftig mehr Ge-
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staltungsspielraum flr individuelle und vertragliche Lésungen vor Ort. Hier profitieren

auch unsere Burgerinnen und Burger.

Die Auswirkungen durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine zeigen, dass wir
einen robusten Energiemix brauchen, um die Energiesicherheit bestmoglich zu ge-
wahrleisten. Auch im Sinne des Klimaschutzes werden wir den Ausbau der Windener-
gie weiter forcieren. Wir haben sechs Fallgruppen entwickelt, bei denen der Mindest-
abstand bis zur nachstgelegenen schutzwirdigen Wohnbebauung auf 1.000 Meter
reduziert wird. Bei den Fallgruppen geht es um Flachen, die eine gewisse Vorbelas-
tung aufweisen und die die negativen Auswirkungen von Windenergieanlagen auf-

grund ihrer besonderen Lage auch abmildern.

Die sechs Fallgruppen fihre ich nicht noch einmal auf; sie sind bereits entsprechend
erwahnt worden. — Herr von Brunn, es ist nicht kompliziert. Sie haben vorhin gesagt,

die Windvorranggebiete seien kompliziert.

(Florian von Brunn (SPD): Nein, alles zusammen ist kompliziert!)

— Nein, Sie haben von den Vorrangflachen gesprochen; sie haben Rechtskraft. Dort
wird schon geplant. Ich habe schon von meinen Ex-Kolleginnen und -kollegen gehort,
dass hier schon viele auf dem Weg sind und hier entsprechend sofort anpacken wol-

len, wenn wir das umsetzen.

(Florian von Brunn (SPD): Schauen wir mal, dann sehen wir schon!)

Fur Windenergiegebiete — das ist der neue Ausdruck des Wind-an-Land-Gesetzes —
gibt es vor allem ab dem 1. Juni 2023 flr Vorranggebiete keinen landesrechtlichen
Mindestabstand mehr. So hat es der Bund verbindlich vorgegeben.Wir sehen das
zwar kritisch, planen das in unserem Gesetz aber ein; denn wenn der bauplanungs-
rechtliche Mindestabstand ganzlich wegfallt, tritt an seine Stelle der immissionsschutz-
rechtliche Mindestabstand. Er kénnte je nach Einzelfall deutlich unter 1.000 Meter be-

tragen. Experten gehen je nach Larmentwicklung und Schattenwurf der Rotoren
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davon aus, dass der Abstand dann bei 700 bis 800 Metern liegen wurde. Wir reden
schon von 250 Meter hohen Anlagen. Die kommen dann bis auf 700 oder 800 Meter
an die bestehende Bebauung heran. Das ist vergleichbar mit dem Fernsehturm in
Nurnberg oder mit dem Olympiaturm in Minchen. Hier riskieren wir groReres Konflikt-
potenzial in der Bevolkerung. Unser Abstand von 1.000 Metern kann die Verfahren er-
leichtern, wenn auf dieser Grundlage im Einzelfall auf bestimmte Gutachten im Rah-
men des BlmSchG-Verfahrens verzichtet werden kann. Das kann die Verfahren

vereinfachen und beschleunigen.

Meine Damen und Herren, das Gesetz der Ampelkoalition zeigt leider klar, dass wir
uns auf Berlin nicht verlassen kdnnen. Wir machen aber das Beste daraus und nutzen
den Spielraum, den das Gesetz den Landern mit den neuen Fallgruppen einrdumt, im
Interesse unserer Burgerinnen und Bulrger. Gleichzeitig begrenzen wir die Zahl der
Falle, fir die es nach dem Bundesgesetz ab nachstem Juni keinen Mindestabstand

mehr geben soll, auf das rechtlich mdégliche Minimum.

Ich mochte betonen, dass wir durch die neue Bayerische Bauordnung das Prozedere
vereinfachen. Im Gegensatz zum Wind-an-Land-Gesetz des Bundes greifen unsere
bayerischen Ausnahmen weitgehend ohne komplizierte Ausweisung von Flachen. So
beschleunigen wir auch die Genehmigung von neuen Windkraftanlagen, weil die Fla-
chen friher zur Verfugung stehen. Ich habe es vorhin ausgeflihrt: Das gilt Gberall dort,
wo Baurecht besteht, wo es keine Vorrang- und Ausschlussflachen gibt und wo es un-
beplante Gebiete gibt. Das ist in mindestens sieben Regionalen Planungsverbanden
in hoher Zahl der Fall. Da kann man sofort starten. Ich bin sicher, dass unsere baye-
rische Losung den Windradbau weiter voranbringen wird, und zwar schnell. Unser Ziel

steht: Wir wollen 1.000 neue Windenergieanlagen auf den Weg bringen.

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf bringen wir die Windenergie in
Bayern voran. Ich glaube, da sind wir uns alle einig: Die Wirtschaft, auch die Energie-
wirtschaft, die alle Windkraftanlagen anschlie3en soll, hat das bei 1.000 Anlagen nie-

mals auf einen Schlag im Kreuz. Das wird dauern. So raumen wir aber den Regiona-
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len Planungsverbanden die Zeit ein, mit Blrgerbeteiligung vor Ort in den Kommunen
die Flachen ausweisen zu konnen, ohne dabei Zeitdruck zu unterliegen, weil es in den
anderen Ausnahmefallen bereits lauft. Wir haben eine schnelle und einfache Rege-
lung gefunden, die den Vorgaben des Bundes entspricht. Wir starken damit die bun-
desweite Fuhrungsrolle Bayerns beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir entwi-
ckeln mit und nicht gegen die Bevdlkerung. Das hilft der Gemeinde vor Ort und schafft
Akzeptanz bei den Burgerinnen und Burgern. Ich bitte Sie deshalb, unserem Gesetz-

entwurf zuzustimmen.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Es gibt eine Zwischenbemerkung des Kol-

legen Martin Stiimpfig von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

Martin Stiumpfig (GRUNE): Sehr geehrter Herr Staatsminister Bernreiter, ich habe ge-
rade die Situation in den Regionalen Planungsverbanden geschildert. 13 von den
18 Verbanden haben schon Planungen ausgewiesen, 5 noch gar nichts. In jenen
5 Verbanden muss man besonders viel machen, aber auch in den anderen 13 gibt es

viel zu tun.

Im Planungsverband Westmittelfranken ist die Situation so: Wir haben beschlossen,
alles andere, zum Beispiel Arbeiten bei den zentralen Orten, zum Beispiel auf land-
wirtschaftlichen Vorrangflachen und auf der ganzen Palette, die sonst noch ansteht,
ruhen zu lassen. Der Regionalbeauftragte konzentriert sich nur auf die Windkraft. Das
heildt: Alles andere ruht. Deswegen besteht dort enorm grofl3er Bedarf an zusatzlichen

Personalkapazitaten. Das ist sonst nicht zu schaffen.

Werden Sie sich daflr einsetzen, dass hier das Personal aufgestockt wird? Werden
Sie sich dafur einsetzen, dass die Streichung der zusatzlichen Planstellen fur die Re-
gionalen Planungsverbande durch den Finanzminister ruckgangig gemacht wird, so-
dass wir im nachsten Haushalt wirklich eine Starkung der Regionalen Planungsver-

bande haben? Wenn nicht, ist das alles zum Scheitern verurteilt.
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Staatsminister Christian Bernreiter (\Wohnen, Bau und Verkehr): Wir stehen erst vor
den internen Haushaltsverhandlungen. Ich setze mich immer fir mehr Stellen ein. Ich
kann nur sagen, dass der Herr Ministerprasident durchgesetzt hat, dass die Regierun-
gen deutlich mit Personal aus unserem eigenen Personalbudget aufgestockt worden
sind. Die sind auch schon an die Regierungen versetzt, um die Planungen, insbeson-
dere die Genehmigungsplanungen, die Sie auch angesprochen haben, deutlich voran-

zubringen.
(Beifall bei der CSU und den FREIEN WAHLERN)

Zweiter Vizeprasident Thomas Gehring: Danke schon. Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der
Abstimmung zugrunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der Drucksa-
che 18/23858, der Anderungsantrag der CSU-Fraktion und der Fraktion der FREI-
EN WAHLER auf der Drucksache 18/24396, der Anderungsantrag der SPD-Fraktion
auf der Drucksache 18/24285 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfih-
renden Ausschusses fur Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitali-

sierung auf der Drucksache 18/24537.

Vorab ist Gber den Anderungsantrag der SPD-Fraktion auf der Drucksache 18/24285
betreffend "Abschaffung der sog. 10H-Regelung" abzustimmen. Der endberatende
Ausschuss fiir Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt den An-

derungsantrag zur Ablehnung.

Wer dem Anderungsantrag der SPD-Fraktion entgegen dem Ausschussvotum zustim-
men will, den bitte ich um das Handzeichen. — Das sind die Fraktionen der SPD, von
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und der FDP. Gegenstimmen bitte anzeigen! — Das sind
die Fraktionen der FREIEN WAHLER, der CSU und der AfD sowie die beiden frakti-
onslosen Abgeordneten Plenk und Klingen. Stimmenthaltungen? — Eine Stimmenthal-
tung des fraktionslosen Abgeordneten Busch. Damit ist dieser Anderungsantrag abge-

lehnt.
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Wir kommen jetzt zur Abstimmung Uber den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur
Anderung der Bayerischen Bauordnung auf der Drucksache 18/23858. Der federfih-
rende Ausschuss fur Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-
rung empfiehlt Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss fur
Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt Zustimmung mit der
MaRgabe, dass verschiedene Anderungen durchgefiihrt werden. Im Einzelnen verwei-

se ich auf Drucksache 18/24537.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Anderungen zustimmen will, den bitte
ich um das Handzeichen. — Das sind die Fraktionen der CSU und der FREIEN WAH-
LER sowie der fraktionslose Abgeordnete Busch. Gegenstimmen bitte anzeigen. —
Das sind die Fraktionen von BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, der SPD, der FDP und der
AfD sowie die beiden fraktionslosen Abgeordneten Plenk und Klingen. Stimmenthal-

tungen? — Sehe ich keine. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fihren wir gemaR § 56 der Ge-
schaftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher

Form durchzufihren. — Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf mit den empfohlenen Anderungen seine Zustimmung geben
will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. — Das sind die Fraktionen der CSU und
der FREIEN WAHLER sowie der fraktionslose Abgeordnete Busch. Gegenstimmen
bitte ich auf die gleiche Weise anzuzeigen. — Das sind die Fraktionen von BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN, der SPD, der FDP und der AfD sowie die beiden fraktionslosen
Abgeordneten Plenk und Klingen. Stimmenthaltungen bitte ebenso anzeigen. — Sehe
ich keine. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Anderung

der Bayerischen Bauordnung".

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der
Anderungsantrag auf der Drucksache 18/24396 seine Erledigung gefunden. Das Hohe

Haus nimmt davon Kenntnis.
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2132-1-B

Gesetz

zur Anderung der
Bayerischen Bauordnung

vom 8. November 2022

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§1

Anderung der
Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI.
S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Ge-
setzes vom 25. Mai 2021 (GVBI. S. 286) geandert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In Art. 57 Abs. 1 Nr. 16 Buchst. b wird die Angabe
»2 m“ durch die Angabe ,2,5 m“ ersetzt.

2. Art. 82 wird wie folgt geandert:

a) InAbs. 3 werden nach der Angabe ,nach Abs. 1¢
die Worter ,, , das nicht unter Abs. 5 fallt,“ ein-
geflgt.

b) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefugt:

»(5) Die Abs. 1 und 2 finden ferner keine
Anwendung auf Vorhaben, die der Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung der Windenergie
dienen, welche

1. in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten flr
Windkraft im Sinn des Art. 14 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und 2 des Bayerischen Landespla-
nungsgesetzes oder auf Sonderbauflachen
oder in Sondergebieten fur Windkraft, die
durch Flachennutzungsplan festgesetzt sind,
errichtet werden,

2. in einem Abstand von héchstens 2 000 m zu
einem Gewerbe- oder Industriegebiet errich-
tet werden und bei denen der erzeugte Strom
Uberwiegend zur Versorgung der in dem Ge-
werbe- oder Industriegebiet liegenden Ge-
werbe- und Industriebetriebe bestimmt ist,

3. langs von Haupteisenbahnstrecken im Sinn

des § 47b Nr. 4 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG), Bundesauto-
bahnen oder vier- oder mehrstreifigen Bun-
desstraen in einer Entfernung von bis zu
500 m errichtet werden; die in § 9 des Bun-
desfernstrallengesetzes geregelten Anbau-
verbots- und Anbaubeschrankungszonen,
sich aus anderen 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften ergebende gesetzliche Mindestab-
stdnde sowie im Einzelfall dartber hinaus
erforderliche Sicherheitsabstdnde sind hin-
zuzurechnen,

4. die Voraussetzungen des § 16b Abs. 1 und 2
BImSchG in der am 31. August 2021 gelten-
den Fassung erfillen,

5. auf militarischem Ubungsgelénde errichtet
werden oder

6. im Wald im Sinn des Art. 2 Abs. 1 und 2 des
Bayerischen Waldgesetzes errichtet wer-
den, wenn von der Mitte des Mastfulles zum
Waldrand mindestens ein Abstand in Hohe
des Radius des Rotors eingehalten wird;
Voraussetzung ist, dass der Wald bereits am
16. November 2022 bestanden hat.”

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

. Nach Art. 82 wird folgender Art. 82a eingeflgt:

LArt. 82a

Feste Abstandsvorschriften fiir
Windenergieanlagen

'§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB findet auf Vorhaben,
die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der
Windenergie dienen, in den in Art. 82 Abs. 5 Nr. 1
bis 6 genannten Fallen nur Anwendung, wenn die-
se Vorhaben einen Mindestabstand von 1 000 m zu
Wohngebauden in Gebieten mit Bebauungsplanen
(§ 30 BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebau-
ter Ortsteile (§ 34 BauGB) — sofern in diesen Gebie-
ten Wohngebaude nicht nur ausnahmsweise zulas-
sig sind — und im Geltungsbereich von Satzungen
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nach § 35 Abs. 6 BauGB einhalten. 2Art. 82 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend. 3Im Fall des Art. 82 Abs. 4
findet Satz 1 keine Anwendung.”

§2

Weitere Anderung der
Bayerischen Bauordnung

Nach Art. 82a der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August
2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch
§ 1 dieses Gesetzes geandert worden ist, wird folgender
Art. 82b eingefugt:

JArt. 82b
Windenergiegebiete

Die Mindestabstédnde nach Art. 82 und 82a finden

keine Anwendung auf Flachen in Windenenergiegebie-

ten gemaR § 2 Nr. 1 des Windenergieflachenbedarfsge-
setzes.”

§3
Inkrafttreten

'Dieses Gesetz tritt am 16. November 2022 in Kraft.
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 31. Mai 2023 in Kraft.

Minchen, den 8. November 2022

Der Bayerische Ministerprasident

Dr.MarkusSo6der
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2126-1-21-G

Verordnung
zur Anderung der
Siebzehnten Bayerischen
InfektionsschutzmaRnahmenverordnung

vom 27. Oktober 2022

Die Verordnung wurde nach Nr. 2.2 der Verdffent-
lichungsbekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt
Nr. 607 vom 27. Oktober 2022 bekannt gemacht. Die Be-
grindung hierzu wurde im Bayerischen Ministerialblatt
Nr. 608 vom 27. Oktober 2022 verdffentlicht.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2022 653

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



654 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2022

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2022 655

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strau-Ring 1, 80539 Miinchen
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBI.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat.
Zur Herstellung des GVBI. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstralle 122, 80636 Miinchen
Tel. 0 89/290142-59/69, Telefax 0 89 /29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBI. kdnnen Sie tber den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der
Preis des Jahresabonnements fiir die amtliche Fassung des GVBI. betragt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt.
und Versandkosten. Einzelausgaben kénnen zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert
werden. Fur Abonnementkiindigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nachsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums).
Widerrufsrecht: Der Verlag raumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.
Zur Wahrung der Frist genligt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an:
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 Miinchen
Bankverbindung: Bayerische Landesbank, IBAN: DE68 7005 0000 0000 0449 68

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



656 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/2022

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstralle 122, 80636 Muinchen

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBI).
Die amtlich verkiindete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBI ist die Druckfassung.



	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/23858 vom 03.08.2022
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Bayerische Architektenkammer (DEBYLT003D)
	Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung Mindestabstände von Windenergieanlagen - Verbändeanhörung

	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Deutscher Alpenverein e.V. (DAV) (DEBYLT016D)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Stadtwerke München GmbH (DEBYLT0164)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - VKU Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (DEBYLT00E8)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Bayerische Ingenieurekammer-Bau (DEBYLT009B)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - BUND Naturschutz in Bayern e.V. (DEBYLT00EC)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Landesverband Bayern des Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) (DEBYLT018F)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Bayerischer Handwerkstag e.V. (DEBYLT0029)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e. V. (DEBYLT0039)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, Landesverband Bayern e. V. (DEBYLT01C8)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - VDMA e.V. (DEBYLT013B)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirschaft e. V. (VBEW) (DEBYLT0002)
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 03.08.2022 - Genossenschaftsverband Bayern e. V. (DEBYLT017B)
	Plenarprotokoll Nr. 123 vom 27.09.2022
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/24537 des WI vom 13.10.2022
	Beschluss des Plenums 18/24748 vom 27.10.2022
	Plenarprotokoll Nr. 125 vom 27.10.2022
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 15.11.2022
	Inhaltsverzeichnis
	2132-1-B
	Gesetz 
zur Änderung der 
Bayerischen Bauordnung
	vom 8. November 2022


	2126-1-21-G
	Verordnung
zur Änderung der
Siebzehnten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
	vom 27. Oktober 2022


	Impressum




